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(Beginn: 9:30 Uhr)

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Sehr geehrte Sachverständige! Ich darf Sie alle ganz herzlich 
zur 111. Sitzung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen zur Anhö-
rung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Bayerisches Grundsteuerge-
setz (BayGrSTG) (Drs. 18/15755) begrüßen.

Zunächst möchte ich einige allgemeine Hinweise geben. Die Maskenpflicht am 
Platz ist aufgehoben. Das heißt, man darf ohne Maske sitzen und aufgrund der 
Trennscheiben auch nebeneinander. Wenn man sich allerdings vom Platz wegbe-
wegt, dann gilt wieder die Maskenpflicht. Die medizinische Maske ist dafür ausrei-
chend.

Es sind heute die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Staatshaushalt 
und Finanzfragen anwesend. Die Kollegin Schmidt wird durch den Kollegen Wolf-
gang Hauber vertreten.

Es wird ein Wortprotokoll erstellt und auch veröffentlicht. Mit Einverständnis der 
Sachverständigen werden auch die vorliegenden schriftlichen Stellungnahmen als 
Anlage dem Protokoll beigefügt. Ich bitte um die jeweilige Zustimmung, dass wir 
das zum Protokoll hinzunehmen dürfen. Die Protokolle werden in der Regel auf der 
Homepage des Bayerischen Landtags veröffentlicht.

Ich begrüße ganz herzlich unsere Sachverständigen. Da haben wir die Sachver-
ständigen von der kommunalen Seite und die Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftler sowie die Sachverständigen und Organisationen, die von den Fraktionen 
vorgeschlagen wurden. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass Herr Bertram Bros-
sardt vom vbw später von Herrn Benedikt Rüchardt vertreten wird, weil er zu einem 
anderen wichtigen Termin muss. Das Gleiche gilt für Herrn Buckenhofer vom Städ-
tetag. Für ihn wird dann ab Mittag der Finanzreferent die Position des Städtetages 
vertreten.

Ich freue mich, dass Sie alle sich die Zeit genommen und die Stellungnahmen ge-
liefert haben. Es ist sehr wichtig vor allem für die jeweiligen Sprecher der Fraktio-
nen, weil sie in ihren Fragen auf das eingehen werden, was von Ihnen einerseits 
mündlich geäußert und andererseits schriftlich hinterlegt ist.

Meine Damen und Herren, wir führen eine Sachverständigenanhörung durch, die 
für uns sehr, sehr wichtig ist. Sie wissen alle, die Steuerkompetenz liegt beim 
Bund, auch bei einer Steuer wie dieser, die durch die Bayerische Finanzverwaltung 
bearbeitet und durch die Gemeinden erhoben wird und bei den Gemeinden ver-
bleibt. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns erstmalig ein Recht erkämpft haben – 
das sage ich jetzt auch für meine Fraktion –, also die Regierungskoalition aus CSU 
und den FREIE WÄHLERN hier vom Bundesrecht abzuweichen. Das war meines 
Erachtens ein wichtiger Schritt. Somit können wir erstmalig ein wichtiges Gesetz, 
das die Steuern betrifft, hier im Bayerischen Landtag beraten. Darüber dürfen wir 
alle sehr dankbar sein, dass wir hier Kompetenzen haben, die uns in der Vergan-
genheit nicht zugestanden wurden. Wir sind jedoch sachnäher und können daher 
die Dinge besser beurteilen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer fließen den Kommunen zu. Man sieht, dass 
das zwar nicht die Haupteinnahmequelle ist, sie ist aber eine stabile Einnahme-
quelle, und deshalb ist das Thema für uns so wichtig. Bayern hat von dieser Ge-
setzgebungskompetenz umfassend Gebrauch gemacht. Wir sind nach meiner Ein-
schätzung am stärksten vom Bundesmodell abgewichen. Daher ist eine Anhörung 
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sehr wichtig, um die verschiedenen Positionen abzuwägen, bevor wir die Be-
schlüsse hier im Landtag fassen.

Zum Procedere: An dieser Anhörung sind 13 Sachverständige beteiligt. Obgleich 
das relativ viele sind und ich dankbar dafür bin, dass wir so viele kompetente 
Sachverständige haben, die uns viel über das Thema erzählen können, müssen 
wir uns zeitlich relativ kurzhalten. Wir haben im Ausschussbüro besprochen, dass 
jeder Sachverständige vier Minuten Redezeit bekommt, wobei Herr Rossmeisl, der 
Abteilungsleiter vom Finanzministerium, in einem kurzen Eingangsstatement die 
Grundzüge schildert. Anschließend werden die Sachverständigen gebeten, in 
einem vierminütigen Statement die Grundzüge, die ihre Stellungnahme prägen, 
darzustellen.

Anschließend werden wir zu den Fragen der Abgeordneten übergehen. Wir haben 
vier Fragekomplexe, die sind Ihnen bekannt, die brauche ich Ihnen nicht näher zu 
nennen. Wir werden den jeweiligen Komplex aufrufen, zu dem dann die Fragen ge-
stellt werden können. Jeder Abgeordnete kann auch nachfragen. Zu Beginn sollte 
jeweils der Adressat des Fragenden benannt werden. Es kann auch dann noch 
nachgehakt werden. Dann hat der Sachverständige, an den die Frage gerichtet 
wurde, Gelegenheit zu Beantwortung, damit nicht alle 13 Sachverständigen zur je-
weiligen Frage Stellung nehmen müssen, was relativ zeitintensiv wäre.

Wenn ein Fragenkomplex abgeschlossen ist, werden wir keine Fragen mehr zu 
dem Komplex stellen. Dann konzentrieren wir uns auf den nächsten Komplex, und 
werden keine Rückgriffe mehr auf abgeschlossene Fragenbereiche zulassen, weil 
wir ansonsten zeitlich ins Schleudern kommen. So haben wir ein geordnetes Ver-
fahren.

Meine Damen und Herren, Anhörung bedeutet, dass die Abgeordneten in erster 
Linie fragen und zuhören. Natürlich wird man aus den jeweiligen Wortmeldungen 
erkennen, wo die Positionen der einzelnen Fraktionen sind, aber Ziel ist vor allem 
Einschätzungen zu bekommen, die später für die Diskussion im Haushaltsaus-
schuss wichtig sind, wenn wir uns im Detail mit dem Gesetz beschäftigen.

Ich darf an der Stelle den Präsidenten des Bayerischen Eigenheimverbandes, 
Herrn Wolfgang Kuhn, der auf der Besuchertribüne sitzt, begrüßen. Er hat selbst-
verständlich ein hohes Interesse an dieser Sitzung. Er ist jedoch nicht als Sachver-
ständiger benannt, aber als Zuhörer mit dabei.

Es können auch Fragen an Herrn Rossmeisl und Herrn Brunnert gerichtet werden, 
wenn es um den Gesetzestext geht. Er ist derjenige, der das federführend im Mi-
nisterium bearbeitet hat.

Zum Thema Protokoll. Das Protokoll wird von den Rednern nicht autorisiert. Das 
als Hinweis vorab. Es wird nicht gegengelesen. Es ist auch auf dem Protokoll ver-
merkt, dass die Beiträge nicht vom Redner autorisiert sind.

Wir werden je nach Zeitfortschritt eine kurze Pause einlegen. Es stehen Getränke 
zur Verfügung, und es gibt etwas zu essen. Ein Mittagessen ist eingeplant, da wir 
vermuten, dass die Beratungen so lange dauern, dass dies notwendig ist.

Wir beginnen nun mit der Anhörung. Ich freue mich auf einen interessanten und 
spannenden Tag. Ich habe mich selber sehr intensiv mit der Grundsteuer beschäf-
tigt, weil ich es sehr spannend finde – die Vorgeschichte betrachtend und auch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu, das jeder erwartet hatte und sich frag-
te, wann es denn kommt. Auch die lange Phase danach, in der man diskutiert, wie 
man am besten damit umgeht. Daher bin ich an den Stellungnahmen sehr interes-
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siert und freue mich, dass wir als Erstes die Vertreter der Kommunen anhören. Ich 
bitte Herrn Buckenhofer mit seiner Stellungnahme zu beginnen. Ich werden gege-
benenfalls einen Hinweis geben, wenn die vier Minuten um sind.

SV Bernd Buckenhofer: Herr Zellmeier, Sie hatten vorhin angekündigt, dass der 
Kollege vom Finanzministerium uns zunächst eine Einführung gibt. Nicht, dass ich 
zu früh beginne.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Sie haben mich ertappt. Richtig, Herr Ross-
meisl soll beginnen. Vielen Dank für den Hinweis. Herr Rossmeisl, Sie sind natür-
lich der erste Redner.

MDirig Norbert Rossmeisl (Finanzen und Heimat): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Gäste! Ich danke 
zunächst für die Möglichkeit, kurz ein paar einführende Worte sagen zu können. 
Die Bayerische Staatsregierung hat dem Hohen Haus hier einen Gesetzentwurf für 
ein neues, für ein bayerisches Grundsteuergesetz zur Beratung vorgelegt.

Diese Vorlage – der Herr Vorsitzende hat es angemerkt – war und ist möglich, weil 
auf maßgebliches Betreiben Bayerns hin eine Länderöffnungsklausel im Grundge-
setz verankert wurde, die es den Landesparlamenten eben erlaubt, abweichende 
Regelungen vom Bundesgesetz zu treffen. Ein dicker Punkt. Eine Stärkung des 
Föderalismus, eine Stärkung der Kompetenz der Landesparlamente.

Entsprechend will natürlich die Staatsregierung von dieser Öffnung Gebrauch ma-
chen, insbesondere auch, weil die Grundsteuer als Objektsteuer in ganz besonde-
rer Weise regional verhaftet ist. Klar, die Verwaltung der Steuer obliegt dem Land 
und den Gemeinden. Das Aufkommen der Steuer steht allein den Gemeinden zu.

Es handelt sich, ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, 
um konjunkturunabhängige Einnahmen für die Gemeinden. Ihr Volumen belief sich 
im Jahr 2020 auf rund 1,9 Milliarden Euro. Für die Kommunen ist die Grundsteuer 
damit neben der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle, und wegen dieser 
Konjunkturunabhängigkeit hat sie, wie ich meine, eine ganz zentrale hohe Bedeu-
tung für die Finanzierung der kommunalen Familie.

Es ist kein Geheimnis, warum die bisherige wertbasierte Grundsteuer in den ver-
gangenen Jahrzehnten in die Verfassungswidrigkeit gewachsen ist. Die entspre-
chende Feststellung des Verfassungsgerichts im Jahr 2018 war jedenfalls für nie-
manden vom Fach, ich glaube das so behaupten zu können, eine echte 
Überraschung. Die nach dem bisherigen Recht ermittelten Einheitswerte entspre-
chen ich sage jetzt einfach mal schon ganz, ganz lange nicht mehr den tatsächli-
chen Wertverhältnissen. Eine Neubewertung hat nicht stattgefunden.

Die Gründe dafür liegen, wie ich meine, auch auf der Hand, weil eben diese Neu-
bewertung mit einem ganz gewaltigen bürokratischen Aufwand verbunden ist und 
verbunden gewesen wäre.

Gerade mit Blick auf diese Erfahrungen hat sich die bayerische Staatsregierung für 
ein transparentes, wertunabhängiges, für Bürgerinnen und Bürger und für die Ver-
waltung unbürokratisches Modell entschieden. Das Modell basiert auf dem Äquiva-
lenzprinzip. Belastungsgrund ist die Vorhaltung der gemeindlichen Infrastruktur. 
Nur noch Flächen und die Nutzung des Grundstücks sollen maßgebend sein.

Die Flächen werden mit wertunabhängigen Äquivalenzzahlen angesetzt. Gezielte 
Ermäßigungstatbestände sind insbesondere für Wohnflächen für den sozialen 
Wohnungsbau und für Denkmäler vorgesehen. Auf der Tarifebene, also auf dem 
letzten Schritt vor der Steuerfestsetzung ist eine Zonierungsoption enthalten, mit 
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der die Kommunen im Zuge ihrer verfassungsrechtlich garantierten Hebesatzauto-
nomie städtebaulichen Besonderheiten Rechnung tragen können. Eine Option für 
die Grundsteuer C ist nach koalitionsinterner Abstimmung im Entwurf nicht enthal-
ten.

Insgesamt ist aus Sicht der Staatsregierungen das Flächenmodell leicht nachvoll-
ziehbar, weit weniger kompliziert und streitanfällig als bei Anknüpfung an wertab-
hängige Größen. Hinzu kommt, dass bei wertabhängigen Modellen grundsätzlich 
gebotene Anpassungen – siehe Vergangenheit – erfolgen müssten. Die sind nach 
dem bayerischen Gesetzentwurf nicht notwendig.

Wir sind überzeugt, einen fundierten Entwurf vorgelegt zu haben, der die künftige 
Grundsteuer im Freistaat Bayern auf eine tragfähige Grundlage legt. Ich freue mich 
jetzt auf einen regen Austausch, auf interessante Stunden. – Herzlichen Dank, 
Herr Vorsitzender. Bitte um Nachsicht, wenn ich vielleicht eine Minute überzogen 
habe.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Eine Minute haben Sie überzogen, aber die 
eine Minute habe ich gewährt. Vielen Dank, Herr Rossmeisl. Wir gehen jetzt über 
zu den Sachverständigen. Herr Buckenhofer, bitte schön.

SV Bernd Buckenhofer: Sehr geehrter Herr Zellmeier! Sehr geehrte Frau Köhler! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Es ist 
schon gesagt worden: Die Grundsteuer ist für die Städte und Gemeinden neben 
der Gewerbesteuer, hinter der Gewerbesteuer, eine wichtige Steuer mit dem eige-
nen Hebesatzrecht.

Im Jahr 2020 konnten die Städte und Gemeinden Grundsteuereinnahmen in Höhe 
von 1,83 Milliarden Euro verbuchen. Die Eigenschaften sind auch schon genannt 
worden: Die Grundsteuer ist konjunkturunabhängig. Das ist eigentlich ein ganz 
wichtiger Gesichtspunkt. Sie ist berechenbar für jeden, sowohl für den steuerpflich-
tigen Bürger als auch für die Kommunen. Und sie ist insgesamt für uns unverzicht-
bar.

Die Staatsregierung macht nun von der im Grundgesetz neu verankerten Länder-
öffnungsklausel Gebrauch – das ist vorgetragen worden – und hat einen Gesetz-
entwurf für ein Landesgrundsteuergesetz eingebracht, in dem zwei wesentliche 
Abweichungen vom Bundesrecht vorgesehen sind. Das eine ist schon dargestellt 
worden. Der Bund hat einen Wertansatz – wie bereits in der Vergangenheit, auch 
wenn der in der Vergangenheit unzureichend war – auf neue Beine gestellt, wäh-
rend Bayern einen reinen Flächenmaßstab wertunabhängig einführen will. Der 
Bund sieht auch die Erhebungsmöglichkeit einer sogenannten Grundsteuer C vor, 
was die Staatsregierung in ihrem Gesetzentwurf nicht aufgenommen hat.

Wobei aus unserer Sicht erfreulicherweise – das hat, glaube ich, nicht wirklich in-
frage gestanden –, wie der Bund das auch vorsieht, das dreistufige Steuerverfah-
ren beibehalten wird. Das heißt, die Ermittlungen des Grundsteuerausgangsbetra-
ges und die Berechnung des Grundsteuermessbetrags verbleibt bei der 
Finanzverwaltung und es der eigentliche Steuerbescheid mit eben dem Hebesatz 
auf dem Grundsteuermessbetrag verbleibt bei den Kommunen.

Das ist für uns ganz wichtig. Deshalb können wir auch akzeptieren, dass die 
Staatsregierung diesen wertunabhängigen Ansatz macht, weil der natürlich in dem 
Verfahren der Finanzämter für eine deutlich einfachere Vollziehbarkeit sorgt als der 
Wertansatz.
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Ich will aber auch nicht verschweigen, Sie können das unserer Stellungnahme ent-
nehmen, dass wir als Städtetag dem Grunde nach schon auch Sympathie für einen 
Wertansatz hatten. Da aber der Vollzug hier im Wesentlichen bei der Finanzverwal-
tung liegt, können wir, wie gesagt, das Argument, den Wertansatz wegzulassen, 
akzeptieren.

Ich will auf drei Punkte im Gesetzentwurf eingehen, zwei Punkte, die im Gesetzent-
wurf bereits stehen und einen Punkt, der leider nicht enthalten ist. Ich beginne mit 
dem Punkt, der nicht drinsteht., die sogenannte Grundsteuer C. Da kennen Sie un-
sere Position. Ich brauche das hier, glaube ich, nicht in aller Breite darzustellen.

Aber die Grundsteuer C ist zum einen mal keine neue Steuer. Es wird immer so 
getan, als ob eine neue Steuer eingeführt würde, die sozusagen eine weitere Be-
lastung bringt. Nein, die Grundsteuer C ist eine Variante der Grundsteuer B. Die 
Grundstücke unterliegen ja alle der Grundsteuer B. Dementsprechend würde es für 
einzelne Grundstücke, die im Innenbereich der Städte und Gemeinden liegen und 
bebaubar sind, aber nicht bebaut worden sind, einen eigenen Hebesatz geben, 
grundstücksscharf. Das ist die sogenannte Grundsteuer C.

Wir sehen das als Instrument der Baulandmobilisierung an, aber nicht als einziges. 
Es ist uns schon klar, dass die Grundsteuer C alleine wahrscheinlich nur ein Teil 
der Baulandmobilisierung ist. Dazu gehören aus unserer Sicht auch noch Dinge, 
die außerhalb des Grundsteuerrechts zu regeln sind, beispielsweise ein verbesser-
tes Vorkaufsrecht der Gemeinden, verbesserte steuerliche Absetzungsmöglichkei-
ten für Landwirte, wenn sie bisher landwirtschaftliche Grundstücke an die Kommu-
nen als Tauschgrundstücke beispielsweise verkaufen. Aber das steht heute nicht 
zur Diskussion.

Wichtig wäre für uns noch mal der Aspekt, dass die Grundsteuer C ein Element ist, 
das die Bemühungen auch der Staatsregierung und der Kommunen zum Einspa-
ren des sogenannten Flächenverbrauchs, der Neuversiegelung von Grundflächen, 
ein wichtiges Unterstützungsinstrument wäre.

Zwei Punkte noch, die im Gesetzentwurf enthalten sind. Das sind die sogenannten 
Äquivalenzzahlen. Das ist angesprochen worden. Die Äquivalenzzahlen bestim-
men ja im Wesentlichen den Grundsteuermessbetrag. Aus unserer Sicht muss dar-
auf geachtet werden, dass diese gesetzlich festgelegten Äquivalenzzahlen ausrei-
chend hoch sind, um bei unveränderten Hebesätzen das bisherige 
Grundsteueraufkommen wieder zu gewährleisten.

Wir haben versucht, Probeberechnungen durchzuführen. Das ist schwierig, da 
Ihnen die Daten nicht alle vorliegen. Einige Städte haben das versucht zu berech-
nen und haben die Befürchtung, konkrete Hinweise, dass die bislang vorgesehe-
nen Äquivalenzziffern zu niedrig sind. Was passiert dann, wenn die zu niedrig an-
gesetzt sind? – Es kommen niedrige Grundsteuermessbeträge heraus, und die 
Kommune ist faktisch gezwungen, höhere Hebesätze zu beschließen, um allein 
das bisherige Aufkommen zu generieren.

Sie können sich vorstellen, die meisten von Ihnen sind auch Kommunalpolitiker, 
wie schwierig es ist, in kommunalen Gremien auf das Thema Hebesatzerhöhungen 
im Zusammenhang mit einer Steuerrechtsänderung einzugehen, obwohl die Kom-
mune durch diesen höheren Hebesatz davon noch gar keinen Mehrwert hat.

Das ist ein Thema, da bitte ich insbesondere auch dann vielleicht vom Finanzmi-
nisterium noch mal die Grundlagen darzustellen, wieso aus Ihrer Sicht diese Äqui-
valenzziffern ausreichen; meines Erachtens sind sie zu niedrig.
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Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Buckenhofer, Sie haben Ihre Zeit 
schon überschritten!

SV Bernd Buckenhofer: Der letzte Punkt, Sanierungsrecht, ist angesprochen wor-
den. Wir haben uns dagegen ausgesprochen, weil das Sanierungsrecht eigentlich 
ein bisschen über die Hintertür doch in den Raum stellt, dass die Grundstücke un-
terschiedlich werthaltig sein könnten. Es wird hier zwar auf städtebauliche Berei-
che Bezug genommen, aber wenn ein wertunabhängiger Ansatz getroffen wird, 
dann halten wir das Sanierungsrecht für schwer umsetzbar.

Es ist auch rechtlich sehr mit großen Unsicherheiten behaftet, weil man sich ja 
nicht auf einzelne Grundstücke bezieht, sondern auf Stadtteile, Ortsteile oder an-
dere zonierte Gruppen. Es würden sich immer Grenzfälle ergeben, wo auf der 
einen Straßenseite der höhere Hebesatz gilt, auf der anderen Straßenseite der 
niedrige. Das halten wir für rechtlich kaum darstellbar, für die Kommunen nicht voll-
ziehbar.

Wir empfehlen den Kommunen jedenfalls, wenn es bei der Zonierung bleibt, das 
nicht umzusetzen, hoffen aber, dass Einsicht herrscht, diese Zonierung herauszu-
nehmen. – Jetzt habe ich mein Zeitbudget überschritten.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Diese Empfehlung müssen wir aber jetzt ab-
schließen, Herr Buckenhofer. Herzlichen Dank.

Ich darf Herrn Mayer vom Gemeindetag aufrufen.

SV Hans-Peter Mayer: Herr Buckenhofer hat ganz viel vorgetragen, was mit unse-
rer Position identisch ist, was wir in gleicher Weise sehen. Sie hören es nicht ein 
zweites Mal. Ein paar ergänzende Anmerkungen aus unserer Sicht.

Erstens. Wir haben uns im Gemeindetag mit Systemfragen nicht befasst, weil wir 
gesagt haben, für uns trägt der Freistaat Bayern die Verantwortung, dass wir eine 
vollziehbare verfassungsmäßige Regelung bekommen. Im Umkehrschluss heißt 
das aber auch: Wenn die Grundsteuer nicht verfassungsgemäß ist, erwarten wir 
natürlich, dass die 1,9 Milliarden Euro auch vom Freistaat kommen. Das ist ganz 
klar.

Zweitens. Das Verfahren muss einfach, transparent und nachvollziehbar sein, auch 
für den Bürger oder für den, den es betrifft. Auch das erwarten wir. Da finden wir 
uns in vielen Dingen wieder.

Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform wird das Thema "Aufkommensneut-
ralität" häufig genannt. Auch wir bekennen uns grundsätzlich dazu. In allen unse-
ren Diskussionen haben die Gremien sich dazu bekannt. Es kommt aber noch ein 
dickes Aber.

Keiner von uns kann jedoch vorhersehen, wie die Haushaltssituation im Jahr 2025 
für die Haushalte sein wird. Wir werden aufgrund der Finanzsituation durchaus 
Kommunen haben, die in die Notwendigkeit versetzt werden, auch Hebesätze zu 
erhöhen. Das ergibt sich aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Das ergibt sich aber auch aus Entscheidungen des Landtages, über die wir nicht 
alle glücklich sind, wie Sie wissen. Wenn wir das Thema der Straßenausbaubeiträ-
ge ansprechen, dann ist das ein Fakt, dass die Deckungssummen, die unsere Ge-
meinden bekommen, einen Bruchteil des bestehenden Aufwands decken. Auch 
das könnte ein Grund sein, dass wir in Zukunft auch über andere Hebesätze nach-
denken müssen. Das zu diesem Punkt.
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Zur Zonierung der Hebesätze. Wir lehnen eine Zonierung der Hebesätze grund-
sätzlich ab und haben das von Anfang an immer klar zum Ausdruck gebracht. Es 
passt für uns nicht ins System des Flächenansatzes. Die gesetzliche Regelung ist 
so unbestimmt, sie ist auch in dieser Form vor Ort nicht vollziehbar. Darum eine 
eindeutige Ablehnung der Zonierung.

Zweitens. Die von Herrn Rossmeisl vorgestellten Ermäßigungstatbestände auf 
Ebene der Grundsteuermesszahlen werden von uns mitgetragen. Wir lehnen aber 
weitere Ermäßigungstatbestände im Bereich der Hebesätze ab. In diesem Zusam-
menhang: Alle Änderungsanträge, die zwischenzeitlich eingereicht wurden, werden 
von uns abgelehnt.

Wir haben systemkonform gute Ansätze im Gesetz. Wir haben darüber hinaus in 
der Abgabenordnung eindeutige Regelungen für Härtefälle, die sich in der Vergan-
genheit bewährt haben. Wir brauchen keine ergänzenden Regelungen, denn die 
würden all Ihre Ansätze der Vollzugsfreundlichkeit, der Einfachheit und der Nach-
vollziehbarkeit konterkarieren. Auch das ist ein Thema.

Zum Vollzug als solches. Wir sehen durchaus Bedenken, trotz allem Bemühen des 
Finanzministeriums, das so stringent und zeitnah wie möglich alles umzusetzen, 
was die zeitliche Umsetzung betrifft. Der Städtetag forderte das ein bisschen frü-
her, wir sind etwas später dran, gerade bei den kleineren Einheiten mag es auch 
später gehen. Wir brauchen rechtzeitig flächendeckend die Messbescheide, um 
dann auch die Hebesatzdiskussionen in den Gemeinden führen zu können, um die 
Hebesätze und dann die Grundsteuer festzusetzen, sodass wir sie rechtswirksam 
zum 1. Januar 2025 erheben können. Wir brauchen diese Daten spätestens im 
ersten Quartal 2024. Das wird eine sportliche Leistung, das zu schaffen, für alle 
Seiten.

Letzter Punkt, und ich hoffe ich bin noch in der Zeit, ist die Grundsteuer C. Sie ken-
nen unsere Positionen. Es geht uns um die Option der Grundsteuer C. Diese Mög-
lichkeit muss bestehen.

Wenn Sie nicht nur in die Gesetzentwürfe des Bundes hineinschauen, sondern vor 
allem in die der anderen Länder, dann stellen Sie fest, dass das flächendeckend 
vorgesehen ist. Für uns ist kaum noch nachvollziehbar, dass uns diese Option ver-
weigert wird, da die Initiative eigentlich seit langer Zeit von den bayerischen Kom-
munen ausging, egal ob kreisfrei oder kreisangehörig, und die von den Vorgän-
gerstaatsregierungen auf allen Ebenen auch unterstützt wurde. Es ist nicht 
verständlich, warum uns jetzt diese Option nicht eröffnet wird.

Es geht um eine Gesamtstrategie, wie es Herr Buckenhofer dargestellt hat. Es 
geht darum, dass wir die richtigen Methoden auch im Baurecht bekommen. Das ist 
nicht isoliert zu sehen. Die Grundsteuer C alleine ist nicht die allein glückseligma-
chende Lösung, aber sie ist ein unverzichtbares Instrument, wenn wir über Nach-
haltigkeit oder Innen- vor Außenentwicklung, über all diese Themen, die jede im 
Landtag vertretene Partei auf den Fahnen hat, sprechen.

Darum halten wir unverändert an der Grundsteuer C fest, und ich denke, alle Par-
teien berufen sich häufig auf ihre kommunale Verankerung. Schauen Sie mal, was 
Sie von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den letzten Monaten – Jah-
ren hätte ich fast gesagt – an Schreiben bekommen haben. Das zieht sich durch 
alle Größenordnungen, es zieht sich durch alle Regierungsbezirke, es zieht sich 
durch alle politischen Zuordnungen. – Ich bin am Ende, Herr Zellmeier, vielen 
Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen selbstverständlich für Fragen zur 
Verfügung.
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Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Herr Mayer. – Wir gehen über zum 
Kämmerer der Stadt Nürnberg. Herr Riedel, bitte.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ganz herz-
lichen Dank für die Einladung. Ich schicke voraus, dass ich mich als Mitglied des 
Finanzausschusses des Bayerischen Städtetags natürlich in den wesentlichen 
Punkten meinen beiden Vorgängern anschließe, aber noch ein paar ergänzende 
Anmerkungen auch aus Sicht einer Stadt wie Nürnberg machen will.

Der erste Punkt betrifft die Akzeptanz der Grundsteuer in diesem Flächenmodell 
bei der Bevölkerung aufgrund der Nichtberücksichtigung des Leistungsfähigkeits-
prinzips, beziehungsweise wird ja in der Gesetzesbegründung argumentiert, dass 
die Fläche ausreichender Maßstab für das Leistungsfähigkeitsprinzip in diesem 
Entwurf ist.

Das führt in der Praxis aber dazu – das zeigen auch unsere Probeberechnungen –, 
dass es zu einer relativen Minderbelastung von Immobilienbesitzern hochwertiger 
Immobilien führt, und diese relative Minderbelastung führt dann zu einer relativen 
Mehrbelastung von Steuerzahlern, die in dichten Wohngebieten wohnen.

Wir können ja auch zugespitzt sagen, dass die Mieterinnen und Mieter in den dich-
ten Wohngebieten die Entlastungen der Villenbesitzer in den hochwertigen Wohn-
gebieten aufgrund der Nichtberücksichtigung des Leistungsprinzips zahlen. Beden-
ken Sie bitte, dass das möglicherweise ein schwieriges Thema für die zumindest 
gefühlte Akzeptanz dieses Entwurfs der Grundsteuer hier in Bayern ist.

Dieses Problem, das ist ja von meinen beiden Vorrednern schon ausgeführt wor-
den, wird auch durch die Zonierung nicht aufgehoben. Die Zonierung ist aus unse-
rer Sicht weder rechtssicher umsetzbar noch tatsächlich praxisnah und politisch 
durchsetzbar.

Auch innerhalb einer Zone gibt es unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Werte 
von Grundstücken, die durch Verkehrsbelastung und so weiter verursacht sind. Ein 
unterschiedliches Hebesatzrecht auch von unterschiedlichen Straßenseiten, wo 
dann die Zone wechselt, ist kaum politisch erklärbar noch akzeptabel.

Ein Punkt, der bis jetzt noch nicht angesprochen worden ist, der aber in der Folge 
für die zu hohe Grundsteuer C führt, ist aus unserer Sicht die Besteuerung von un-
bebauten Flächen nach dem Flächenprinzip, was ja auch noch degressiv durchge-
führt wird und zu falschen Ergebnissen führt.

Ich komme zum umgekehrten Äquivalenzprinzip: Auf einem unbebauten Grund-
stück wohnt niemand, es benutzt auch keine Infrastruktur. Insofern ist die Besteue-
rung des nicht bebauten Grundstücks eigentlich eine Besteuerung von Nichtnut-
zung, von Nichtzuführung von sinnvollen Wohnungen, zu den Gewerbesteuern und 
so weiter. Diese Besteuerung dürfte dann eben nicht degressiv sein, wie in dem 
Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung vorgesehen. Deshalb ist aus un-
serer Sicht die Einführung einer Grundsteuer C sinnvoll. Da schließe ich mich mei-
nen beiden Vorgängern uneingeschränkt an.

Ein wichtiger Punkt, Herr Buckenhofer hat es angesprochen, sind die Äquivalenz-
zahlen. Wir haben selbst Probeberechnungen von Seiten der Stadt Nürnberg 
durchgeführt. Nach unseren Probeberechnungen, die sind eingeschränkt aussage-
fähig, deutet jedoch einiges deutlich darauf hin, dass wir unseren Hebesatz mit die-
sen Äquivalenzziffern um 50 % anheben müssten.
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Um 2025 dasselbe Aufkommen wie vorher zu haben, was wir in unserer Haus-
haltssituation unbedingt brauchen, müssten wir unseren Hebesatz von 555 auf 
deutlich über 800 % anheben. Diese Situation ist aus meiner Sicht sehr schwierig 
gegenüber der Bevölkerung zu begründen, weil es natürlich auch viele gibt, die 
vielleicht ein bisschen mehr zahlen müssen und die dann diese Hebesatzerhöhung 
letztendlich zur Begründung heranziehen, um den Stadtrat quasi in die Verantwor-
tung für die Mehrzahlung bei der Grundsteuer, die eigentlich auf das neue System 
zurückzuführen ist, zu nehmen.

Also, aus unserer Sicht wäre es dringend noch einmal zu diskutieren, bei den Äqui-
valenzzahlen nach oben zu gehen. Das bedingt einfach die Fairness gegenüber 
den Kommunen bei der Einführung eines neuen Steuersystems.

Letzter Punkt von meiner Seite. Ich bin ja in meinem Hauptberuf Kämmerer und 
will darauf hinweisen, dass das, was in der Gesetzesbegründung als großer Vorteil 
dieses Flächensystems angeführt wird, nämlich, dass es nicht dynamisch ist, für 
uns als Kommunen schwierig ist.

Wir haben enorme Entwicklungen auf der Kostenseite in unseren Haushalten. Ich 
habe das diese Woche in meiner Haushaltsrede im Nürnberger Stadtrat dargelegt. 
Bei den Sachkosten haben wir beispielsweise eine Steigerung von über 50 % seit 
2018, Sie kennen die aktuelle Entwicklung auf den Märkten. Vor dem Hintergrund 
brauchen wir eigentlich eine dynamische Grundsteuer in unseren Kommunen.

Es wird argumentiert, die Kommunen könnten dem ja jederzeit über eine Anhe-
bung des Hebesatzrechts nachkommen. – Sie alle wissen, wie schwierig es in der 
aktuellen Situation ist, Hebesatzanhebungen politisch durchzusetzen. Vor dem 
Hintergrund glaube ich, dass eine Dynamisierung auch der Grundsteuer so wie bei 
anderen Steuerarten, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und so weiter nicht falsch 
wäre und den Notwendigkeiten der Kommunen in Bayern durchaus entsprechen 
würde.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Herr Riedel. – Ich darf jetzt Frau 
Professor Johanna Hey von der Uni Köln aufrufen, sie ist zugeschaltet. Bitte 
schön.

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte mich in meinem Eingangsstatement 
auf die Kernfrage konzentrieren, und zwar, ob eine allein am Äquivalenzprinzip 
ausgerichtete Grundsteuer einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung standhält. 
Ich finde, das ist wirklich die zentrale Frage, bevor man dann über die Ausgestal-
tung im Einzelnen spricht.

Nun, das Problem, auch das ist schon angeklungen, ist, dass Sie hier in der Tat 
Neuland beschreiten, allerdings durchaus mit anderen Ländern gemeinsam, denn 
es gibt ja auch andere Länder wie etwa Hessen oder auch Niedersachsen, die sich 
ebenfalls stark am Äquivalenzprinzip orientieren, auch wenn da Lagefaktoren mit 
eine Rolle spielen.

Für die Frage, wie das Bundesverfassungsgericht das entscheidet, ist nicht unrele-
vant, ob es bereits Präjudizien gibt. Wie würdigt das Bundesverfassungsgericht 
Steuern im Hinblick auf das Äquivalenzprinzip?

Wir haben eine Entscheidung aus dem Jahr 2008 zur Gewerbesteuer, die Sie mög-
licherweise kennen, wo das Bundesverfassungsgericht dem Äquivalenzprinzip Be-
deutung beigemessen hat insbesondere auch im Hinblick auf die historische Be-
gründung der Gewerbesteuer, und anerkannt hat, dass das Äquivalenzprinzip zur 
Rechtfertigung mit herangezogen werden kann. Allerdings ist dann in der Entschei-
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dung weiter gefragt worden, ob die Ausgestaltung der Gewerbesteuer dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip entspricht. Das heißt also, die Rechtsprechungslage ist hier 
relativ dünn.

Auch Herr Riedel hat eben die Frage, ob eine Grundsteuer am Leistungsfähigkeits-
prinzip oder am Äquivalenzprinzip ausgerichtet werden muss, angesprochen. – Ich 
will das vorwegnehmen: Das ist auch in der Wissenschaft äußerst umstritten.

Ob man eine Grundsteuer am Leistungsfähigkeitsprinzip wirklich konsequent recht-
fertigen kann, ist keineswegs klar, denn die Grundsteuer – das ist im Bundesge-
setz so vorgesehen – wird als Sollertragssteuer gewürdigt. Sie trifft neben der Ein-
kommensteuer auf Mieten. Das ist schon mal ein erstes Problem.

Das zweite Problem ist, dass bei der leistungsfähigkeitsprinziporientierten Recht-
fertigung aufstößt, dass die Grundsteuer ja eine Bruttovermögensteuer ist. Das 
heißt, auch unter Gesichtspunkten der Leistungsfähigkeit gibt es durchaus Frage-
zeichen. Ob daraus dann automatisch folgt, dass das Äquivalenzprinzip die besse-
re Rechtfertigung ist, das ist, wie ich eben schon gesagt habe, jedenfalls nicht ver-
fassungsgerichtlich abgesichert.

Nähern wir uns dem Äquivalenzprinzip. Ich möchte noch einmal betonen: Auch die 
Grundsteuer ist historisch hiermit gerechtfertigt worden, dass es bei ihr nicht um 
eine Kostenäquivalenz geht. Das heißt aber nicht, dass die Grundsteuer die Kos-
ten abbilden kann, die durch gemeindliche Leistungen entstehen, sondern das ist 
ein Nutzenvorteil.

Dass sich gemeindliche Infrastrukturmaßnahmen natürlich für die Gemeinde nie-
derschlagen können, ist unzweifelhaft. Die zentrale Frage, um die es aus meiner 
Sicht rechtlich gehen wird, ist eher die, wie weit man in der Bemessungsgrundlage 
einer an der Fläche orientierten Grundsteuer diesen Nutzenvorteil typisierend ab-
bilden kann.

Es wird immer nur um eine Globaläquivalenz gehen, das heißt also auch da wird 
nicht der individuelle Nutzenvorteil eine Rolle spielen, sondern es wird im Grunde 
genommen beantwortet werden müssen, ob bei dem Flächenmaßstab, der Ihrem 
Grundsteuerentwurf zugrunde liegt, eine pauschale Typisierung einer Nutzung 
durch die Grundstücksnutzer möglich ist.

Wie gesagt, die Frage ist rechtlich offen, aber aus meiner Sicht müssen bei dieser 
Frage verschiedene Aspekte, ob die Fläche ein hinreichend akzeptabler Maßstab 
für Nutzenvorteile ist, berücksichtigt werden.

Zum einen der Vereinfachungsaspekt, der auch schon mehrfach angeklungen ist. 
Das heißt, die Fläche ist als Maßstab eine deutliche Vereinfachung gegenüber 
einer wertbezogenen Grundsteuer. Das wird in die Rechtfertigung mit eingehen. 
Auch, wenn das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung 2018 ausdrücklich 
gesagt hat, dass Vereinfachung nicht alles rechtfertigt, so wird das doch mit einbe-
zogen werden müssen.

Zweiter Aspekt. Die Grundsteuer ist eine verhältnismäßig niedrige Belastung. Auch 
das wird mit beachtet werden, wenn es um die Frage, ob eine solche Typisierung 
gerechtfertigt werden kann, geht.

Um jetzt meine Zeit nicht übermäßig in Anspruch zu nehmen, möchte ich als 
Schlusssatz zur grundsätzlichen Einschätzung doch meinem Eindruck Ausdruck 
verleihen, dass bei aller Offenheit dieser Frage das Bundesverfassungsgericht 
diese Aspekte mit einbeziehen wird. Es hat in seiner Grundsteuerentscheidung von 
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2018 dem Gesetzgeber einen sehr weiten Gestaltungsspielraum eingeräumt. 
Wenn das Bundesverfassungsgericht dem Äquivalenzprinzip überhaupt Bedeutung 
für die Steuerrechtfertigung beimisst, dann ist aus meiner Sicht eben auch eine 
solche grobe Nutzentypisierung nicht per se verfassungswidrig.

Wie gesagt, über die Ausgestaltung im Einzelnen werden wir gleich noch spre-
chen. Da muss man vielleicht noch genauer hinschauen. Aber vom Grundsatz her 
halte ich es nicht für von vorneherein ausgeschlossen, dass auch eine am Äquiva-
lenzprinzip orientierte Grundsteuer dem verfassungsgerichtlichen Test standhalten 
wird.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Frau Professor Hey, für Ihre Stel-
lungnahme. – Ich leite über zu Ihrem Kollegen Herrn Professor Schmidt von der 
Uni Potsdam.

SV Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt: Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren Abgeordneten! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vie-
len Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen.

Ich möchte zuerst kurz das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2018 
in Erinnerung rufen, an das meine Kollegin Frau Hey ja auch schon erinnert hat. In 
diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht nicht kritisiert, dass die Verkehrs-
werte der Grundstücke sich von Einheitswerten entfernt haben, sondern dass sie 
sich in unterschiedlichem Maße entfernt haben, also diese Differenz der Differen-
zen war der Hauptkritikpunkt, weshalb dann die Grundsteuer vor dem Hintergrund 
von Artikel 3 Absatz 1 keinen Bestand mehr hatte.

Das macht für mich deutlich, dass für das Bundesverfassungsgericht diese Gleich-
heitsaspekte bei der Grundsteuer eine ganz erhebliche Rolle spielen.

Nun hat der Bundesgesetzgeber ja auch maßgeblich auf bayerischen Druck hin 
das Abweichungsrecht der Länder in Artikel 72 des Grundgesetzes eingefügt. 
Wenn man jetzt Artikel 72 Absatz 3 Nummer 7 im Vergleich mit den anderen Num-
mern von Artikel 72 Absatz 3 betrachtet, steht da kein abweichungsfester Kern, 
sondern das deutet erst einmal auf einen weiteren Gestaltungsspielraum der Län-
der hin.

Auf der anderen Seite befreit natürlich auch Artikel 72 Absatz 3 das Abweichungs-
recht nicht von den allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorgaben, nämlich vor 
allen Dingen von Artikel 3 Absatz 1, dem Gleichheitssatz.

Bei Frau Hey klang es ja schon an: Es ist fraglich, was eigentlich der Belastungs-
grund der Grundsteuer ist. Das war bisher eher eine wissenschaftliche Frage, jetzt 
wird es durch das Abweichungsrecht der Länder und die Ausgestaltung der Ge-
setzentwürfe auch zu einer ganz konkreten rechtsdogmatischen Frage. Da bin ich 
der Auffassung, dass jedenfalls das Äquivalenzprinzip als Belastungsgrundlage 
nicht taugt, und zwar aus eigentlich vier Gründen:

Erstens. Das Äquivalenzprinzip ist typisch für Beiträge und Gebühren, also für Vor-
zugslasten.

Zweitens. Ein erheblicher Teil des Aufkommens der Grundsteuer verbleibt gar nicht 
bei den Gemeinden, sondern geht über die Kreisumlage zu den Landkreisen und 
kann damit nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass die Grundsteuer eine wie 
auch immer geartete Gegenleistung für gemeindliche Leistungen sei.

Schließlich sah das Grundgesetz in der Ursprungsfassung 1949 überhaupt nicht 
vor, dass die Grundsteuer zu den Gemeinden floss, sondern zu den Ländern, die 
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es nach Maßgabe der Landesgesetzgebung an die Gemeinden weiterreichen 
konnten. Das macht jedenfalls deutlich, dass der ursprüngliche Begriff der Grund-
steuer nicht diesen Gegenleistungsgedanken enthielt.

Überdies gilt für die Grundsteuer wie für andere Steuern auch das Nullaffektations-
prinzip: Das Aufkommen aus der Grundsteuer kann eigentlich beliebig, wie das 
Aufkommen aus anderen Steuern auch, zur Deckung staatlicher Ausgaben ver-
wendet werden. Da fällt es sehr schwer, einen Konnexitätsbezug zu den Leistun-
gen herzustellen.

Wenn man deshalb jetzt sagt, der Äquivalenzgedanke scheidet aus, ist man beim 
Leistungsfähigkeitsprinzip. Das Problem beim Leistungsfähigkeitsprinzip hat Frau 
Hey ja auch schon angedeutet: Grundsteuer als Sollertragssteuer. Jetzt haben wir 
die Schwierigkeit, dass die Einkommenssteuer auch die Mieterträge besteuert und 
wir insofern sehr schnell in das Problem der Doppelbesteuerung kommen. Also 
auch mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip kann man das nicht vollständig befriedi-
gend erklären.

Letztlich setzt das Grundgesetz einfach die Grundsteuer voraus, vielleicht auch 
ohne sich komplett abschließend Gedanken über den konkreten Belastungsgrund 
gemacht zu haben. Aber wenn man sich entscheiden muss, scheint mir jedenfalls 
das Äquivalenzprinzip der verfassungsrechtlich fragwürdigste Anknüpfungspunkt 
zu sein.

Nun in der verbleibenden Zeit noch einige Hinweise zu Details des Gesetzentwur-
fes. Stichwort "Differenziertes Hebesatzrecht". Warum in diesem Gesetzentwurf 
gerade die Grenze von 5.000 Einwohnern stand, erschließt sich mir nicht. Das 
scheint mir doch eher etwas willkürlich gewählt zu sein.

Diese Zonierung ist rechtlich höchst fragwürdig und wird extrem streitanfällig sein. 
Wenn die Staatsregierung mit diesem Entwurf beabsichtigt hat, einen einfacheren 
Verwaltungsvollzug zu erreichen, dann wird das mit der Zonierung konterkariert. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zonierung politisch durchsetzbar ist.

Schließlich noch zur Grundsteuer C. Man kann das so machen, wie das in dem 
Gesetzentwurf vorgesehen ist. Aus verfassungsrechtlicher Sicht spricht nichts da-
gegen. Ich halte es hier eher mit den Vertretern der kommunalen Seite, die sich 
diese Option auch gerne erhalten würden.

Nur, die Grundsteuer C alleine wird nicht viel bringen. Wir hatten so etwas Anfang 
der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts, und die ist nach zwei oder drei Jahren, 
Herr Drüen wird das besser sagen können, wieder abgeschafft worden, letztlich 
auch wegen Wirkungslosigkeit.

Letzter Punkt. Aufkommensneutralität. Da möchte ich an die Ausführungen von 
Herrn Riedel anknüpfen. Es gibt keine verfassungsrechtliche Vorgabe, dass das 
Aufkommen der Grundsteuer nach der Reform gleichbleiben muss. Das kann sich 
ändern. Das ist eine politische Frage. Verfassungsrechtlich vorgegeben ist das 
nicht.

In Niedersachsen ist einfach gesetzlich vorgesehen, dass man das noch einmal 
gesetzlich abbildet, wie sich das nach den alten Sätzen entwickelt hätte. Aber von 
Verfassung wegen ist das nicht geboten. Da gibt es Spielräume. – Vielen Dank.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Herr Professor Schmidt. – Jetzt rufe 
ich Ihren Kollegen Professor Drüen von der LMU auf.
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SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Vielen Dank. Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Das Landesparlament trägt die Verantwortung für die ständige und 
hinreichende Finanzausstattung der Gemeinden, und es ist gut, dass wir in diesem 
Rahmen über die Föderalisierung der Grundsteuer und ihre Chancen und Risiken 
sprechen.

Sie haben einen umfangreichen Fragenkatalog erarbeitet, der Ausdruck der parla-
mentarischen Gründlichkeit dieses Vorhabens ist. Ich möchte nur zu drei Punkten 
Stellung nehmen.

Im Fragenkatalog ist auf Seite 3 der Vollzug angesprochen. Das ist in Stellungnah-
men auch schon als der Kern bezeichnet worden. Ich meine, er gehört an den 
Kopf. Die Einfachheit des Vollzuges einer Flächensteuer räumen selbst Kritiker wie 
Herr Schmidt ein, und zwar die Einfachheit sowohl für den Bürger als auch für die 
Verwaltung.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Einheitswerten ist mehr-
fach genannt worden. Die Idee war gut. Über Jahrzehnte ist es nicht gelungen, die 
Gleichheit im Belastungserfolg bei der Grundstücksbewertung hinzustellen. Dass 
man es jetzt von sechs Jahren Hauptfeststellung auf sieben Jahre im Bund verlän-
gert hat, stimmt nicht überwiegend optimistisch, dass nicht neue Verfahren kom-
men.

Das heißt, man kann hier den Aufbruch wagen, verbunden auch mit einem Digitali-
sierungskonzept für eine Modernisierung von Steuerrecht und Steuervollzug voran-
zugehen. Das ist der erste Punkt beim Vollzug.

Zu der Frage der Abweichungsgesetzgebung hat Herr Schmidt schon einiges ge-
sagt. Ich meine, dass alles richtig ist, was er gesagt hat, dass man aber auch un-
terschiedliche Schlüsse daraus ziehen kann.

Frau Hey hat zu Recht erläutert, dass die Präjudizienlage des Bundesverfassungs-
gerichtes nicht abschließend ist. Wenn jetzt aber nun vom Landesgesetzgeber die 
Abweichungsmöglichkeit eingeräumt worden ist, dann verschieben sich dadurch 
auch die materiellen Verfassungsmaßstäbe.

Artikel 72 Nummer 7 – neu – ist nicht nur eine Kompetenzfrage, sondern durch 
diese Regelung wird auch mehr Spielraum bei der Ausgestaltung der Landes-
grundsteuergesetze gewährt. Wenn es nur eine Punktlösung, nur das Leistungsfä-
higkeitsprinzip gäbe, hätte diese Kompetenzregelung keinen Anwendungsbereich.

Das heißt natürlich, Herr Schmidt, es gilt der Gleichheitssatz, und der bayerische 
Gesetzgeber muss Artikel 3 umsetzen, aber er hat viel größeren Spielraum. Das 
Leistungsfähigkeitsprinzip ist nicht das geborene Prinzip zur Rechtfertigung der 
Grundsteuer. Die Grundsteuer ist eine Objektsteuer, eine Massenfallsteuer.

Das heißt auch Äquivalenzmodelle sind möglich, da widerspreche ich Herrn 
Schmidt. Frau Hey hat die Äquivalenz ganz in Richtung der Nutzenäquivalenz ge-
dreht, das wird in der Literatur auch so vertreten, nur dann ist man bei den glei-
chen Vorgaben wie bei dem Leistungsfähigkeitsprinzip, und dann hat man auch 
dieses dynamische Element mit der stetigen Wertbasierung und mit der Wertan-
passung.

Ich meine, dass es nicht darum geht, welcher Sachverständige welches Vorver-
ständnis hat, sondern durch die Abweichungsgesetzgebung hat dieses Parlament 
die Aufgabe, den Grund zu setzen und folgerichtig auszugestalten. Es geht also 
nicht um die Befürwortung des Flächenmodells, sondern es geht darum, ob durch-
greifende Verfassungszweifel daran anzubringen sind.
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Aus meiner Sicht ist ganz entscheidend: Die Grundsteuer ist eine Realsteuer, eine 
Massenfallsteuer, sodass der Typisierungsspielraum des Landesgesetzgebers be-
sonders groß ist. Er kann bewusst eine statische Typisierungsgrundlage im Sinne 
eines Einfachsteuermodelles gewähren.

Damit komme ich zum Schluss zum Petitum: Man sollte bei einer klaren Legislativ-
entscheidung ohne Kompromisse bleiben. Mehrfach schon angesprochen sind die 
hessischen und die niedersächsischen Lösungen, die mit Bayern gestapelt sind, 
aber wegen des Störgefühls der unterschiedlichen Bewertungen Lagefaktoren im-
plementieren.

Damit ist, wenn man es auch nicht will, eine Wertorientierung eingebaut, und das 
wird genauso anfällig sein und sicherlich in einigen Jahren wieder ausgetragen. Ob 
auch dieses Optionsmodell auf der Hebesatzebene ein Einfallstor für die Spaltung 
in die Wertbasierung ist – das ist angesprochen worden –, darüber können wir im 
Einzelnen noch einmal diskutieren. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herzlichen Dank, Herr Professor Drüen. – 
Ich rufe jetzt Herrn Dr. Neumeier vom ifo-Institut auf.

SV Dr. Florian Neumeier: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich möchte mich vor allen Dingen aus finanzwissenschaftlicher Per-
spektive mit der Frage auseinandersetzen, ob eine Flächenbasierung oder eine 
Wertbasierung für die Grundsteuer sinnvoller ist. Da ich der einzige Wirtschaftswis-
senschaftler hier bin, kann mir glücklicherweise kein Fachkollege widersprechen.

Als nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts klar war, dass die 
Grundsteuer reformiert werden muss, standen grundsätzlich zwei Konzepte zur 
Auswahl: Ein flächenbasiertes Modell für die Grundsteuer oder ein wertbasiertes 
Modell.

Der Bund hat sich letztlich für eine wertbasierte Grundsteuer entschieden. Aller-
dings hat er den Bundesländern die Möglichkeit gegeben, über die Öffnungsklausel 
davon abweichende Regeln zu treffen und eine andere Bemessungsgrundlage für 
die Grundsteuer zu wählen.

Bei den Argumenten der Befürworter und Befürworterinnen einer wertbasierten 
Grundsteuer spielt vor allen Dingen das Gerechtigkeitsargument eine Rolle. Eine 
Grundsteuer, die auf Immobilienwerten basiert, ist jedoch nicht gerechter als eine 
flächenbasierte Grundsteuer. Die Grundsteuer ist eine Objektsteuer – das ist schon 
bei meiner Vorrednerin und meinen Vorrednern angeklungen –, die auf die wirt-
schaftliche Situation der Steuerzahler keine Rücksicht nimmt.

Es spielt keine Rolle für die Grundsteuerschuld, ob eine Immobilie von einer Fami-
lie, die dafür einen Kredit aufnehmen musste und kaum Eigenkapital vorweisen 
konnte, oder von einem vermögenden Doppelverdienerpaar erworben wurde. Bei 
Mietverhältnissen zählt die Grundsteuer zu den umlagefähigen Nebenkosten, so-
dass hier nicht der Immobilienbesitzer oder die Immobilienbesitzerin besteuert wird 
und die Grundsteuerschuld trägt, sondern der Mieter.

Die Grundsteuer verletzt damit das Leistungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung, 
das aus finanzwissenschaftlicher Perspektive das wesentliche Merkmal für eine 
gerechte Steuerlastverteilung ist.

Dem Äquivalenzprinzip wird die Grundsteuer auch nur bedingt gerecht, da eben 
viele kommunale Leistungen, das ist schon angeklungen, über spezifische Gebüh-
ren und Abgaben finanziert werden. Die Notwendigkeit einer Wertbasierung lässt 
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sich aus dem Äquivalenzprinzip nicht ableiten. Damit verbleiben zumindest aus fi-
nanzwissenschaftlicher Perspektive im Wesentlichen drei Kriterien für die sinnvolle 
Ausgestaltung einer reformierten Grundsteuer.

Erstens sollte die Grundsteuer den Kommunen ein verlässliches und berechenba-
res Aufkommen zur Verfügung stellen. Hier steht der Fiskalzweck im Vordergrund, 
und als konjunkturunabhängige Steuer ist sie dafür besonders geeignet.

Zweitens sollte die Bestimmung der Bemessungsgrundlage möglichst einfach sein, 
um den administrativen Aufwand möglichst gering zu halten und für die Bürgerin-
nen und Bürger auch transparent und nachvollziehbar zu sein.

Drittens sollten allzu große Belastungsverschiebungen vermieden werden, damit 
die neue Grundsteuer für die Steuerpflichtigen nicht existenzgefährdend wird.

Lassen Sie mich kurz auf das Bundesmodell zu sprechen kommen. Beim Bundes-
modell ist das Verfahren für die Wertermittlung des Grundvermögens trotz der vor-
gesehenen Pauschalisierungen sehr komplex. Für den Steuerpflichtigen wird da-
durch die Ermittlung der Grundsteuerschuld intransparent, und für die 
Finanzbehörden entsteht ein erheblicher administrativer Aufwand.

Gleichzeitig untergräbt das Grundsteuermodell des Bundes ein zentrales Anliegen 
der Befürworter und Befürworterinnen einer wertbasierten Grundsteuer, nämlich 
wertvolle Immobilien einer Kommune stärker zu besteuern als weniger wertvolle 
Immobilien. Der Grund ist, dass die wichtigsten wertbestimmenden Faktoren bei 
Bundesmodellen, nämlich Lage, Zustand und Ausstattung einer Immobilie, bei der 
Ermittlung der Grundsteuerschuld überhaupt nicht berücksichtigt werden.

Bei neueren Immobilien wird die Grundsteuerschuld nach dem Bundesmodell aus-
schließlich von der Höhe der pauschalisierten Nettokaltmiete bestimmt. Diese pau-
schalisierte Nettokaltmiete ist für alle Immobilientypen innerhalb einer Kommune 
identisch.

Für eine Luxusimmobilie in bevorzugter Lage wird damit die Grundsteuerschuld 
pro Quadratmeter genauso hoch sein wir für eine einfache Immobilie in unbeliebter 
Lage. Mit den tatsächlichen Wertverhältnissen hat das Bundesmodell für die 
Grundsteuer definitiv wenig zu tun.

Aus finanzwissenschaftlicher Perspektive sprechen daher die besseren Argumente 
für ein flächenbasiertes Grundsteuermodell. Es ist daher zu begrüßen, dass Bay-
ern von der Öffnungsklausel Gebrauch macht, und ein flächenbasiertes Modell ein-
führen möchte. – Vielen herzlichen Dank.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Vielen Dank, Herr Dr. Neumeier, für Ihre 
Stellungnahme. – Ich rufe Herrn Sven Behrends vom ZIA auf.

SV Sven Behrends: Guten Morgen! Sehr geehrte Damen und Herren! Der ZIA, 
den ich hier heute vertrete, ist der Spitzenverband der deutschen Immobilienin-
dustrie. Ich vertrete hier heute den Verband der Immobilienwirtschaft mit ungefähr 
37.000 Branchenunternehmen.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht, was heute schon mehrfach erklärt wor-
den ist, die alte Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat, wurde über eine 
Neujustierung der Grundsteuer mit den Modellen, wie jetzt zum Beispiel hier in 
Bayern mit einem Flächenmodell, nachgedacht.

Um es kurz zu machen und jetzt nicht Dinge zu wiederholen: Der ZIA befindet den 
Gesetzesentwurf für richtig, und zwar aus folgenden Gründen:
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Der Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht verfassungskonform, das wurde heute 
schon detailliert vorgetragen, und er stellt hier quasi im Rahmen eines Äquivalenz-
prinzips eine gute Lösung dar, um tatsächlich die Nutzung der Infrastrukturen der 
Gemeinden widerzuspiegeln.

Er besticht, und das ist aus unserer Sicht einfach der größte Vorteil des Flächen-
modells; das wurde auch mehrfach schon angedeutet, durch das Merkmal der Ein-
fachheit, was im ersten Schritt zu einer Akzeptanz aller Beteiligten führt, insbeson-
dere zur Akzeptanz der Steuerpflichtigen.

Ein weiterer Punkt, auch heute schon angeführt, ist die Konjunkturunabhängigkeit 
des Flächenmodells, die gewährleistet, dass die Aufkommensneutralität für die Ge-
meinden sichergestellt ist. Auf der anderen Seite ist die Einfachheit ein Aspekt 
dafür, dass aus dem Bruttoaufkommen im Grunde genommen auch ein sehr hohes 
Nettoaufkommen bleibt, weil der Verwaltungsaufwand nicht nur für den Steuer-
pflichtigen, sondern auch für die Verwaltung hier deutlich reduziert wird.

Drittens. Einfachheit ist die Grundlage für Digitalisierung. Die Steuerverwaltung in-
klusive der Steuerpflichtigen müssen sich künftig in Richtung digitales Steuerauf-
kommen, Steuererhebung bewegen, und wenn Sie ein kompliziertes Steuermodell 
machen, was von qualitativen Aspekten und Wertungen abhängt, dann wird sich 
dies sehr schwer digitalisieren lassen. Insofern glauben wir, dass das Flächenmo-
dell hier die besten Voraussetzungen für eine Digitalisierung in der Zukunft geben 
wird.

Die Zukunft ist ein guter Aspekt, denn wir reden hier über das Inkrafttreten des Flä-
chenmodells. Wir müssen aber auch an die Zukunft denken, dass das flächenba-
sierte Modell sehr pflegearm ist. Das vermeidet im Prinzip erforderliche Nachjustie-
rungen, die dieses Wertemodell auch nachteilig hat.

Die Grundsteuer C sehen wir aus folgenden Gründen sehr kritisch:

Erster Punkt. Das ist einmal praktisch in den 60er-Jahren gescheitert.

Der zweite Punkt. Die Durchsetzbarkeit, was heute auch schon angeklungen ist, ist 
sehr schwierig. Es wird zu komplexen juristischen Diskussionen und Durchfüh-
rungsaktionen kommen.

Drittens. Wir vermuten, dass das Ziel der Grundsteuer C, Spekulationen entspre-
chend zu verhindern, nicht erreicht wird, weil viele Immobilieninvestoren, die sol-
che Grundstücke halten, sich im Prinzip von der Grundsteuer C nicht davon abhal-
ten lassen, spekulativ mit Bauvorhaben zu warten.

Lassen Sie mich hierzu noch eine persönliche Anmerkung einbringen. Ich bin sel-
ber in einem steuerberatenden Beruf tätig. Die Unterstützung von Steuerpflichtigen 
im Rahmen der Grundsteuer hat einen erheblichen Aufwand im Rahmen der Be-
wertung der grundsteuerlichen Daten. Die prozessuale, die steuerliche Durchset-
zung oder Unterstützung für die Grundsteuer ist der weitaus geringste Teil unserer 
Arbeit und damit wahrscheinlich auch der Finanzverwaltung.

Insofern möchte ich dann auch noch auf weitere Punkte verweisen, auf die ZIA-
Stellungnahme, die Herr Labetzki und Herr Dr. Lange mit eingereicht haben. Damit 
bedanke ich mich für das Wort.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Vielen Dank, Herr Behrends. – Ich bitte jetzt 
Herrn Bertram Brossardt vom vbw um seine Stellungnahme.
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SV Bertram Brossardt: Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Zunächst danke ich für die Einladung. Ich werden natür-
lich jetzt ein Stück wiederholen, was meine Vorredner gesagt haben. Also mache 
ich es kurz und knackig.

Wir als bayerische Wirtschaft halten das Flächenmodell für richtig. Es setzt bei 
kompliziertem Steuerrecht endlich mal auf eine einfache und verständliche Lösung. 
Gleichzeitig räumt Bayern dann mit der Legende auf, die Grundsteuer könne nur 
auf dem Leistungsfähigkeitsprinzip beruhen und müsse deshalb auf Grundstücks- 
und Immobilienwerte erhoben werden.

Die Aspekte, die wir vorhin von anderen Sachverständigen gehört haben, haben 
mein steuerrechtliches Verständnis etwas in Anspruch genommen.

Bayern setzt also auf die Fläche und ihren Bezug zu kommunalen Leistungen als 
Maßstab. Ich finde das übrigens auch nicht unanständig. Da stehen sich zwei 
Dinge gegenüber. Die Kommunen haben ja durchaus einen Leistungsadressaten, 
den Bürger.

Die Staatsregierung hat dieses sogenannte Äquivalenzprinzip überzeugend umge-
setzt. Das ist für ein komplexes neues Steuergesetz ein besonderes Qualitätszei-
chen, was auch Rechtssicherheit gibt.

Das Maß der Steuerlast ist im bayerischen Gesetz einfach nachvollziehbar. Das gilt 
auch dort, wo das Gesetz besondere Entlastungen vorsieht, die wir übrigens für 
richtig halten, für den Wohnraum und sehr große, aber kaum versiegelte Grundstü-
cke.

Die Belastungsfolgen sind durch den Flächenbezug erstens gut verständlich und, 
soweit die derzeitige Datenlage und unsere Analyse zeigen, aus unserer Sicht 
auch wirtschaftlich vertretbar. Das gilt jedenfalls solange und soweit Kommunen 
bei den Hebesätzen maßvoll bleiben.

Die Reform kann ganz sicher nicht grundstücksscharf aufkommensneutral umge-
setzt werden. Kommunalscharf aber schon. Ob das geschieht, hängt an den Kom-
munen, und aus meiner Sicht gehört es auch dort hin. Wir wünschen uns vor ent-
sprechenden Entscheidungen die Veröffentlichung aufkommensneutraler 
Hebesätze.

Insbesondere wird das kommunale Hebesatzrecht gestärkt. Das sollte also auch 
im Sinne der Kommunen sein.

Ortsteile – das halte ich tatsächlich für einen der wahrscheinlich sogar richtigen, 
aber im Endeffekt als den schwierigsten Teil des Gesetzentwurfes –, die bezüglich 
kommunaler Leistungen weniger anspruchsvoll sind, können damit künftig in einem 
transparenten Verfahren grundsteuerlich entlastet werden. Damit kann gegenge-
steuert werden, falls kleinräumig Belastungen zu Recht dann als unangemessen 
empfunden werden.

Die Realität zeigt ja, dass es ein Stück weit in Kommunen unerschütterlich sein 
kann. Ich gebe allerdings wirklich zu, dass ich dabei rechtlich innerlich schwanke 
und auch durchaus Verständnis für den Entscheidungszwang bei Kommunen 
sehe. Aber eigentlich wäre das der Idealzustand, der anstrebbar ist, denn Verant-
wortung ist auch Teil kommunaler Verwaltung und kommunaler Mandate.

Im Vollzug rechnen wir für die Behörden und Steuerzahler mit einem gut be-
herrschbaren Bürokratieaufwand. Insbesondere, und das ist, glaube ich, der wirkli-
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che Vorteil, sind keine regelmäßigen Neubewertungen aller Grundstücke und Im-
mobilien notwendig, die vor allem für Gewerbetreibende besonders teuer wären.

Meldepflichten und Veränderungen über Bagatellregelungen abzugrenzen, halte 
ich für ein gutes Tun. Davon war ja schon die Rede: Ein Verfahren, das schon 
nichtdigital Mist ist, wird digital noch ein größerer Mist. Wenn hier die Grundlage im 
Nichtdigitalen gut geschaffen wird, und wir schätzen das so ein, lässt sich auch 
dies gut in elektronische, weitgehend automatisierte Verfahren überführen.

Jetzt komme ich zu dem Punkt "Wirksamkeit der Grundsteuer C". Vor allem in der 
kommunalen Welt besteht ja die Hoffnung, mit der Grundsteuer C innerörtliche 
Baulandreserven zu mobilisieren. Wir halten das für unrealistisch.

In der Praxis brächte die Grundsteuer C höhere Steuerlasten, ohne signifikant 
Bauland zu mobilisieren. Die vbw lehnt deshalb die Grundsteuer C ab. Sie hat sich 
schon vor sechzig Jahren nicht bewährt. Ich habe extra noch mal nachgeschaut, 
ob es tatsächlich vergleichbar ist. Es ist vergleichbar. Sie hat sich vor sechzig Jah-
ren nicht bewährt, sondern hat vor allem spekulative Tendenzen verstärkt.

Ich frage hier im Hohen Haus, wer spekulative Tendenzen denn befördern will.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Brossardt, die Zeit.

SV Bertram Brossardt: Unabhängig davon teilen wir das Interesse der Kommu-
nen, Bauland bedarfsgerecht zu mobilisieren und dafür auch Bestand zu verdich-
ten. Planungsrechtlich geht das schon. Wenn Sie dann allerdings Verbesserungen 
hier im Hohen Haus beschließen wollen, dann tun Sie dies bitte in dem Bereich, 
wo Planungsrecht verändert werden kann.

Grundstückseigentümer werden dann als Bauherren ihren Beitrag leisten, wenn 
Kommunalpolitik Standortperspektiven aufzeigt und Entwicklungsplanungen mit 
den Eigentümern abstimmt. – Danke. Ich bin noch in der Zeit, knapp eine halbe Mi-
nute drüber.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke. Ein bisschen drüber, eineinhalb Mi-
nuten, aber Danke für die Stellungnahme. – Jetzt kommt Herr Grieshaber vom 
Bund der Steuerzahler.

SV Klaus Grieshaber: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Gäste! Für den Bund der Steuerzahler ist die 
Steuervereinfachung stets ein wichtiges Thema. Ein einfaches Steuergesetz bringt 
dieses bayerische Grundsteuergesetz. Wir wurden da lange Jahre enttäuscht, aber 
das ist jetzt wirklich etwas, was man auch als Bürger nachvollziehen kann.

Da das Flächenmodell lediglich auf die Grundstücks- und Gebäudefläche sowie 
auf die festen Äquivalenzbeträge abstellt, ist eine aufwändige Wertermittlung wie 
im Bundesmodell nicht erforderlich. Daher wird das Flächenmodell im Vergleich ge-
ringere administrative Kosten verursachen und vielleicht am ehesten gewährleis-
ten, dass es auch innerhalb der Frist des Bundesverfassungsgerichts umsetzbar 
ist.

Zweitens sind wir der Meinung, dass dieses Gesetz Stabilität gewährleistet. Die 
rein flächenbasierte Grundsteuer knüpft nicht an dynamische Wertkomponente an, 
sondern an konstante Flächengrößen. Das sorgt für eine gleichmäßige Verteilung 
der Grundsteuer. Es kommt daher nicht zu einer Verteuerung durch die Bemes-
sungsgrundlage, und es werden auch nicht automatische Grundsteuererhöhungen 
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eingeführt, die über Wertsteigerungen des Grundstücks verursacht werden, was 
die Bewertung durch die Finanzverwaltung regelmäßig nicht notwendig macht.

Wir sind der Meinung, wenn Grundsteuereinnahmen erhöht werden sollen, müssen 
die Gemeindevertreter einen politischen Beschluss herbeiführen und sich dafür 
auch öffentlich rechtfertigen. Da widerspreche ich Herrn Riedel, der hier eine dyna-
mische Steuer fordert. Das muss wirklich Sache der Gemeinde bleiben, um diesen 
politischen Willen in der Gemeinde umzusetzen.

Es ist ein transparentes Steuergesetz. Die flächenbasierte Grundsteuer ermöglicht 
es jedem Bürger, die Grundsteuerlast selbst auszurechnen. Diese transparente 
und verständliche Berechnung erhöht natürlich auch die Akzeptanz der Grundsteu-
er bei den Bürgern und wird sicherlich weniger streitanfällig sein als die aufwendi-
ge Bewertung wie es zum Beispiel das Bundesmodell vorsieht.

Die Flächengrundsteuer ist als äquivalenzähnliche Abgabe auch überzeugend ge-
rechtfertigt, denn die Grundsteuer leistet einen Kostendeckungsbeitrag für kommu-
nale Leistungen, die nicht nutzerbezogen über Gebühren und Beiträge finanziert 
werden können. Dabei ist es naheliegend, dass die Grundsteuer nach der Flächen-
nutzung bemessen wird.

Je größer die genutzte Wohnung desto mehr Personen wohnen üblicherweise 
darin und desto intensiver werden darin auch die kommunalen Leistungen in An-
spruch genommen. Wir halten das hier für eine akzeptable Generalisierung und 
Typisierung, wie sie auch das Verfassungsgericht grundsätzlich akzeptiert.

Die Begründung der bayerischen Grundsteuer als prägendes Element anhand des 
Äquivalenzgedankens halten wir verfassungsrechtlich auch für zulässig.

Zum Thema Grundsteuer C. Hier gibt es die Erfahrung aus der Vergangenheit. Die 
Baulandsteuer wurde lediglich zwei Jahre lang erhoben, und man hat festgestellt, 
dass sich dieses Instrument als wenig treffsicher herausgestellt hat. Es ist nicht ge-
lungen, den steuerlichen Druck auf vermeintliche Spekulationsfälle zu begrenzen. 
Stattdessen wurden auch Eigentümer zusätzlich belastet, die das Bauland zum 
Beispiel als Gartengrundstück genutzt haben, die geplante Bauvorhaben einfach 
noch nicht finanzieren konnten oder die das Bauland für ihre Kinder zurückhalten 
wollten. Das hat in der Vergangenheit damals erheblichen Unmut bei diesen Bür-
gern hervorgerufen, und das wird auch die Grundsteuer C wieder hervorrufen, weil 
diese Begrenzung einfach nicht möglich ist.

Bedauerlich ist aus Sicht der Steuerzahler, dass es leider nicht gelungen ist, die 
neue Grundsteuer ohne die Abgabe einer Steuererklärung umzusetzen. Positiv an-
zumerken ist allerdings, dass die Abgabe der Steuererklärung in dem entsprechen-
den Gesetz elektronisch vorgesehen ist, aber das nur als Soll-Vorschrift. Aus unse-
ren Erfahrungen als Bund der Steuerzahler müssen wir einfach sagen: Es gibt 
viele Steuerzahler und wahrscheinlich auch ganz viele Grundstückseigentümer, die 
noch nicht in er Lage sind, die elektronischen Vorgaben umzusetzen. Insofern sind 
wir hier ganz dankbar, dass auch die Möglichkeit einer schriftlichen Abgabe weiter-
hin vorgehalten werden soll.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit dem bayerischen Grundsteuergesetz 
wurde eine echte Steuervereinfachung für Bürger und Verwaltung geschaffen, die 
zudem den Gedanken der Regionalisierung erfolgreich umsetzt. Der Freistaat ent-
scheidet nun selbst über die Basis der Grundsteuer für die bayerischen Gemein-
den.

Zudem ist mit dem wertunabhängigen Modell auch, das sehen wir als Bund der 
Steuerzahler ganz positiv, einer Vermögenssteuer zunächst mal ein Riegel vorge-
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schoben worden, weil die Immobilien eben nicht mit dem Wert erfasst werden. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Vielen Dank, Herr Grieshaber, für Ihre Stel-
lungnahme. – Jetzt bitte ich Herrn Helmhagen von der Steuerberaterkammer um 
seine.

SV Günter Helmhagen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeord-
nete! Meine Damen und Herren! Aus der Sicht der Steuerberater sehe ich den Ge-
setzentwurf im Grundsatz sehr positiv. Das wertunabhängige Flächenmodell zur 
Grundsteuer wird stringent und überzeugend umgesetzt. Insgesamt lässt der Ent-
wurf nur wenige Fragen offen und stellt sich insofern als überzeugender Beitrag zur 
Vereinfachung des Steuerrechts dar.

An einigen wenigen Stellen erscheint es nach unserer Auffassung möglich, den 
Entwurf noch klarer zu fassen, um die Arbeit in der Praxis noch weiter zu vereinfa-
chen. So sollten im Bereich der Flächenberechnung die Begrifflichkeiten näher ab-
gestimmt werden, um Zweifelsfälle zu vermeiden und für Rechtssicherheit zu sor-
gen; Eine klare Definition der baurechtlichen Begriffe zur Vermeidung der 
Zweifelsfälle trüge dazu bei. So fehlt bei den Grundstücksflächen beispielsweise 
die Festlegung der maßgeblichen Fläche im Gesetz.

Auch ist anzunehmen, dass insbesondere beim Altbestand eine Berechnung der 
Wohn- und/oder Nutzflächen aufgrund fehlender Baupläne bei der Umsetzung oft 
problematisch sein wird.

Weiter wäre aus unserer Sicht eine Regelung bezüglich der im Feststellungsver-
fahren durch den Steuerpflichtigen vorzulegenden Unterlagen hilfreich. Als Nach-
weis für die Gebäudeflächen scheint hier eine Vorlage der Grundrisse nach der 
Flächenberechnung geeignet zu sein; als Nachweis für den Grund und Boden, ein 
Auszug des Liegenschaftskatasters mit Flurkarte und Lichtbild und dazugehörende 
Grundbuchauszüge als geeignete Unterlagen.

Hierzu wäre den Steuerberatern unserer Auffassung nach zwingend zur Erstellung 
der Vorlageunterlagen für die Feststellungserklärung des Grundsteuerausgangsbe-
trags und des Grundsteuermessbetrags der Zugang zu den Geodaten der baye-
rischen Vermessungsverwaltung zu ermöglichen. Gleiches gilt auch für die Grund-
buchdaten. Entsprechende Zugänge haben ja auch bereits Notare.

Der Berechtigungsnachweis könnte beispielsweise über die Vollmachtsdatenbank 
der Bundessteuerberaterkammer erfolgen. Dies würde das Verfahren insoweit ver-
einfachen und beschleunigen und fehlerhafte Feststellungserklärungen könnten 
damit sicher vermieden werden.

Auch eine längere Frist für die Anzeige von Veränderungen der tatsächlichen Ver-
hältnisse bei von Beratern betreuten, typischerweise komplexeren Fällen, wäre von 
erheblicher Bedeutung für den praktischen Ablauf der Veranlagungen.

Ergänzend wäre nach unserer Auffassung die Ausnahme von der Anzeigepflicht in 
von baurechtlichen Verfahren bereits bekannt gewordenen Veränderungen der tat-
sächlichen Verhältnisse dann angezeigt. Durch Meldepflichten von Notaren und 
Genehmigungsbehörden wird die Gleichmäßigkeit der Besteuerung dabei ohnehin 
sichergestellt.

Zusätzliche Anzeigepflichten des Grundeigentümers unterhalb der Bauantrags-
grenzen laufen regelmäßig ins Leere, weil sich der Grundstückseigentümer auf die 
Vollständigkeit der Meldepflichten anderer Beteiligter verlassen wird.
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Hinsichtlich des Ausweisens von Gebieten mit besonderen Hebesätzen scheint es 
uns besonders wichtig, die hierbei zugrundeliegenden Kriterien klar zu regeln. An-
sonsten sehen wir hier die Gefahr von Willkür und gegebenenfalls sogar einer 
wertabhängigen Besteuerung durch die Hintertür. Für die Abgrenzung sollte als 
grundsätzlicher Maßstab das Äquivalenzprinzip von kommunaler Leistung zur 
Grundsteuer festgelegt werden.

Heranzuziehen ist die unterschiedliche kommunale Infrastrukturversorgung in ent-
sprechenden Gebieten. Konkretisiert werden können die unterschiedlichen infra-
strukturellen Ansprüche der Hebesatzgebiete durch die Art der baulichen Nutzung 
im Sinne der Baunutzungsverordnung. Nur transparente Kriterien ermöglichen es 
gegebenenfalls, diesbezüglich unsachliche Entscheidungen zu berichtigen.

Der Verzicht auf die Einführung der Grundsteuer C in Bayern ist nach unserer Auf-
fassung richtig. Die Steuer ist zu grobmaschig und die Lenkungswirkung ist zu 
schwach, um die Bebauung ungenutzter innerörtlicher Grundstücke zu forcieren 
und der Ausdehnung in der Fläche entgegenzuwirken. Insbesondere in Ballungs-
gebieten würde eine entsprechende Besteuerung ja voraussetzen, dass die Steuer 
deutlich höher wäre als die inflationäre Preisentwicklung.

Das kann man meiner Meinung nach nicht umsetzen. Die Folge wären vor allem 
Fehlbelastungen, Streit und schwierige Gerichtsdebatten und Steuererhöhungen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Herr Helmhagen, für Ihre Stellung-
nahme. – Jetzt rufe ich auf Frau Dr. Kirchhoff für Haus & Grund in Bayern.

SVe Dr. Ulrike Kirchhoff: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich vertrete Haus & Grund 
in Bayern. Wir vertreten 145.000 private Eigentümer und ihre Familien, die in 
selbst genutzten Eigenheimen wohnen, aber eben auch vermieten. Wir sind keine 
Großvermieter, wir vertreten die Vermieter des Mittelstandes.

Wir begrüßen diesen Entwurf des bayerischen Grundsteuergesetzes mit seinem 
Flächenmodell, denn die Grundsteuer, so wie sie dort vorgezeichnet wird, ist ein-
fach, und sie ist nachvollziehbar aufgebaut. Jeder Steuerpflichtige ist tatsächlich in 
der Lage, nachzuvollziehen, wie die Eckwerte sind, ob seine Eckwerte stimmen 
und ob die Steuer auch richtig berechnet wurde.

Jeder kann nachprüfen, wie sich die eigene Steuerschuld durch die Steuerreform 
ändert. Das ist transparent und trägt zur Vertrauensbildung bei, und ich denke, es 
ist auch wichtig, weil die Steuer von den Bürgern gezahlt wird, und sich ein solcher 
Entwurf einer neuen Steuer oder einer veränderten Steuer, eines neuen Steuermo-
dells an die Bürger richten sollte.

Die Steuer ist auch gerecht, denn es werden gleiche Sachverhalte gleich behan-
delt. Damit ist es einfach ein faires Steuermodell.

Das Modell ist aber auch unbürokratisch, denn die zugrunde liegenden Werte blei-
ben über sehr viele Jahre konstant und können aus den vorhandenen Registern 
gewonnen werden. Die Eigentümer können es aus den eigenen Unterlagen nach-
prüfen, wie die zugrunde liegenden Eckwerte gestaltet sind.

Es sind keine regelmäßigen Neubewertungen notwendig. Das ist in meinen Augen 
sehr wichtig, denn die Neubewertungen, die eben nicht erfolgt sind, haben dazu 
geführt, dass unser geltendes Grundsteuermodell verfassungswidrig geworden ist 
und wir jetzt vor der Notwendigkeit einer Reform stehen. Also ist es gut, dass keine 
regelmäßigen Neubewertungen von Grundstücken notwendig sind.
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Es ist auch gut, dass solche Neubewertungen unterbleiben und es damit zu keiner 
Dynamisierung des Steueraufkommens kommt, denn erstens sind es versteckte 
Steuererhöhungen, die die Bürger einfach nicht nachvollziehen können. Zudem 
muss man sich auch mal überlegen, dass diese Grundsteuer eine Substanzsteuer 
ist. Das heißt, nicht nur irgendein großes Wohnungsunternehmen, was etwa in 
Berlin enteignet werden soll, muss die Grundsteuer zahlen, sondern auch der 
Rentner, der eben die Grundsteuer aus seiner Rente bezahlt, die nicht so dyna-
misch gestaltet ist wie andere Einkommensformen.

Aus dem Grundstück wird eben nicht immer ein Einkommen erwirtschaftet, was 
sich auch dynamisch gestaltet, sondern es ist eine echte Substanzsteuer, und der 
Bürger muss sehen, wie er sie zahlt, wenn er das Grundstück nicht verkaufen will.

Die Gemeinden haben aber trotzdem die Möglichkeit, ihr Steueraufkommen anzu-
passen, denn sie können die Hebesätze erhöhen. Das ist eben auch transparent 
für die Bürger. Sie sehen, die Gemeinde braucht mehr Geld, es werden die Hebe-
sätze erhöht, und in den Gemeinden, ich sehe es immer wieder in ganz Bayern, 
ich bin sehr viel unterwegs, herrscht dann auch eine Akzeptanz für eine entspre-
chende Anpassung.

Allerdings, meine Damen und Herren, plädieren wir ganz eindringlich dafür, dass 
diese Steuerreform so, wie sie versprochen worden ist, aufkommensneutral gestal-
tet wird. Denn nur so kann das Vertrauen der Bürger in diese Steuerreform gesi-
chert bleiben.

Lassen Sie mich noch ganz kurz zur Grundsteuer C Stellung nehmen. Die Grund-
steuer C, die Gott sei Dank in diesem Reformentwurf nicht enthalten ist, kann die 
Ziele, die ihr immer wieder nachgesagt werden – die Bebauung von Grundstücken 
zu fördern und Spekulation zu unterbinden –, auf keinen Fall erfüllen. Denn Unter-
nehmen und Investoren, die wirklich mit Bauland spekulieren und spekulieren wol-
len, werden durch eine Grundsteuer C, egal in welcher Höhe, auf keinen Fall abge-
schreckt.

Sie werden über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen, um die Grund-
steuer C, diese Mehrbelastung zahlen zu können, und werden die Mehrbelastung 
später auf die Käufer von den Häusern, von den Wohnungen, umwälzen. Das 
Ganze wird von diesen Investoren eingepreist.

Deshalb muss die Grundsteuer C, wenn sie in einer Höhe erhoben werden soll, die 
wirklich die Spekulation von Grundstücken durch Investoren unterbinden will, in 
einer Höhe festgelegt werden, die durchaus schon Zweifel an der Verfassungsmä-
ßigkeit eines solchen Steuersatzes bringen würde. Das heißt im Endeffekt, dass 
die Grundsteuer C die privaten Eigentümer trifft, die nicht mit Bauland spekulieren.

Sie kennen es aus Ihren eigenen Städten und Gemeinden, aus denen Sie kom-
men. Wenn private Eigentümer Grundstücke vorhalten, dann ist es in der Regel, 
um ihren Kindern und Kindeskindern zu ermöglichen, in der Gemeinde weiterhin 
wohnen zu bleiben und in der Gemeinde eben auch zu bauen. Diese Eigentümer 
werden durch die Grundsteuer C getroffen; denn sie werden im Zweifel gezwun-
gen, das Grundstück zu verkaufen. Das heißt, die eigenen Kinder können nicht 
mehr in der Gemeinde bleiben und dort auf einem Grundstück in der Nähe bauen. 
– Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Frau Dr. Kirchhoff, für Ihre Stellung-
nahme. – Jetzt rufe ich als letzten Sachverständigen in dieser Reihe Herrn Profes-
sor Richarz, den Vizepräsidenten der Architektenkammer, auf.
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SV Prof. Clemens Richarz: Herr Vorsitzender! Liebe Abgeordnete! Vielen Dank 
für die Einladung. Wir vertreten als Architektenkammer alle PlanerInnen, Architek-
tInnen, InnenarchitektInnen, LandschaftsarchitektInnen und StadtplanerInnen in 
Bayern.

Ich darf vielleicht ein bisschen noch einen übergeordneten Punkt hier in die Dis-
kussion einbringen, und zwar aus Planersicht. Als Planerinnen und Planer interes-
siert uns natürlich vor allem, ob und in welchem Umfang eine Ordnungs- oder 
Steuerungsmaßnahme die räumliche Entwicklung beeinflusst. Dann interessiert 
uns noch, ob durch die Maßnahmen Aktivitäten befördert werden, die gemeinwohl-
orientiert sind, oder ob unter Umständen auch partikuläre Interessen gestärkt wer-
den.

Insgesamt ist natürlich die Grundsteuer, das wurde ja auch schon mehrfach ge-
sagt, diesbezüglich ein relativ stumpfes Schwert unter der Prämisse der Aufkom-
mensneutralität. Sie ist, auch das wurde schon gesagt, ein Pfeil im Köcher, in den 
man mit anderen Maßnahmen, Bundesbaugesetz und so weiter, den Umgang mit 
Grund und Boden steuern und regulieren kann.

Aber sie gibt dem Bürger ein Zeichen, welche Zielsetzung hinsichtlich des Um-
gangs mit Grund und Boden übergeordnet im Fokus der Politik steht. Jetzt stellt 
sich die Frage: Welche Zeichen setzt das bayerische Grundsteuermodell?

Wir sehen da die Hauptproblematik, dass durch die geringe Bewertung des unbe-
bauten Grundstücks im Vergleich zum bebauten Grundstück – wir haben verschie-
dene Berechnungen angestellt, die Sie ja sicher alle kennen – eindeutig ausgesagt 
wird: Wir haben eigentlich grundsätzlich nichts dagegen, wenn ein Grundstück 
nicht bebaut wird. Das ist die Kernaussage.

Genau damit wird aber indirekt unterstützt – ich betone jetzt ein bisschen einen an-
deren Aspekt –, dass Boden als Wertanlage ähnlich einem Aktiendepot genutzt 
werden kann und letztlich damit die Spekulation mit Boden zumindest nicht als 
Problem thematisiert wird.

Das ist ein Grundproblem. Boden ist unserer Ansicht nach eine beschränkte, nicht 
vermehrbare und für die Existenz der Menschheit elementare Ressource. Deshalb 
muss mit ihm im Sinn des Allgemeinwohls umgegangen werden.

Jetzt frage ich mich, warum die Besteuerung nicht anders herum erfolgt. Hohe Be-
steuerung für unbebaute Grundstücke, niedrige Besteuerung für bebaute Grund-
stücke. Je dichter eine Bebauung ausfällt, desto geringer fällt die Besteuerung aus. 
Das ist eigentlich das richtige Zeichen.

Wir haben Überlegungen angestellt, wie im Rahmen des durchaus einfachen baye-
rischen Modells auch dieser Aspekt umgesetzt werden könnte. Die Modelle der 
Bundesländer sind doch recht unterschiedlich. Das Bundesmodell, auch wenn das 
zugegebenermaßen etwas kompliziert ist, führt gerade zu dieser Umkehrung der 
Werte. Höhere Besteuerung unbebauter Grundstücke, niedrige Besteuerung für 
bebaute Grundstücke. Oder das Baden-Württemberger Modell und so weiter. Wir 
haben alle Modelle mal dahingehend untersucht.

Ich denke, man kann jetzt schon feststellen, dass unter dieser Beurteilung nachhal-
tige Aspekte bei dem bayerischen Modell nicht gefördert oder unterstützt werden. 
Es wird also nicht Dichte gefördert. Es wird auch nicht die Bebauung gefördert, es 
wird stattdessen der Flächenzuwachs im Außenbereich gefördert, weil ja die Be-
bauung im Innenbereich nicht gefördert wird.
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Damit sind grundlegende Aspekte des Flächenverbrauchs, der Nachhaltigkeit, 
wenn man so will auch des Klimaschutzes, nicht berücksichtigt.

Wir würden uns wünschen, dass man dieses bayerische Grundsteuermodell noch 
einmal in Hinsicht der Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes im 
Hinblick auch auf Fragen des Klimaschutzes nachschärft.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Die Zeit.

SV Prof. Clemens Richarz: Wenn man die Verbindung auch nicht direkt sieht, sie 
ist da. Sie ist ein Zeichen. Sie ist ein gesellschaftspolitisches Zeichen, und wir soll-
ten hier kein falsches Zeichen durch die angesprochene Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken setzen.

Grundsteuer C, grundsätzlich ja.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Vielen Dank, Herr Professor Richarz. Ich 
habe eineinhalb Minuten dazugegeben. Aber danke für Ihre Stellungnahme.

Jetzt kommen wir zu den Wortmeldungen der Abgeordneten. Der Kollege Hofmann 
hat sich als Erster gemeldet.

Abg. Michael Hofmann (CSU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Geschätzte Expertinnen und Experten! Vielleicht darf ich vor-
wegsagen: Es hat sich bereits jetzt gezeigt, dass es sehr sinnvoll war, eine Anhö-
rung zum Grundsteuergesetz durchzuführen.

Ihre Anregungen sind durch die Bank ausgesprochen wertvoll, und ich bin froh, lie-
ber Herr Vorsitzender, dass die Regierungskoalition den Weg gegangen ist, das mit 
einer Expertenanhörung zu begleiten. Wir werden das auch, jedenfalls kann ich 
das für unsere Fraktion sagen, ganz besonders gewichten. Danke auch für die 
schriftlichen Stellungnahmen, die Sie uns haben zukommen lassen, damit wir uns 
darauf vorbereiten konnten.

Wir haben schon mitbekommen: Mit diesem Gesetz geht es vor allem nicht nur um 
die Frage des Steuererhebens, des Verteilens oder des Wegnehmens des Geldes 
vom Steuerzahler hin zu der öffentlichen Hand, sondern es sind damit ganz viele 
Motive verbunden. Es ist natürlich legitim, dass es um diese Motive eine hehre Dis-
kussion gibt.

Ich würde jetzt allerdings vor dem Hintergrund, dass der Themenkomplex allge-
mein zur Grundsteuer geht, auf folgenden Aspekt in meiner Frage als Erstes ein-
gehen wollen, denn entscheidend ist, dass das Gesetz, was am Ende des Tages 
herauskommt, verfassungsgemäß ist. Ich habe den Eindruck – ich habe das insbe-
sondere bei den Professoren des Rechts mitbekommen –, dass es hier natürlich 
durchaus unterschiedliche Haltungen gibt.

Meine erste Frage ist: Welchem Prinzip will ich letzten Endes mit dem Gesetz 
nachgehen? Geht es um das Leistungsfähigkeitsprinzip, oder entscheide ich mich 
für das Äquivalenzprinzip? Geht es dann um Kostenäquivalenz oder Nutzenäqui-
valenz?

Das Verfassungsgericht hat in der Hinsicht, und im Grundgesetz ist es so veran-
kert, die Grundsteuer als Objektsteuer qualifiziert. Das heißt, es spielt keine Rolle, 
ob in dem Objekt ein Milliardär oder eine Witwe wohnt, ein Rentner oder eine Fa-
milie mit drei Kindern.
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Meine Frage an Professor Schmidt, Professorin Hey und Professor Drüen: Wenn 
das Verfassungsgericht sagt, dass die Grundsteuer auf eine Finanzkraft zugreift, 
die bereits durch andere Abgaben belastet wurde und dass insoweit das Grundge-
setz nur einen engen Belastungskorridor ermöglicht, möchte ich wissen, inwieweit 
wir das Leistungsfähigkeitsprinzip hier überhaupt vor dem Hintergrund anwenden 
können, dass, soweit ich weiß, das Verfassungsgericht in einer Entscheidung von 
1995 deutlich gemacht hat, dass niemand gezwungen sein darf, wegen der Grund-
steuerlast seinen Grundbesitz zu veräußern.

Das ist natürlich jetzt etwas kurzgegriffen, denn wegen einer einmaligen Erhebung 
muss ja niemand seinen Grundbesitz verkaufen, aber die Grundsteuer als Objekt-
steuer ist ja langfristig ausgelegt. Das heißt, es ist eine wiederkehrende, zehnjähri-
ge, zwanzigjährige Steuer. Die Leistungsfähigkeit wird in dem Objekt ja nicht abge-
bildet wird, sondern sie kommt in anderen Bereichen, zum Beispiel beim 
Einkommen oder wenn ich mir Konsumgüter zulege, deutlicher zum Ausdruck. In-
wieweit können wir dieses Leistungsfähigkeitsprinzip überhaupt in dem Zusam-
menhang anwenden und inwieweit setzt uns da das Bundesverfassungsgericht 
möglicherweise Grenzen?

Wenn sich von den anderen Expertinnen und Experten juristisch noch jemand 
dazu berufen fühlt, zu der Frage ebenfalls Stellung zu nehmen, gerne. Aber meine 
erste Frage ging zunächst mal an die drei Professoren.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke. – Frau Professor Hey, darf ich Sie 
als Erste bitten?

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Ich greife Ihre Frage, Herr Hofmann, sehr gerne auf. 
Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Grundsteuer als eine Objektsteuer, also 
nicht als eine Personensteuer angesehen wird. Das bedeutet, dass die subjektive 
Leistungsfähigkeit des Grundstückseigentümers keinerlei Rolle spielt.

Von daher, und darauf hat Herr Drüen eben schon hingewiesen, haben wir von vor-
neherein einen größeren Spielraum. Die Frage, die Sie dann aber zugespitzt 
haben, ist die, ob es denn zum Beispiel Erlassbedarf gibt, wenn ein Eigentümer 
gezwungen werden würde, durch die Grundsteuerbelastung sein Grundvermögen 
zu veräußern.

Da stellt sich die Frage, ob im Gesetz hierfür eine Regelung vorgesehen werden 
muss. Aus meiner Sicht ist das nicht der Fall, weil das eher atypische Fälle sein 
dürften. Das ist ein Thema, was auch schon verschiedentlich angeklungen ist. All 
das spricht dafür, dass die Grundsteuer in ihrer eher moderaten Höhe beibehalten 
wird.

Von daher geht diese Einordnung als Objektsteuer bereits mit einem größeren Ge-
staltungsspielraum des Gesetzgebers einher. Er muss eben nicht auf die individu-
elle Leistungsfähigkeit Rücksicht nehmen. Auch diejenigen, die die Grundsteuer 
mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen, fordern nicht, dass subjektive Ver-
hältnisse grundsätzlich im Gesetz Berücksichtigung finden müssen. Ob es in Son-
derfällen dann einen Erlass geben kann, ist eine andere Frage.

Vielleicht noch ein Letztes. Es wurde angesprochen, ob überhaupt die Grundsteuer 
mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip gerechtfertigt werden könnte. Auch da möchte 
ich einfach der Ehrlichkeit halber sagen: Es ist beides möglich, auch wenn das 
Leistungsfähigkeitsprinzip auf eine ganze Reihe von Fragen keine Antwort gibt.

Herr Drüen hat auch schon angedeutet, dass wir möglicherweise hier einen Fall 
haben, wo es verschiedene Grundentscheidungen geben kann, die gleichermaßen 
verfassungskonform sind und – das ist dann aber wiederum die Aufgabe, die Sie 
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als Landesgesetzgeber zu lösen haben – dann in der Ausgestaltung konsistent 
sein müssen.

Dazu wurde bereits eine Reihe von Fragen angesprochen, insbesondere die Ver-
mischung von einer äquivalenztheoretisch begründeten Bemessungsgrundlage 
und eben doch wieder Wertfaktoren, die ich ebenfalls als sehr problematisch an-
sehe. Das betrifft zum Beispiel die Zonierungsvorschrift, die nicht nur an mangeln-
der Bestimmtheit leidet, sondern bei der man sich eben auch fragt, was da über-
haupt Kriterium für die Zonierung sein soll. Das wären wahrscheinlich 
Objektfaktoren, und die gehören eigentlich in ein am Äquivalenzprinzip ausgerich-
tetes Grundsteuergesetz nicht hinein.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke. – Herr Professor Schmidt.

SV Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt: Vielen Dank für die Frage. Ich hatte in mei-
ner Eingangsstellungnahme schon darauf hingewiesen, dass man das nach dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip wegen dieses Problems mit der Doppelbesteuerung 
etwa der Mieteinnahmen durch die Einkommenssteuer nicht restlos begründen 
kann.

Gleichwohl glaube ich, dass eine Begründung, die die Leistungsfähigkeitsgesichts-
punkte in den Blick nimmt, deutlich besser funktioniert und verfassungsrechtlich 
besser zu legitimieren ist als das Äquivalenzmodell, das diesem Gesetzentwurf zu-
grunde liegt.

Die Einstufung als Objektsteuer bedeutet nun, dass wir nicht auf die individuelle, 
persönliche Leistungsfähigkeit abstellen wie bei der Einkommensteuer etwa, son-
dern es ist letztlich diese Ausgestaltung als Sollertragsteuer, welche die Leistungs-
fähigkeit dieser Immobilie verkörpert. Das ist der Ansatzpunkt.

Und ansonsten: Niemand darf wegen der Grundsteuer aus seiner Immobilie ge-
drängt werden. Das spricht, wie Frau Hey es gesagt hat, für moderate Höhen. Die 
Grundsteuer darf nicht beliebig wachsen, wobei wir da natürlich auch berücksichti-
gen müssen, dass wir am Ende noch die Stellschraube des gemeindlichen Hebe-
satzes haben. Vielleicht so viel zunächst einmal dazu.

Wenn Sie hier schon dem Äquivalenzmodell folgen, müssten Sie das dann eigent-
lich auch konsequent durchführen. Darauf hat Frau Hey schon hingewiesen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke. – Herr Professor Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hofmann, für 
die Frage. Frau Hey hat aus meiner Sicht vollkommen zu Recht gesagt, dass es 
nicht um individuelle Leistungsfähigkeit bei der Grundsteuer geht.

Ihre Frage zielte ja unter Berücksichtigung der älteren Rechtsprechung darauf ab, 
wie weit der Belastungskorridor ist.

Wir haben traditionell in Deutschland ein Vielsteuerrecht, mit Landessteuern, mit 
Bundessteuern, mit Kommunalsteuern und keine ideale Abgrenzung, wie sich die 
verschiedenen Kriterien der Leistungsfähigkeit zusammenfügen und ergänzen. Da 
ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes bisher sehr, sehr zurück-
haltend gewesen, und frühere Versuche, eine Obergrenze der Besteuerung einzu-
führen, haben sich ja letztlich als nicht durchgreifend erwiesen.

Das führt dann zur Übermaßbesteuerung, die Sie angesprochen haben. Ja, das 
mag durch die Kumulation so sein, weil wir keine Steuerkonkurrenzlehre haben. 
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Da ist aber nicht die Grundsteuer dann möglicherweise der Annex, der das Fass 
zum Überlaufen bringt, sondern das ist das Zusammenwirken aller Steuern. Also 
kann man nicht genau identifizieren, dass es gerade die Grundsteuer ist, wo man 
helfen muss.

Aber Frau Hey hat auch schon zu Recht gesagt, dass es natürlich auch im gelten-
den Grundsteuerrecht Erlasstatbestände gibt, wo die Unterstellung, dass die Er-
tragsfähigkeit die Steuerlast nicht trägt, dazu führt, dass man einen Erlass aus-
spricht. Ansonsten wäre man bei allgemeinen Billigkeitslösungen, die die AO auch 
vorsieht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Nachfrage vom Kollegen Hofmann.

Abg. Michael Hofmann (CSU): Eine Nachfrage. Bei dem Grundsteuergesetz 
haben wir das Problem anders als beim Einkommensteuergesetz, wo die Quote 
durch den Bundesgesetzgeber einheitlich festgelegt wird, dass wir als Bayerischer 
Landtag nur den Rahmen festlegen können. Das heißt, die tatsächliche Auswir-
kung beim entsprechenden Steuerzahler haben am Ende des Tages die Gemein-
den in der Hand.

Also: Welche Sorgfaltspflichten an den Gesetzgeber müssen vor dem Hintergrund, 
dass wir es schließlich nicht beeinflussen können, wie stark durch die Festlegung 
des Hebesatzes der einzelne am Ende belastet wird, gesetzt werden? In welchem 
Rahmen sehen Sie in der Hinsicht eigentlich die Problematik, dass wir nur die Rah-
menbedingungen vorgeben, es aber nicht im Griff haben, wie schwer belastet der 
Zahler herausgeht?

In derselben Reihenfolge vielleicht wieder.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Ja, wieder in der gleichen Reihenfolge. Frau 
Hey.

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Ganz kurz, Herr Hofmann, Sie sprechen zu Recht die 
Verantwortung der Kommunen an. Die Hebesatzpolitik der Kommunen können Sie 
als Landesgesetzgeber nicht beeinflussen. Sie wissen, dass wir in der Gewerbe-
steuer, da geht es um den Steuerwettbewerb, einen Mindesthebesatz haben, den 
der Bund vorgegeben hat.

Aber das, was natürlich dann auch wieder verfassungsrechtlich gerechtfertigt wer-
den muss, heißt also, die Hebesatzautonomie ist ein ganz zentraler Bestandteil der 
Garantien im Artikel 28 Grundgesetz für die Autonomie der Kommunen. Damit ein-
her geht natürlich auch die Verantwortung. Ich denke, die können und dürfen Sie 
als Landesgesetzgeber auch gar nicht abnehmen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Schmidt.

SV Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt: Natürlich ist Ihre Macht hier als Landtag, 
wie Sie es ausgeführt haben, Herr Abgeordneter Hofmann, da etwas begrenzt. Sie 
können nicht die Gesamthöhe bestimmen, die die Kommune von Ihren Bürgern 
verlangt.

Sie als Landtag können aber die Anteile, die die einzelnen Gruppen der Immobili-
eneigentümer innerhalb der Gemeinde zahlen müssen, durch Ihr Gesetz festlegen. 
Es ist ja letztlich ein Nullsummenspiel, welcher prozentuale Anteil jetzt auf die 
Eigentümer von Einfamilienhäusern, von Zweifamilienhäusern, von unbebauten 
Grundstücken und so weiter entfällt. Das können Sie festlegen.
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Ab dem Punkt, meine ich, sollten Sie Leistungsfähigkeitsgesichtspunkte berück-
sichtigen und nicht beim reinen Flächenmodell verharren.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Natürlich ist zu Recht die kommunale Hebesatz-
autonomie, die verfassungsrechtlich gewährleistet ist, betont worden. Aber immer-
hin hat das Bundesverfassungsgericht ja für den gewerbesteuerlichen Mindesthe-
besatz von 200 % Rechtfertigungsgründe gesehen. Dagegen ist ja auch eine 
Verfassungsklage erhoben worden, die dann im Endeffekt in einem konkreten Fall 
positiv ausgegangen ist.

Ich denke, was Frau Hey gesagt hat, ist richtig. Man kann nicht definitiv vorgehen 
und jetzt die Hebesätze den Kommunen vordiktieren. Aber eine gewisse gesetzli-
che Rahmensetzung halte ich schon für überlegbar. Ob man, wie Herr Schmidt 
vorgeschlagen hat, in der Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage wirklich die 
konkrete Verteilung schon so vorprägen kann, dass das gewünschte Ergebnis 
stattfindet, ist nicht nur ein Rechenergebnis, sondern die Frage, wie weit die Steu-
erungskraft des Landesgesetzes da reicht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Riedel hat sich dazu gemeldet.

SV Harald Riedel: Wenn ich mir quasi als Nichtverfassungsrechtler eine Anmer-
kung aus der kommunalen Praxis erlauben darf: Ich glaube, Sie müssen sich um 
die Verantwortung der Kommunen nicht so große Sorgen machen. Die haben aus 
meiner Sicht in der Vergangenheit gezeigt, dass man dieses Instrument des 
Grundsteuerhebesatzes sehr verantwortungsvoll einsetzt.

Ich habe jetzt keine Zahlen für Bayern, aber ich habe in meiner Stellungnahme 
Bezug genommen auf einen "Handelsblatt"-Artikel von 2019, der eine Erhebung für 
2016 abgebildet hat, wonach Deutschland im EU-Vergleich bei der Grundsteuerbe-
lastung im Mittelfeld liegt und mit einer Pro-Kopf-Belastung der Grundsteuer von 
149 Euro deutlich gegenüber anderen Ländern beispielsweise Großbritannien zu-
rückliegt. Die haben eine Pro-Kopf-Belastung bei der Grundsteuer im Jahr 2016 
von 1.022 Euro.

Auch gibt es den Vergleich mit der USA, wo ein Haushalt um das Vierfache höher 
mit der Grundsteuer belastet wird als in Deutschland. In Deutschland waren es zu 
dem Zeitpunkt 470 Euro, in den USA 2.197 Euro. Ich glaube, das deutet auch dar-
auf hin – das war ja auch einer Ihrer Punkte, wo Sie sich Sorgen machen –, dass 
wir in der Vergangenheit von einer irgendwie erdrosselnden Wirkung der Grund-
steuer auf Immobilieneigentümer oder Grundstücksbesitzer weit entfernt waren.

Im Prinzip wird die Erhebung der Grundsteuer, so wie es bis jetzt gewesen ist – wir 
haben uns ja auf die Aufkommensneutralität verpflichtet – auch in Zukunft sein, 
was aber natürlich nicht heißt, dass man zu gegebener Zeit dann doch immer mal 
den Hebesatz aufgrund der Haushaltsentwicklungen anheben muss. Aber ich 
meine, dass alles darauf hindeutet, dass wir als Kommunen mit unserer Verantwor-
tung an der Stelle gut umgegangen sind.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann ist der Fragenkomplex vom Kollegen 
Hofmann erledigt. Herr Mayer hat sich angemeldet. Bitte, Herr Mayer.

SV Hans-Peter Mayer: Vielleicht noch mal anknüpfend an das, was Herr Riedel 
gesagt hat. Der Durchschnittshebesatz im kreisangehörigen Bereich liegt derzeit 
bei 340. Wir haben Ausreißer nach unten, wir haben ein paar Ausreißer nach 
oben.
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Herr Riedel hat gesagt, Hebesatzdiskussionen vor Ort seien immer von großer 
kommunalpolitischer Verantwortung getragen. In anderen Ländern zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen gibt es leider Kommunen, die bei 900 bis 1.200 liegen. Das 
wurde übrigens auch verwaltungsgerichtlich überprüft, es ist bisher nicht als erd-
rosselnd betrachtet worden.

Da wollen wir nicht hinkommen. In diesem Reformprozess werden wir schon auf 
das kommunale Selbstverwaltungsrecht, unsere Finanzhoheit und eben die Hebe-
satzautonomie hinweisen.

Auf der kommunalen Einnahmeseite habe ich nicht allzu viele Stellschrauben. Ich 
habe nur zwei Steuern, wo ich Hebesatzrecht habe. Das ist die Gewerbesteuer 
und die Grundsteuer, und da sind sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Ge-
meinderatsmitglieder, Stadtratsmitglieder ihrer Verantwortung bewusst.

Ich glaube, wir können mit der Verantwortung umgehen. Sie brauchen auch bei an-
deren Dingen keine Sorge zu haben, dass wir jetzt über das Ziel hinausschießen 
und völlig verantwortungslos handeln, sondern es ist ein schwieriger Prozess.

Unsere Stabilisierungshilfegemeinden werden über das Programm immer sehr 
genau überprüft, ob sie beispielsweise den Durchschnittshebesatz erreichen usw. 
Das sind schwierige Prozesse, selbst für Gemeinden in schwierigen Finanzlagen. 
Die gehen nicht von 350 auf 900, sondern die gehen von 350 vielleicht auf 360, auf 
375 und haben schon größte Bedenken, die Bürger so zu belasten. Ich glaube, wir 
können mit dem Thema gut umgehen.

Wir haben auf der kommunalen Ebene damit lange Erfahrung. Die Sorge brauchen 
Sie, glaube ich, nicht zu haben.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Buckenhofer.

SV Bernd Buckenhofer: Ich habe noch eine Ergänzung. Ich glaube, die Diskus-
sion jetzt zeigt doch deutlich, wie wichtig es ist, im Gesetzentwurf auf die Äquiva-
lenzzahlen zu schauen. Sonst haben wir nämlich eine Diskussion, bei der automa-
tisch eine intensive Hebesatzdiskussion in den Städten und Gemeinden notwendig 
wird.

Wenn diese Äquivalenzziffern zu niedrig sind und die Messbeträge bei der Multipli-
kation mit dem derzeit geltenden Hebesatz ein niedrigeres Aufkommen als vorher 
ergeben, dann wird man über eine Hebesatzanhebung in den davon betroffenen 
Städten und Gemeinden sprechen müssen. Dass das politisch schwierig ist, wenn 
damit dann nicht mehr der Effekt erzielt werden kann, dass die Einnahmen stabil 
bleiben, hatte ich eingangs schon gesagt. Deshalb bitte ich, diesen Punkt noch ein-
mal genauer anzuschauen. – Danke schön.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann kommen wir zum nächsten Kollegen, 
der Kollege Pargent hat sich zu Wort gemeldet.

Abg. Tim Pargent (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner 
Seite besten Dank, dass Sie heute da sind und uns mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Wir schauen mal, ob die Regierungsfraktionen den einen oder anderen Kritik-
punkt wirklich aufnehmen.

Meine Fragen möchte ich zunächst dem Thema Verfassungskonformität widmen 
und möchte diese an Frau Professorin Hey und die beiden anderen Professoren 
richten. Hier möchte ich zwei Punkte ansprechen. Erstens scheint mir der Verstoß 
gegen den Gleichheitssatz im Raum zu stehen, der teilweise mit dem Hinweis auf 
Vereinfachung weggewischt wird, der aber zweifelsohne besteht. Sie, Herr Profes-
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sor Schmidt, haben das als "Gleichbesteuerung von wesensmäßig Ungleichem 
bzw. als Ungleichbesteuerung von wesensmäßig Gleichem" bezeichnet, indem Sie 
darauf hinweisen, dass mit dem geplanten Flächenmodell zumindest gleiche 
Grundstücke mit gleichem Gebäude in der Innenstadt mit deutlich höherem Wert 
durch höhere Art, Lage etc. genauso besteuert werden sollen, wie es vielleicht in 
Randlagen in deutlich unattraktiverer Form erfolgen soll. Deswegen die Frage: In-
wieweit erachten Sie das vorgelegte Flächenmodell im Einklang mit dem Gleich-
heitssatz?

Die zweite Frage stellt auf das Thema des Äquivalenzprinzips, das wir bereits breit 
diskutiert haben, ab. Ich kann vorausschicken, dass ich das für keinen besonders 
gut geeigneten Rechtfertigungsgrund allein aus der Praxis heraus halte. Deswegen 
meine konkrete Nachfrage an den gleichen Kreis: Wenn wir das mit dem Äquiva-
lenzprinzip begründen wollen, frage ich mich, warum unbebaute Grundstücke 
überhaupt einer Besteuerung unterliegen sollen. Ich habe ja aus dem unbebauten 
Grundstück, auf dem kein Mensch wohnt, keinen Nutzen in Anbetracht der kom-
munalen Infrastruktur. Es wohnt da ja niemand, es nutzt niemand die Infrastruktur. 
Es entstehen auch keine Kosten, da dort niemand wohnt. Es steht dort kein Haus, 
das brennen könnte. Vielleicht muss die Straße geräumt werden, dafür vielleicht 
einen halben Cent. Sie merken, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie über 
die Rechtfertigung des Äquivalenzprinzips unbebauter Grund überhaupt einer Be-
steuerung zugeführt werden soll.

Die nächste Frage, die das Problem Äquivalenzprinzip noch einmal herausstellt: 
Wenn ich bei mir im Fichtelgebirge ein etwas unattraktives Haus erbe, in dem 
unten Gewerbe und oben Wohneinheiten sind, mit einem dahinter liegendem grö-
ßeren Grundstück und nicht in der Lage bin, dieses Haus einer Nutzung zuzufüh-
ren, weil es derart unattraktiv ist, ich aber nach dem Flächenmodell eine sehr hohe 
Abgabenlast künftig befürchten darf, stelle ich mir die Frage, inwieweit das dem 
Äquivalenzprinzip entspricht, wenn dort niemand einziehen möchte, wenn das 
nicht einer Nutzung zugeführt werden kann und dadurch kein Nutzen und relativ 
wenig Kosten für die Gemeinde entstehen. Also, inwieweit ist das Äquivalenzprin-
zip als kommunale Infrastrukturabgabe bei diesen zugegebenermaßen extremen 
Fällen, aber nicht völlig seltenen Fällen überhaupt ein gangbarer Weg und eine 
gangbare Begründung?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Die Frage ist wieder an die drei Rechtswis-
senschaftler gerichtet. Frau Hey, bitte

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Die erste Frage ist: Was ist unser Maßstab für 
Gleichbehandlung? – Ich denke, das ist das Kernproblem. Wenn gesagt wird, dass 
das Äquivalenzprinzip eine Flächensteuer grundsätzlich trägt, dann müssen wir, 
das ist eben schon gesagt worden, gleiche Flächen gleich besteuern, und auch 
gleich genutzte Flächen gleich besteuern, wenn eine Differenzierung stattfindet. 
Das ist der Gleichheitsmaßstab.

Um es noch mehr auf den Punkt zu bringen: Ist eine Kopfsteuer gleichheitssatz-
konform? Das ist durchaus ähnlich, da würde man auf dem ersten Blick, wenn man 
nach dem Leistungsprinzip herangeht, sagen: Nein. – Sie müssen das Leistungs-
prinzip ausblenden. Wenn sich der bayerische Gesetzgeber für eine äquivalenzthe-
oretisch begründete Grundsteuer entscheidet, dann ist das der Vergleichsmaßstab, 
nämlich das Maß Fläche.

Ich gebe Ihnen Recht. Es ist sicherlich die größte Schwierigkeit, aus der reinen 
Grundstücksfläche, aus der reinen Gebäudefläche unmittelbar auf individuelle Nut-
zenwerte zu schließen. Das ist aber meines Erachtens nicht die Aufgabe, die zu 
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leisten ist, sondern es geht darum, ob die Fläche, insbesondere auch die Gebäu-
defläche – Sie haben ja auch die Differenzierung bei der Nutzung –, bei typisieren-
der Betrachtung eine Inanspruchnahme kommender Leistungen abbildet. Das ist 
aus meiner Sicht das zentrale Problem.

Unbebaute Grundstücke. Ich gebe Ihnen Recht, es ist wohl nicht zutreffend, dass 
sich da gar keine kommunale Infrastruktur und Investitionsmaßnahmen begünsti-
gend niederschlagen, aber von diesen Grundstücken aus werden keine Schulen, 
Theater oder dergleichen in Anspruch genommen. Darum geht es aber gar nicht, 
sondern es geht um die potenziellen Nutzungsmöglichkeiten. Nochmal. Eine Steu-
er ist nie geeignet, individuelle Kosten oder Nutzen abzudecken. Es geht immer 
nur um eine Globaläquivalenz, und die kann man auch einem unbebauten Grund-
stück, das bebaut werden könnte, zuordnen.

Ihr Fall mit dem bebauten Grundstück, das nicht entsprechend genutzt werden 
kann, ist der kritischste Fall, aber auch da ist es bei typisierender Betrachtung ge-
rechtfertigt. Über diese seltenen Einzelfälle muss man hinweggehen. Die Typisie-
rung ist durch die erhebliche Vereinfachung, die damit einhergeht, gerechtfertigt.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Professor Schmidt.

SV Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt: Herr Abgeordneter Pargent, meine Antwort 
dürfte Sie nicht überraschen. Ich halte das Flächenmodell, das hier vorgelegt wird, 
für mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar. Ich plädiere in einem Verstoß 
gegen den Gleichheitssatz. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entschei-
dung vom April 2018 in der zweiten Tenorierung gesagt: Ermöglichende Wertungs-
regeln rechtfertigen ganz generell keine in ihrer Relation realitätsnahe Bewertung 
selbst die Vermeidung eines noch so großen Verwaltungsaufwandes nicht in ihrer 
Verwendung. – Einen solchen Fall sehe ich auch hier bei dem Flächenmodell ge-
geben.

Ich möchte gerne noch etwas zu dem sagen, was der Kollege Drüen ausgeführt 
hat, nämlich zur Reichweite des Artikels 72 Absatz 3. Auch da bin ich nicht der 
Auffassung des Kollegen Drüen. Herr Drüen hat sinngemäß gesagt, Artikel 72 Ab-
satz 3 ist nicht nur eine Kompetenznorm, sondern verschiebt auch den Bewer-
tungsmaßstab und ermöglicht größere Spielräume. – Das halte ich nicht für zutref-
fend, und zwar aus folgendem Grund: Herr Drüen sagt, wenn es keinen größeren 
Spielraum gäbe, dann liefe Artikel 72 Absatz 3 Nummer 7 leer. Das trifft meines 
Erachtens nicht zu. Für einen Landesgesetzgeber bleiben, auch wenn er Leis-
tungsfähigkeitsgesichtspunkten folgt, immer noch Möglichkeiten, dass er darüber 
entscheidet, in welchem Verhältnis die Grundsteuermesszahlen zueinander stehen 
sollen. Hinsichtlich der Entscheidung darüber, ob wie bei einem Bodenwertmodell 
nur das Grundstück besteuert werden soll wie in Baden-Württemberg oder auch 
das darüber liegende Gebäude, bleiben durchaus Spielräume.

Der zweite Aspekt: Wenn das so richtig wäre, müsste das ja auch für die anderen 
Fälle des Artikels 72 Absatz 3 gelten, also dass die Länder jetzt komplett andere 
Bewertungsmaßstäbe im Jagdwesen, bei der Bodenverteilung, beim Wasserhaus-
halt, bei der Hochschulzulassung haben könnten. Das überzeugt mich nicht.

Schließlich noch zu den unbebauten Grundstücken. Ja, ich finde es auch proble-
matisch, unbebaute Grundstücke äquivalenztheoretisch steuerbelastend zu recht-
fertigen. Möglicherweise kann es Ansatzpunkte geben. Etwas bleibt ja übrig. Wenn 
es um die erstmalige Erschließung des Grundstückes geht, bleibt immer noch ein 
gemeindlicher Erschließungsanteil von mindestens 10 % übrig. Da kann man 
sagen: Auch das unbebaute Grundstück hat der Gemeinde Kosten verursacht. – 
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Natürlich sind die bei der äquivalenztheoretischen Betrachtung weitaus geringer. – 
Soweit zunächst von mir.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Professor Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst stimme ich 
vollinhaltlich den Ausführungen von Frau Hey zum Leistungsfähigkeitsprinzip, zu 
der Individualäquivalenz und auch zu dem Maßstab für Artikel 3 zu.

Vielleicht als Gegenrede zu dem Kollegen Schmidt, weil er es gerade bewusst an-
gesprochen hat. Herr Abgeordneter Pargent, natürlich bedarf der Gleichheitssatz 
immer der Wertung. Was ist gleich, was ist ungleich? Das Bundesverfassungsge-
richt sagt in ständiger Rechtsprechung: Der Gleichheitssatz ist bereichsspezifisch 
anzuwenden. Auch im Steuerrecht wendet es dieses bereichsspezifisch an, also 
subbereichsspezifisch, wenn Sie so wollen, und sagt: Für die Einkommenssteuer 
Leistungsfähigkeit und -folgerichtigkeit als zentrale Maßstäbe.

Bei anderen Steuern wird es mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip schon etwas wag-
halsiger, wenn Sie nur an die großen Steuern wie die Umsatzsteuer als allgemeine 
Verbrauchssteuer denken. Da wird nicht gefragt, ob sich der Bettler das Brot leis-
ten kann. Da wird eine Leistungsfähigkeit aus dem Konsum geschlossen, sie wird 
initiiert.

Was will ich damit sagen? – Der Gesetzgeber hat einen Spielraum, festzulegen, 
was er besteuern will. Das hat Einfluss auf die Vergleichsgruppen beim Gleich-
heitssatz. Deswegen kann man nicht so pauschal aus der Vorfestlegung, das ist 
gleich oder ungleich, argumentieren. Das widerspricht dem Leistungsfähigkeits-
prinzip. In diesem Sinne ist auch meine Argumentation aus Artikel 72 zu verstehen. 
Wenn es so ist, dass das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung 
für alle Steuerarten, selbst für die Einkommensteuer sagt, der Gesetzgeber hat 
einen großen Gestaltungsspielraum, welche Steuern er erhebt, was er zum Belas-
tungsgrund erklärt, dann gilt das auch für die Grundsteuer. Dann bedeutet das aus 
der Kompetenznorm des Artikels 72, dass hier verschiedene Grundsteuern im 
Wege der Abweichungsgesetzgebung in Deutschland möglich sind. Der Gleich-
heitssatz richtet sich an den jeweiligen Hoheitsträger, sodass eben die Ausgestal-
tung in Baden-Württemberg eine andere sein kann als in Bayern.

Das Argument, Herr Schmidt, ist nicht, dass das alleine aus der Kompetenznorm 
zu schließen ist. Ich bin mit Ihnen dabei: Natürlich ist der Gleichheitssatz zu wah-
ren, aber gerade weil das Bundesverfassungsgericht in der ersten Stufe die Ge-
staltungsfreiheit des Parlaments betont und diese für die Grundsteuer gestärkt ist, 
sehe ich hier gerade bei einer Steuer, die Objektsteuer und Massenfallsteuer ist – 
und das war Ihre Frage, Herr Pargent, Vereinfachung nur als Rechtfertigungs-
grund? – dies als den tragenden Grund für die Ausgestaltung dieser Steuer.

Damit noch ein Punkt zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
10.04.2018. Sie wissen vielleicht, ich war der Prozessbevollmächtigte der Bundes-
regierung, und das bewegt mich auch weiter, mich mit der Grundsteuer zu be-
schäftigen. Es ist über Jahrzehnte nicht gelungen, Gleichheitsgerechtes zu bewer-
ten. Deswegen ist eine neue Perspektive, die nicht wieder in diese alte 
Bewertungsfalle hereinläuft, zu begrüßen. Deswegen sehe ich hier noch besonde-
re Freiheiten.

Wenn man es ganz nüchtern betrachtet: Wird das Bundesverfassungsgericht nach 
dem Zuwarten über mehrere Jahre den Versuch eines Gesetzgebers, etwas ande-
res an die Stelle zu setzen, was verfassungsbeständiger ist, wirklich mit den Argu-
menten abschmieren lassen? – Das sehe ich nicht so.
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Die Aussage, die Herr Schmidt zitiert hat, kenne ich sehr wohl. Es ist richtig. In die-
ser Entscheidung wird von der damaligen Bewertung ausgegangen, und da war 
die zentrale Ausgangsgröße der Verkehrswert – Sie hatten es in der ersten Stel-
lungnahme auch gesagt, Herr Schmidt. Die Grundsatzentscheidung war der Ver-
kehrswert. – Es waren dann die unterschiedlichen Relationen, von denen sich die 
einzelnen Grundstücke entfernt haben.

Wenn jetzt der Landesgesetzgeber in einem ersten Schritt ganz vom Verkehrswert 
weggeht, spielt diese Argumentation keine Rolle mehr.

Kurz zum Äquivalenzprinzip, Herr Abgeordneter: In der Entscheidung vom 
10.04.2018 steht das Wort "Leistungsfähigkeitsprinzip" einmal im Parteivortrag. 
Das Bundesverfassungsgericht hat es für die Anwendung des Gleichheitssatzes 
nie wieder herangezogen, sodass ich hier Spielräume für das Landesparlament 
sehe.

Sie haben Inkonsistenten angesprochen, da habe ich auf Frau Hey verwiesen. Es 
geht nicht um die Individualäquivalenz, sondern es ist eine grob typisierende Äqui-
valenz. Beim unbebauten Grundstück kann man Abstriche machen, da bin ich 
gerne bei Ihnen, allerdings geht es ja nur darum, ob die Fläche überhaupt ein typi-
sierendes Merkmal ist. Hier ist das Regelungsziel, Statik einzubauen, und nicht, 
dynamische Wertentwicklungen zu implementieren. Eines, was aus meiner Sicht 
auch wieder Freiheitsgrade bei der Typisierung gibt und den Gleichheitssatz be-
ständiger macht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Vielen Dank. – Nachfragen? – Keine.

Ich möchte die weitere Vorgehensweise hinsichtlich des Fragenkatalogs anspre-
chen. Ich dachte, wir fangen mit den ersten beiden Komplexen an. Bei dem ersten 
Komplex geht es um die bundesweiten Modelle und im zweiten geht es konkret um 
das bayerische und die weiteren Detailregelungen im Gesetz.

Die Punkte 1 und 2 lassen sich nicht so ohne Weiteres bei den Fragen trennen. 
Das werde ich auch nicht beanstanden. Aber wenn es um den Vollzug, sprich um 
die Abwicklung sowie um die Grundsteuer C geht, möchte ich doch, dass wir dies 
separat behandeln, weil es eigene Komplexe sind, die nicht unstrittig sind, zumin-
dest bei der Grundsteuer C.

Die allgemeinen Fragen und die Fragen zu den bundesweiten Regelungen, zum 
Beispiel das Bodenrichtwertmodell, wie es unter 1d) des Fragenkatalogs zu finden 
ist, wie es in Baden-Württemberg geregelt ist, kann man durchaus zusammenfas-
sen. Aber die Grundsteuer C würde ich gerne separat behandeln, weil es unser ei-
gener Bereich ist.

Herr Kollege Güller.

Abg. Harald Güller (SPD): Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Zunächst auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für die Stel-
lungnahmen der Sachverständigen heute, insbesondere auch für die guten schrift-
lichen Stellungnahmen. Damit kann man in den nächsten Monaten arbeiten.

Wenn man vernünftig damit umgeht, sind zumindest hier im Hause die demokrati-
schen Fraktionen hierfür offen. Mir ist klar, dass wir nicht in ein völlig wertabhängi-
ges Modell gehen werden, wofür ich durchaus Sympathien habe. Ich denke, dass 
wir aber auch Verbesserungen an einzelnen Punkten erreichen können, wenn wir 
vernünftig miteinander umgehen. Mein Plädoyer in Richtung Staatsregierung: Wir 
sollten es nicht absolutistisch sehen, dass kein Halbsatz mehr verändert werden 
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darf, sondern dass eine solche Anhörung tatsächlich den Zweck hat, dass man ei-
nige markante Punkte verändert.

Wie gerade gesagt, wird der Themenbereich Grundsteuer C heute Nachmittag be-
handelt. Dennoch möchte ich gerne auf das Thema "Äquivalenzziffern und Dyna-
misierung" wie es im Gesetz steht, zurückkommen. Ich möchte die Herren Bucken-
hofer und Mayer sowie Herrn Riedel, der bereits Zahlen aus Nürnberg genannt hat, 
fragen: In welcher Größenordnung wird es sich nach Ihrer Auffassung, Herr Bu-
ckenhofer und Herr Mayer, bewegen, dass wir in eine vernünftige Äquivalenzziffer 
kommen? Wo müsste die ungefähr, wenn wir beim jetzigen System bleiben, ange-
siedelt sein?

Unabhängig davon geht es auch, das wurde von einzelnen Experten angespro-
chen, um Dynamisierung. Denken Sie überhaupt an Dynamisierung? Dazu hat 
meines Erachtens der Städte- und Gemeindetag noch nichts gesagt. Wie würde 
die Dynamisierung aussehen?

Am Nachmittag kommen wir dann auf die Grundsteuer C zu sprechen.

An Herrn Grieshaber habe ich keine Frage, aber eine höfliche Bitte. Sie haben in 
Ihrer Stellungnahme im Namen des Vereins Bund der Steuerzahler e.V. immer wie-
der nonchalant gesagt, sie sprechen "Im Namen der Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler in Bayern". Dazu möchte ich feststellen: Ich bin auch Steuerzahler, und in 
meinem Namen sprechen Sie definitiv nicht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Die Fragen waren jetzt an die drei Professo-
ren gerichtet und an Herr Grieshaber, oder?

Abg. Harald Güller (SPD): An Herrn Grieshaber hatte ich nur die Bitte gerichtet, 
die Form einzuhalten, dass man für die Mitglieder spricht und nicht für eine Perso-
nengruppe, die man nicht hat.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Vorhin kam der Wunsch von Frau Hey, die 
Reihenfolge bei den Professoren umzudrehen. Daher möchte ich zunächst Herrn 
Professor Drüen aufrufen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Ich würde gerne antworten, aber ich habe keine 
konkrete Frage aufnehmen können. Es war aber auch akustisch ein Problem. Wel-
che Frage soll ich beantworten?

Abg. Harald Güller (SPD): Meine Fragen gingen an Herrn Buckenhofer, Herrn 
Mayer und teilweise an Herrn Riedel zum Thema Äquivalenz, Höhe der Äquiva-
lenzziffer, und im zweiten Teil hatte ich nach der Dynamisierung gefragt.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Die Frage nach der Höhe der Äquivalenz 
ging an die kommunalen Vertreter. An Herrn Professor Drüen hatten Sie keine 
Frage? – Okay. Äquivalenz und Verfassungskonformität ist kein Thema, sondern 
nur die Höhe? – Okay.

Dann nehmen wir die drei Vertreter der Kommunen: Herrn Buckenhofer, Herrn 
Mayer und Herrn Riedel. Herr Buckenhofer, bitte.

SV Bernd Buckenhofer: Vielen Dank, Herr Güller, für die Frage. Die Höhe der 
Äquivalenzziffern, das hatte ich schon ausgeführt, ist eine ganz wichtige Größen-
ordnung für die später in den Kommunalparlamenten stattfindenden Diskussionen 
über den Hebesatz.
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Das Problem ist, dass wir selber im Haus keine flächendeckenden Probeberech-
nungen haben machen können, weil uns neben den Äquivalenzziffern die anderen 
Daten wie Grundstücksgrößen, Bebauung etc. fehlen. Wir haben versucht, das in 
einigen Städten einmal durchrechnen zu lassen. Nürnberg war meines Erachtens 
auch beteiligt. Vielleicht kann Herr Riedel nachher zu den konkreten Zahlen etwas 
sagen.

Wir haben festgestellt, dass im ersten Entwurf der Staatsregierung die Zahlen ein-
fach deutlich zu niedrig waren. Wir können jetzt erfreulicherweise erkennen, und 
das hat das Finanzministerium auch so gesehen, dass bei dem Gesetzentwurf, der 
in den Landtag eingebracht wurde, die Äquivalenzziffern gegenüber der ursprüngli-
chen Absicht erhöht wurden.

Uns fehlt bislang eine Erkenntnis, auf welcher Grundlage das Finanzministerium 
diese Zahlen erstellt hat. Die Informationen haben wir leider nicht bekommen. Es 
haben Gespräche stattgefunden, aber ich kann mich heute leider nicht festlegen 
und sagen: Die jetzt vorgeschlagenen Äquivalenzziffern müssten um 20, 40 oder 
gar 60 % erhöht werden. Das sind jetzt von mir beliebig gegriffene Zahlen. Genau-
es kann ich leider nicht sagen.

Der zweite Teil Ihrer Frage betrifft die Dynamisierung. Die Äquivalenzziffern sind ja 
eher eine rechnerische Größe zur Feststellung der Bemessungsgrundlage. Eine 
rechnerische Größe im luftleeren Raum einfach zu dynamisieren, ist wahrschein-
lich rechtlich fragwürdig, grundsätzlich finde ich aber eine Dynamisierung der Be-
messungsgrundlage sinnvoll. Ob das aber über eine Dynamisierung der Äquiva-
lenzziffern erreicht werden kann? – Ich kann mir vorstellen, dass es dazu auch 
andere Ansichten gibt.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer, kurz der Hinweis. Herr Konrad 
ist auch anwesend, er kann ebenfalls etwas zu den Äquivalenzziffern sagen, 
wovon das Ministerium ausgegangen ist. Wenn es gewünscht wird, können wir ihn 
auch fragen. Aber jetzt haben zunächst Herr Mayer und Herr Riedel das Wort. Herr 
Mayer.

SV Hans-Peter Mayer: In unserer Stellungnahme zum damals vorgelegten ersten 
Entwurf des Gesetzes haben wir das ja zum Ausdruck gebracht. Wir hatten die Be-
denken, das es zu niedrig ist. Das Finanzministerium hat diese Bedenken aufge-
griffen und hat wohl ein Rechenmodell dahinter gelegt und die neuen Werte vorge-
geben. Wir haben versucht, es im vordringlichen Bereich des Städtetags zu 
eruieren. Wir haben das nicht bei 2.031 kreisangehörigen Städten, Märkten und 
Gemeinden gemacht, die würden wir damit überfordern. Es gibt diese Daten nicht. 
Aber wir haben in der Stellungnahme gebeten, dass man uns die zugrundeliegen-
de Berechnung offenlegt und mit uns in einen Diskurs geht, weil wir die Befürch-
tung haben, dass diese Zahlen noch spürbar zu niedrig sind und wir vermeiden 
wollen, dass wir flächendeckende Hebesatzdiskussionen in der zweiten Jahres-
hälfte 2024 führen.

Dann würde es sich bei dem Betroffenen festsetzen, er müsse nur deshalb mehr 
bezahlen, weil 2024 die Gemeinde einen neuen Hebesatz festgesetzt hat, und 
würde völlig außer Acht lassen, dass sich diese Verschiebung aus der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts und dem Systemwechsel prinzipiell ergibt. 
Die "Buh-Männer und -Frauen" wären zum Schluss die Kommunalpolitikerinnen 
und -politiker. Das würden wir gerne vermeiden.

Unser Ansatz – jetzt werden manche gedanklich aufschrecken – ist: Im Zweifel ist 
die Äquivalenzzahl lieber etwas zu hoch und ich versetze 2.056 kreisangehörige 
und kreisfreie Gemeinden in die Lage zu senken, als dass ich wieder flächende-
ckend erhöhen muss, weil eine Senkung in einem politischen Gremium ein deutlich 
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einfacherer Beschluss ist, als der andere Weg. Ich denke, das kennen Sie alle aus 
Ihrer Praxis.

Zum Thema Dynamisierung. Das System sieht in dieser Form keine Dynamisie-
rung vor. Es gibt zwei Stellschrauben. Die eine hat der Gesetzgeber in der Hand, 
indem er in dem Gesetz Faktoren verändert, und die zweite haben die Kommunen 
in der Hand, indem sie den Hebesatz anpassen. Das haben wir vorhin diskutiert, 
es wird nicht regelmäßig passieren, sondern darüber werden intensive kommunal-
politische Diskussionen erfolgen. Wenn Sie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
fragen, haben die natürlich ehrlicherweise nichts gegen eine Dynamisierung, aber 
man muss immer in dem jeweiligen System denken, in dem man sich befindet.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Riedel.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe es 
vorhin schon erwähnt. Wir haben entsprechende Probeberechnungen vorgenom-
men. Auf einer breiten empirischen Basis war das aber leider nicht möglich. Soweit 
es möglich war, kommen wir in Nürnberg zu dem Ergebnis, dass wir den Hebesatz 
um mindestens 50 % anheben müssen, von 555, wo wir im Moment sind, da sind 
wir an der Spitze der bayerischen Kommunen gemeinsam mit der Stadt Führt, auf 
über 800 %. Das werden sehr schwierige Diskussionen in Nürnberg werden. Des-
wegen kann ich es nur unterstützen, dass, wenn es bei dem Gesetzentwurf bleibt, 
über das Thema Äquivalenzziffern nachgedacht und hier eventuell nachgeschärft 
wird.

An der Stelle will ich die Gelegenheit nutzen und auf das Thema Dynamisierung 
hinweisen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel der Stadt Nürnberg vorstellen. Wir haben 
in Nürnberg in den letzten zehn Jahren zweimal den Grundsteuerhebesatz ange-
hoben, und zwar im Jahr 2012 und im Jahr 2018, einmal von 490 auf 535 % und 
2018 von 535 auf 555 %. Es war eine sehr schwierige Diskussion, weil wir damit 
nun den höchsten Grundsteuerhebesatz in Bayern gemeinsam mit Fürth haben. 
Aber das war in einer Zeit, in der sich mutmaßlich – mir liegt die genaue Zahl nicht 
vor – in Nürnberg und in wesentlichen Teilen Bayerns die Immobilienpreise verdop-
pelt haben, sich also auch die Vermögenswerte verdoppelt haben. In der Zeit 
haben wir den Hebesatz in Nürnberg um 13,2 % angehoben. Das war schon eine 
sehr schwierige politische Diskussion und von den Fraktionen schwer mitzutragen.

Wir wissen ja, dass die Grundsteuer eine schwierige Steuer ist, weil sie aufgrund 
der Umlegung auf die Mieten letztendlich die Gesamtbevölkerung trifft, und letzt-
endlich auch die, die von den massiv steigenden Mieten in den Großstädten sowie-
so schon stark belastet werden.

Vor dem Hintergrund meine Bitte, und das kann man nicht oft genug sagen: 
Schauen Sie sich bitte vonseiten des Landtags noch einmal das Thema der Äqui-
valenzziffern an, wenn es bei diesem Gesetzentwurf bleibt.

Zur Dynamisierung auch von meiner Seite noch ein Satz, ich habe das vorhin ja 
quasi in die Diskussion geworfen. In dem bestehenden Gesetzentwurf sehe ich 
eine Dynamisierung tatsächlich als sehr schwer umsetzbar an. Man kann sich vor-
stellen, dass die Äquivalenzziffern entsprechend der Entwicklung des Immobilien-
preisindexes quasi automatisch nach oben gehen. Das hat natürlich die Problema-
tik – das wissen wir alle –, dass die Entwicklung der Immobilienpreise in Bayern 
stark unterschiedlich regional verläuft. In Oberfranken haben wir beispielsweise 
eine andere Entwicklung als in München oder in Oberbayern. Deswegen kann das 
nicht für ganz Bayern gelten.
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Ich befürchte, dass die Messe in einer gewissen Art und Weise schon gesungen 
ist. Deshalb noch einmal der Hinweis: In der langen Diskussion seit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts hat es sehr verschiedene Grundmodelle gegeben. Es 
waren insgesamt drei Grundmodelle: Das war der wertorientierte Ansatz, das war 
der flächenorientierte Ansatz und dann gab es noch das sogenannte Kompromiss-
modell. Das ist damals von Thüringen in die Diskussion eingebracht worden, und 
das fand ich immer überzeugend, weil es eine Mischung aus einem wertorientier-
ten und einem flächenorientierten Ansatz war, und damit vom Verwaltungsaufwand 
her – das haben die Bewertungen damals gezeigt – überschaubar war. Das war 
der Punkt, den Boden nach den Bodenrichtwerten zu bewerten. Man hat quasi 
eine Wertentwicklung, die man bürokratiearm über die Bodenrichtwerte bekommt, 
die es flächendeckend automatisiert gibt. Ich weiß aus Gesprächen mit dem Fi-
nanzminister, dass der Finanzminister Füracker bei dem Thema Bodenrichtwerte 
skeptisch ist. Er sagt, dass die möglicherweise in Bayern in der Fläche nicht überall 
in der Qualität vorliegen, wie es in den Städten der Fall ist. Das müsste man sich 
dann noch einmal anschauen, ob es tatsächlich so ist. Ich denke, dass in einem 
entwickelten Land wie dem Freistaat Bayern ein solches Problem zu beheben sein 
müsste.

Die Wertkomponente ist mit der Dynamisierung enthalten. Wenn man dann für die 
Gebäude die reine Fläche nimmt, hat man einen unbürokratischen Ansatz, weil der 
Wert der Gebäude sicherlich schwieriger festzulegen ist als der Wert der Grundstü-
cke, der ständig über den Markt in den Bodenrichtwerten repräsentiert ist.

Ein solches Kompromissmodell fand ich immer interessant. Als ich den Gesetzent-
wurf von Bayern gelesen habe, habe ich mich erinnert, und wollte es bei Ihnen im 
Landtag platzieren, dass ein solches Modell auch denkbar wäre, was deutlich 
leichter zu administrieren ist als das Bundesmodell. Ich kann durchaus die Kritik 
anerkennen, dass das Bundesmodell Schwächen hat. Die Stellungnahme des ifo-
Instituts hat das ja deutlich herausgearbeitet, aber ich denke, dass Bayern in der 
Lage wäre, hier etwas bürokratieärmeres zu schaffen, was aber gleichzeitig eine 
Wertkomponente und eine kleine Dynamisierung enthält. Meine Bitte wäre, dass 
Sie diesen Gedanken mitnehmen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Vielen Dank für diese ausführliche Stellung-
nahme. – Herr Rüchardt vom vbw, er vertritt Herrn Brossardt, der leider gehen 
musste.

SV Dr. Benedikt Rüchardt: Ich möchte etwas zu einem Aspekt, der von Herrn 
Güller angesprochen wurde, sagen, nämlich zu der Frage, wie die Äquivalenzzah-
len auszusehen hätten. Ich verstehe die kommunale Seite, die die Diskussionen 
als nicht so ganz einfach ansieht. Das hat diese Reform insgesamt an sich, und 
zwar betrifft das jedes Bundesland; denn jedes Land musste ein Modell auflegen, 
das die Belastungsrelationen zu dem bisherigen Stand verschiebt. Das muss man 
den Bürgern erklären. Wir sind der Auffassung, und Herr Brossardt hat es anfangs 
in seiner Einführung kurz erläutert, dass ein wesentliches Element diese aufkom-
mensneutrale Hebesatzzahl ist und deren Vermittelbarkeit gegenüber den Bürgern 
und gegenüber den Stadt- und Gemeinderäten im Vorfeld dieser Diskussionen er-
örtert werden muss. Das geht natürlich erst, wenn die Quadratmeterzahlen und die 
Verhältnisse, die dahinterstehen, bekannt sind. Das kann derzeit nicht passieren. 
Aber wir treten sehr dafür ein, eine solche aufkommensneutrale Hebesatzzahl all-
gemein kommunalscharf zu veröffentlichen, sodass sich die Diskussion in den 
Kommunen in dieser Beziehung versachlicht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Kollege Güller wollte von Herrn Konrad 
noch kurz hören, wie das Ministerium zu den Äquivalenzzahlen gekommen ist, die 
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im Vergleich zum ersten Entwurf nachgebessert wurden. Herr Konrad, können Sie 
das ganz kurz erläutern?

MR Karlheinz Konrad (Finanzen und Heimat): Vielen Dank, Herr Abgeordneter, 
für die Frage. – Hinsichtlich der Bemessung der Äquivalenzzahlen haben wir uns in 
Bayern an denselben Grundsätzen orientiert wie der Bundesgesetzgeber. Der Bun-
desgesetzgeber stand bei der Bemessung der Messzahlen vor demselben Pro-
blem, eine aufkommensneutrale Messzahl zu ermöglichen. Das setzt voraus, dass 
man eine Stichprobe von Grundstücken nimmt, die man nach den Bewertungs-
grundsätzen des jeweiligen Grundsteuerrechts festsetzt.

Wir haben in Bayern größenordnungsmäßig 10.000 Grundstücke ausgewertet. Das 
war statistisch in jeder Hinsicht zweifelsfreies Vorgehen, wir haben uns jedenfalls 
bemüht, keinen systematischen Buyer in diese Stichprobe hineinzubekommen. Auf 
dieser Grundlage haben wir dann das Messbetragsvolumen geschätzt. Die Äquiva-
lenzzahlen von 5 Cent und 40 Cent sind Ergebnis dieses Prozesses. Also mit 5 
Cent für Grund und Boden und 40 Cent für Gebäude kommen Sie auf dasselbe 
Messbetragsvolumen, das Sie nach dem alten, mittlerweile verfassungswidrigem 
Recht haben. Das heißt natürlich nicht, dass es bezogen auf die einzelne Gemein-
de gilt. Das ist eine Betrachtung, die auf das gesamte Staatsgebiet ausgelegt ist. 
Das bedeutet natürlich auch, dass je nach dem, wie die Siedlungsverhältnisse in 
der jeweiligen politischen Gemeinde sind, sich die Belastungswirkungen auch ver-
schieben können.

Es liegt natürlich auf der Hand, dass, wenn Sie eine bewertungsunabhängige Steu-
er haben, die Substratdichte des Besteuerungsgegenstands in Großstädten und in 
kleineren Gemeinden nicht abgebildet werden kann.

Wenn Herr Riedel jetzt anführt, dass die Stadt Nürnberg höhere Hebesätze als in 
der Vergangenheit festsetzen muss, dann hat das sicherlich eine hohe Plausibilität. 
Ob das jetzt 700, 800 oder 900 % sind, kann ich schlichtweg nicht bestätigen. Aber 
tendenziell wird es sicherlich so sein, dass Gemeinden mit einem hohen Preisni-
veau und bezogen auf die Einheitswerte von 1964 diese Substanzhaltigkeit in 
einem wertunabhängigen System nicht abbilden können und wir deswegen mit den 
Hebesätzen hoch gehen müssen, und umgekehrt natürlich, dass in Gemeinden mit 
einer unterdurchschnittlichen Substanzdichte dann möglicherweise auch Hebesät-
ze gesenkt werden müssen.

Dann kommt die Frage, warum 5 Cent und 40 Cent und warum nicht 10 Cent und 
80 Cent. Wir wollen natürlich vermeiden, dass es Gemeinden mit einem Hebesatz 
über 1.000 gibt, wir wollen aber auch vermeiden gibt, dass es Gemeinden mit 
einem Hebesatz unter 100 gibt. Da haben wir diese Herausforderung, allen Anlie-
gen gleichermaßen gerecht zu werden.

Diese Zahlen von 5 Cent und 40 Cent werden jetzt nicht punktgenau, sondern erst 
am Ende der gesamten Erhebung bekannt. Sie werden tendenziell dasselbe Mess-
betragsvolumen wie das alte Recht ermöglichen. Mehr kann auf der Ebene des 
Landesgesetzgebers nicht bewerkstelligt werden.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Herr Konrad. – Ab 12 Uhr gibt es 
Essen. Daher nehmen wir jetzt noch den Kollegen Hintersberger und Herrn Mayer. 
Ich bitte um kurze Wortmeldungen. Teilweise waren diese ja von den Spitzenver-
bänden sehr ausführlich.

Abg. Johannes Hintersberger (CSU): Meine Frage betrifft ganz konkret die Äqui-
valenzzahlen. Wir haben gerade von Herrn Konrad gehört, dass bei 5 Cent und 40 
Cent eine aufkommensneutrale Situation im Schnitt entsteht.
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Erste Frage an Herrn Riedel: Auf welcher Basis haben Sie Ihre Hebesatzentwick-
lung von 500 auf 800 oder ähnlich bei den Äquivalenzzahlen vorgenommen? Das 
habe ich nicht gehört.

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Mayer und Herrn Buckenhofer: Ist dieser 
Äquivalenzvorschlag mit 5 Cent und 40 Cent – da erwarte ich schon, dass wir da 
jetzt konkret werden – eine Grundlage vor dem Hintergrund der Aufkommensneut-
ralität und stellt er auch möglichst keine extreme massive Wettbewerbsentwick-
lung, was die Hebesatzentwicklung betrifft, dar?

Nach dem, was wir bisher seitens des FM gehört haben, möchte ich gerne wissen, 
ob diese 5 Cent und 40 Cent schon eine stabile Größe, um diese von Ihnen zu-
recht dargestellten möglichen Entgleisungen nach oben zurechtzuzurren, sind. Da 
geht es dann nicht um ein "Schwarzer-Peter-Spiel" hin oder her, sondern – das war 
immer der Tenor und die Zielsetzung – um die gesamte Situation aufkommens-
neutral zu schultern. Kann dies mit 5 Cent und 40 Cent erfolgen, oder gibt es hier 
von Ihrer Seite andere konkrete Überlegungen, um diese beiden Zielsetzungen zu 
erreichen?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Buckenhofer.

SV Bernd Buckenhofer: Dann kam die Wortmeldung, die ich vorhin schon getätigt 
habe, zur rechten Zeit, um etwas zu dem Themenkomplex Äquivalenzzahlen 
sagen zu können. Sehr erhellend war, Herr Konrad, Ihr Beitrag, der das gut darge-
stellt hat. Daran kann man deutlich machen, welche Problematik auf uns zukommt. 
Ich kann nicht beurteilen, ob die Aussage von Herrn Konrad vom Ergebnis her 
stimmt, dass es mit 5 Cent und 40 Cent ausgewogen sei, um anschließend landes-
weit das bisherige Steueraufkommen bei unveränderten Hebesätzen darzustellen.

Wie ich aber die Kolleginnen und Kollegen vom Finanzministerium kenne, haben 
sie schon nach bestem Wissen und Gewissen versucht, zu rechnen. Daher würde 
ich das gar nicht grundsätzlich infrage stellen. Wir haben die Rückmeldung aus un-
seren Mitgliedsstädten bekommen, Herr Riedel hat es ja schon zweimal bestätigt 
und auf Basis des jetzt vorgelegten Gesetzentwurfs gerechnet und ist dann zu die-
ser Erhöhung gekommen.

Die Ausführungen von Herrn Konrad waren insofern interessant, da er gesagt hat, 
es gehe gar nicht flächendeckend darum, mit diesen Äquivalenzziffern das Steuer-
aufkommen darzustellen, sondern es sei eine landesweite Betrachtung. Unsere 
bisherige Erkenntnis ist die, dass es wohl dazu führen kann, dass wir in den dichter 
besiedelten Regionen – ich versuche, es neutral auszudrücken – tendenziell zu 
deutlichen Hebesatzsteigerungen kommen werden, nicht um mehr Steuern einzu-
nehmen, sondern um in diesen Städten und Gemeinden das bisherige Aufkommen 
zu vereinnahmen und in anderen Regionen möglicherweise zu Senkungspotenzial 
zu kommen, um am Ende – da bitte ich die Politik, damit fair und vorsichtig umzu-
gehen – in eine Stadt-Land-Diskussion zu kommen. Denn flächendeckend wird es 
in den dichterbesiedelten Gebieten automatisch zu Hebesatzsteigerungen kom-
men und in anderen Regionen werden wir weiterhin moderate Hebesätze haben. 
Das ist die eine Schiene. Ob es bei 5 Cent und 40 Cent bleibt, kann ich nicht ab-
schließend beurteilen, aber die Diskussion zeigt schon, dass dies zu schwierigen 
Diskussionen in den kommunalen Räten kommen wird.

An dem Beispiel kann man auch gleich auf eine Thematik hinweisen, die bisher 
noch nicht erörtert wurde. Was bedeutet denn "Aufkommensneutralität"? – Wir und 
auch unsere Bundesverbände haben im Vorfeld gesagt, und der Bundesgesetzge-
ber will es auch: Wir sind hinsichtlich der Umstellung des Steuerverfahrens für eine 
Aufkommensneutralität. Die Städte und Gemeinden wollen nicht wegen einer Ge-
setzesänderung mehr Steuern einnehmen. Ich mache die kleine Einschränkung, 
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dass es natürlich Städte und Gemeinden geben kann, die aufgrund ihrer generel-
len Haushaltssituation ganz unabhängig von einer Steueränderung hätten überle-
gen müssen, die Hebesätze zu heben, wenn sie auf ein höheres Steueraufkom-
men angewiesen sind. Aber blenden wir das einmal aus.

Aufkommensneutralität auf die einzelne Stadt oder Gemeinde bezogen, bedeutet 
im ersten Schritt, dass wir aus unserer Sicht viele Städte und Gemeinden in den 
verdichteten Räumen vor allem größere Städte haben werden, die einen höheren 
Steuersatz diskutieren müssen, um das bisherige Aufkommen zu erzielen.

Gleichzeitig findet in allen Städten und Gemeinden eine Verschiebung zwischen 
den Steuerzahlern statt. Das eine ist der Hebesatz, das andere sind die Messbe-
scheide. Wenn sich gar nichts ändert, braucht man keine Reform. Es wird in jedem 
Fall zu Verschiebungen kommen. Es wird dann in den Städten, die notgedrungen 
den Hebesatz anheben müssen, welche geben, die mehr zahlen und welche, die 
weniger zahlen müssen. Das ist natürlich in den Städten kaum fühlbar, dass wegen 
des höheren Hebesatzes die Steuerzahler mehr zahlen müssen. Im Grunde ge-
nommen ist das ja richtig. Der eine muss mehr bezahlen, der andere weniger.

Hinsichtlich dieser 5 Cent und 40 Cent können sich vielleicht Herr Konrad und Herr 
Rossmeisl noch einmal austauschen. Ich will jetzt Ihre Berechnungen nicht infrage 
stellen, ganz im Gegenteil. Sie haben ja die Instrumente, es zu rechnen, wir haben 
sie nicht. Es wäre gut, wenn wir uns noch einmal darüber austauschen, wie belast-
bar das mit dem System von 5 Cent und 40 Cent ist und ob man noch einmal 
einen Blick auf den ersten Gesetzentwurf, der drei unterschiedliche Äquivalenzzif-
fern enthielt, wirft, denn jetzt sind es nur noch zwei. Führt das wirklich dazu, dass 
wir in der Fläche das Steueraufkommen erhalten können?

Die Diskussion in den Städten und Gemeinden wird uns nicht erspart bleiben. Ich 
weise jetzt schon darauf hin, dass es sich nicht um das politische Können oder Un-
vermögen der Stadt- und Gemeinderatsmitglieder handelt, sondern dass es durch 
die Gesetzesänderung vorgegeben ist.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer.

SV Hans-Peter Mayer: Herr Hintersberger, wir können derzeit nichts berechnen, 
weil wir keine Daten haben, um "sauber" zu rechnen. Das Ministerium hat ebenfalls 
nichts berechnet, sondern es hat aus einer Statistik heraus hochgerechnet. Des-
halb gibt es auch Abweichungen in alle Richtungen. Uns geht es nun um das 
Nachsteuern, um diesen Effekt so gering wie möglich zu halten. Es wird immer 
welche geben, die erhöhen, und welche, die senken. Das muss aber überschaubar 
bleiben.

In Richtung der vbw: Wir sind gut aufgestellt, Wir können rechnen, und wir brau-
chen keine gemeindescharfe Aufstellung darüber, was der neutrale Hebesatz 
wäre. Jede Gemeinde kann das für sich berechnen und wird sich dann daran ori-
entieren. Wir haben das mit unseren Bürgermeistern einmal diskutiert; den O-Ton 
erspare ich Ihnen. Ich denke, Sie dürfen uns zutrauen, dass wir hier in der Lage 
sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und die Notwendigkeit eines Ver-
zeichnisses mit 2.056 angeblichen Hebesätzen sehen wir nicht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Riedel.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte es 
am Anfang gesagt: Auch unsere Berechnungen sind nicht empirisch belastbar, 
sondern es handelt sich um Probeberechnungen – auf Seite 8 meiner Stellungnah-
me ist das entsprechend abgebildet –, die wir anhand unterschiedlicher Typen von 
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Immobilien wie Reihenmittelhäusern, einem Ein- und einem Zweifamilienhaus, Eta-
genwohnungen, einem Mietshaus und einem Mehrfamilienhaus mit unterschiedli-
chen Baujahren durchgeführt haben. Letztendlich haben wir versucht, das zu dem-
selben Steuersubstrat aufzuaddieren, das wir vorher hatten, und daraus hat sich 
dann diese Berechnung ergeben. Des Weiteren haben wir versucht, das anhand 
von ähnlichen Immobilientypen und Baujahren zu plausibilisieren.

Das Baujahr ist in diesem Fall ein wichtiger Punkt, weil es in der Systematik des 
bayerischen Gesetzentwurfs den größten Sprung bei den älteren Immobilien gibt. 
Der Grund dafür ist, dass die älteren Immobilien bei der bisherigen Erhebung der 
Grundsteuer quasi zu günstig waren und deswegen jetzt einen Sprung nach vorne 
machen; Sie sehen das auch in der Tabelle. Das wird die große Problematik sein, 
die man den Menschen erklären müssen.

Bei uns gibt es beispielsweise den Typ "Mietshaus Galgenhof" – das ist ein Indust-
riestadtteil – mit dem Baujahr 1955, der am meisten nach oben springt. Das heißt, 
um dasselbe Steuersubstrat zu haben, müssen wir den Hebesatz so weit hochzie-
hen, dass die Mieter in diesem Mietshaus eine deutlich höhere Belastung als vor-
her haben. Das ist auch logisch, denn Sie können erkennen, dass die Typen Rei-
henmittelhaus, Einfamilien- und Zweifamilienhaus bei demselben Hebesatz 
absinken oder in etwa auf demselben Niveau bleiben.

In meinem Eingangsstatement sagte ich bereits, dass ich es bei einem Flächenmo-
dell, das so gestaltet ist, wie das vorliegende, mit als das größte Problem erachte, 
dass wir Steuerzahler haben, die in sehr wertvollen Immobilien leben bzw. sehr 
wertvolle Grundstücke besitzen, die nur etwas mehr belastet oder sogar entlastet 
werden. Im Gegenzug müssen andere dann natürlich zusätzlich belastet werden, 
um dasselbe Steueraufkommen zu erreichen. In kleineren Gemeinden stellt sich 
das vielleicht etwas anders dar, aber in den größeren Städten werden wir – das ist 
jetzt schon deutlich – mit der Einführung dieses Modells 2025 sehr viel erklären 
müssen. Das ist zwar bei jedem Modell so, weil es immer Gewinner und Verlierer 
gibt, aber ich will dennoch erneut auf diesen Aspekt hinweisen, den unsere Probe-
berechnungen an der Stelle gebracht haben.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Jawohl. – Ich denke, dass wir diesen Kom-
plex jetzt abschließen können; das Problem ist bekannt.

Aktuell liegen mir Wortmeldungen der Kollegen Dr. Kaltenhauser, Mang, Pittner 
und Pargent vor. Zunächst machen wir jedoch eine Pause von 20 Minuten.

(Unterbrechung von 12:14 bis 12:47 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir setzen die Sitzung 
fort. Herr Dr. Kaltenhauser.

Abg. Dr. Helmut Kaltenhauser (FDP): Wir haben vorher gelernt, wie sich die 
Höhe der Äquivalenzzahlen lokalpolitisch darstellt. Ich möchte jetzt auf eine andere 
Stellschraube zu sprechen kommen, die eine Kommune möglicherweise hat. Es 
wurde von Herrn Buckenhofer, Herrn Mayer und Herrn Riedel im Prinzip schon an-
gedeutet, dass man eine Zonierung grundsätzlich ablehnt. Ich stelle es mir auch 
extrem schwierig vor, das umzusetzen. Wenn ich jedoch davon ausgehe, dass 
man das möglicherweise nicht komplett aus dem Gesetz herausbekommt, dann 
habe ich an Sie folgende Fragen: Wie würden Sie damit umgehen? Würden Sie 
den Gemeinden empfehlen, überhaupt nichts zu machen, oder würden Sie sich 
Präzisierungen im Gesetz erwarten, damit wir den, ich sage einmal, Schwarzen 
Peter aus der Gemeinde ein wenig herausbekommen?
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Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Die Frage, wie eine praktische Umsetzung 
aussähe bzw. was Sie empfehlen würden, um damit umzugehen, richtet sich an 
die drei Vertreter der Kommunen? – Beginnen wir mit Herrn Kronauner, der jetzt 
Herrn Buckenhofer vertritt.

(Zuruf)

Herr Mayer.

SV Hans-Peter Mayer: Es handelt sich um eine fiktive Frage, weil wir das rundweg 
ablehnen. Wir halten das für einen Systembruch, für zu unbestimmt und nicht für 
rechtssicher umsetzbar. Völlig egal, ob groß oder klein: Wir sehen keine Anknüp-
fungspunkte und vertreten deshalb in unserer Stellungnahme eindeutig die Positi-
on, diese Passage komplett zu streichen.

Wir sehen hier keine Kriterien, und unsere Sorge ist – das ist auch in den Stellung-
nahmen der Professoren zum Ausdruck gekommen –, dass vor lauter Verzweiflung 
über dieses Thema plötzlich doch – in Anführungszeichen – "werthaltige Kriterien" 
wie ein vermeintlich höherer Grundstückswert oder eine bessere Wohnlage heran-
gezogen werden. Damit bestünde dann sogar die Gefahr, dass wir das Gesamt-
system infrage bzw. auf wacklige Füße stellen. Dieses Risiko wollen wir vermeiden. 
Der Vorschlag ist deshalb, die Zonierung in das Gesetz bitte nicht aufzunehmen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer, ich habe eine Nachfrage. Es 
handelt sich um eine fakultative Geschichte; das heißt, keine Kommune ist dazu 
verpflichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich allzu viele Kommunen an die-
ses Thema herantrauen, sodass auch die Gefahr, etwas falsch zu machen, nicht 
groß ist. Denken Sie, dass die Kommunen diese Zonierung flächendeckend umset-
zen werden? Ich persönlich glaube das nicht.

Da es sich nur um eine Möglichkeit handelt – keine Kommune ist dazu gezwun-
gen –, verstehe ich die Schärfe bzw. Hartnäckigkeit nicht, mit der die Spitzenver-
bände dagegen ankämpfen. Bei der Grundsteuer C ist das vielleicht ein anderes 
Thema, weil hier manche durchaus argumentieren, das gerne haben bzw. anwen-
den zu wollen. Bei der Zonierung sehe ich aber nicht, dass eine Massenanwen-
dung ins Haus steht.

SV Hans-Peter Mayer: Sie haben recht; ein Massenverfahren wird das nicht. 
Denn erstens brauchen wir Gemeinden mit 5.001 Einwohnern und mehr. 75 % der 
Gemeinden sind kleiner. Gleichwohl sind die anderen 25 % aber nicht zu vernach-
lässigen.

Zweitens. Es gibt verschiedene Gremien. In einem Stadt- oder Gemeinderat gibt 
es Vertreter verschiedener Gruppierungen; in der Stadt unseres Präsidenten könn-
ten das elf verschiedene Gruppierungen bei 12.000 Einwohnern sein. Das macht 
viel Spaß. Es reicht, wenn eine einzige Gruppierung beantragt, über dieses Thema 
zu sprechen. Damit hat man es im Rat, es wird inhaltlich behandelt, und man hat 
dann Sprengstoff vor Ort, weil man sich genau mit den Themen befasst, die nicht 
so einfach auf dem Tisch liegen bzw. die nicht so einfach abgrenzbar sind. Obwohl 
am Ende einer wunderbaren Diskussion vielleicht nicht einmal die Zonierung steht, 
hat man eine hohe Verunsicherung geschaffen.

Wir sehen diese Probleme, und auch die vier Vorsitzenden formulierten im Vorge-
spräch sehr deutlich: Wir haben das, bitte gebt uns das nicht.

Noch einmal, auch wenn Sie das als Schärfe empfinden: Für die kommunale 
Ebene – wir sind etwas einfacher gestrickt – ist es einfach schwer verständlich, 
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dass man etwas, das man will, nicht bekommt, und etwas, das man nicht will, 
schon bekommt. An dieser Stelle ist erneut die Bitte, darüber nachzudenken und 
unseren Vorschlag des Streichens vielleicht aufzugreifen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Jetzt hat sich Herr Riedel gemeldet.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
unmittelbar daran anknüpfen, und ich finde es fast ein wenig schade, dass der Mi-
nister nicht anwesend ist. Ich habe die Genese des Vorschlags der Zonierung 
dahin gehend verstanden, dass man keinen wertorientierten Ansatz wollte. Man 
wollte mit dem Hinweis auf das Thema "Bürokratie und einfache Handhabung" ein 
Flächenmodell und hat dann unseren Wunsch als Städtetag nach einer Wertkom-
ponente mit diesem Zonierungsvorschlag aufgegriffen. Das ist aber – ich will nicht 
zu sehr provozieren – ein wenig ein Danaergeschenk, denn das ist untauglich. Es 
gibt dann zwar eine Wertkomponente, die aber nicht ein- und umsetzbar ist.

Viele von Ihnen kommen – ich habe das vorhin in den Gesprächen mitbekom-
men – aus der Kommunalpolitik, und Sie wissen ganz genau, dass das unter Krite-
rien wie Infrastrukturunterschiede und städtebauliche Ziele fast unmöglich ist. Wir 
haben in unseren Gemeinden und Kommunen ein Stück weit die Maxime der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Ich möchte den Bürgermeister oder Ober-
bürgermeister erleben, der es politisch überlebt, wenn er einem Stadtteil offen sagt: 
Wir haben bei dir geringere städtebauliche Ziele als bei einem anderen, und des-
wegen bekommst du einen niedrigen Hebesatz bei der Grundsteuer. – Es ist völlig 
unmöglich, so etwas in der kommunalpolitischen Welt erklärbar zu machen.

Das Gleiche gilt bei dem Thema Strukturunterschiede. Wir haben in Nürnberg in 
unseren Stadtteilen Unterschiede, die historisch gewachsen sind. Wir sind eine In-
dustriestadt, wir haben sehr verdichtete Gebiete im Innenstadtring, wir haben un-
sere Vorstädte usw. usf., und da gibt es massive Infrastrukturunterschiede und 
marktbedingt Wertunterschiede. Den Menschen aber quasi zu sagen: "Ihr habt 
einen Vorteil beim Hebesatz, weil wir euch nicht so eine Infrastruktur bieten können 
wie den anderen" ist kommunalpolitisch definitiv nicht anwendbar. Wir lehnen die-
ses Instrument ab, weil wir es nicht nutzen können und wollen.

Wenn wir es nicht nutzen – das Argument war gerade, dass das optional sei –, 
dann müssten wir uns vorwerfen lassen: Ihr wolltet einen wertorientierten Ansatz, 
und wir haben euch die Zonierung gegeben, die ihr jetzt nicht einsetzt. – An die-
sem Punkt wird die Argumentation bzw. die Kommunikation zwischen der kommu-
nalen Ebene und der Landesebene schwierig, und daran sollten beide Seiten kein 
Interesse haben. Man sollte ein Stück weit ehrlich miteinander umgehen und das 
herausnehmen, weil das so nicht umsetzbar ist.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Kronauer, wollen Sie dazu auch etwas 
sagen? Sie müssen nicht; ich glaube, die Haltung ist bei allen ziemlich gleich. – Ich 
habe jetzt Wortmeldungen von Herrn Mang, Herrn Pittner, Herrn Pargent, Herrn 
Hofmann und Herrn Pohl. Herr Mang.

Abg. Ferdinand Mang (AfD): Sehr geehrte Damen und Herren! Meine erste Frage 
richtet sich an die Professoren Hey und Drüen. Mich würde interessieren – mögli-
cherweise haben Sie das bereits gesagt, aber anfangs gab es Schwierigkeiten mit 
der Akustik –, ob eine optionale Härtefallregelung verfassungsrechtlich möglich 
und mit dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht vereinbar wäre. Wenn ja, wie 
müsste eine solche Härtefallregelung gestaltet werden?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Neumeier. Herr Dr. Neumeier, Sie 
schreiben in Ihrer Stellungnahme zu Punkt 2. b) des Fragenkatalogs: "Es ist ferner 
auch nicht einsichtig, warum die Grundsteuer bei besonders großen Grundstücken 
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degressiv gestaltet werden sollte." Hier würde mich interessieren, weshalb das 
nicht einsichtig ist. Was sind die wirtschaftlichen Gründe dafür, dass Sie zu dieser 
Schlussfolgerung gelangen?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Beziehen Sie sich bei der Härtefallregelung 
auf den Änderungsantrag von CSU und FREIEN WÄHLERN?

Abg. Ferdinand Mang (AfD): Ja.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Gut. – Frau Prof. Hey.

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Herr Mang, Sie fragten nach einer Erlassregelung im 
Gesetz. Herr Drüen hat bereits darauf hingewiesen, dass wir in der Abgabenord-
nung die Möglichkeit eines Billigkeitserlasses im Einzelfall haben. Das ist jedoch, 
wenn ich es richtig verstanden habe, nicht Ihr Anliegen, sondern Sie erkundigten 
sich nach einer generellen Regelung. Solche Erlassvorschriften gibt es, und zwar 
auch im aktuellen Bundesgrundsteuergesetz. Von daher ist das aus meiner Sicht 
mit der Selbstverwaltungsgarantie durchaus vereinbar. Allerdings – damit komme 
ich ein wenig auf das Thema Zonierung zurück – müssten Sie Ihre Erlassgründe 
natürlich genau definieren. Sofern das geschieht, halte ich das mit Artikel 28 des 
Grundgesetzes für vereinbar. Die Frage, die sich stellt, ist jedoch, was genau Ihr 
Erlassgrund ist, und hierbei müsste man differenzieren, ob das eine Wertorientie-
rung in das Ganze hineinbringt.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Ich glaube, die Frage von Herrn Mang richt-
ete sich auch noch an Herrn Prof. Drüen und Herrn Prof. Schmidt. Herr 
Prof. Schmidt.

SV Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt: Die Frage war zwar nicht direkt an mich ge-
richtet, aber ich sage trotzdem gerne etwas dazu. Im Moment haben wir ein Sys-
tem mit einem allgemeinen Erlassgrund in der Abgabenordnung und mit einer spe-
ziellen Regelung im Grundsteuergesetz. Das scheint mir jedoch nicht unbedingt 
der Weisheit letzter Schluss zu sein, und das Verhältnis der beiden Gründe zuei-
nander ist auch nicht restlos geklärt. Ich denke, dass man die wirklich schlimmen 
Fälle über den Erlassgrund in der Abgabenordnung erfassen kann; verfassungs-
rechtlich ist das nicht ausgeschlossen. Allerdings halte ich es nicht für zweckmä-
ßig, in einem Einzelsteuergesetz einen weiteren Erlassgrund oder eine Billigkeits-
regelung vorzusehen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Prof. Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. – 
Hinsichtlich der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie gehe ich im Hinblick auf 
die Formulierung dieses Antrags davon aus, dass Erlassgründe nur punktuell ein-
zelgesetzlich geschaffen werden. Es handelt sich also um keine strukturelle Kor-
rektur des Gesetzes, sondern nur um bestimmte Einzelfälle; in der Begründung 
sind zum Beispiel Hanglagen und eine besonders flächenintensive Nutzung ge-
nannt. Von daher geht es um eine Randkorrektur – zu den bisherigen Gründen 
würde nur ein weiterer Grund für den Erlass eingeführt –, sodass ich, ebenso wie 
Frau Prof. Hey, die kommunale Selbstverwaltungsgarantie in ihrem Kern nicht tan-
giert sehe.

Ich habe Zweifel, ob man das braucht – Herr Prof. Schmidt hatte das auch ange-
deutet –, denn ich meine, dass die Abgabenordnung hinreichend Flexibilität bietet, 
um das abzubilden. Man muss das also nicht abbilden, aber man könnte es; ver-
fassungsrechtlich haben Sie hier Spielräume.
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Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Dr. Neumeier.

SV Dr. Florian Neumeier: Das Flächenmodell wird mit dem Äquivalenzargument 
gerechtfertigt. Ich sehe hier vor allen Dingen die Fläche als eine Form der Typisie-
rung bzw. als einen Indikator für die potenzielle Anzahl an Nutzern je Wohneinheit 
an. Mir stellt sich jedoch eine Frage bei sehr großen Grundstücken. Für die Stadt-
entwicklung und für die Stadtplanung ist es erst einmal nicht unbedingt relevant, 
wie viele Anwohner man in einer Gemeinde tatsächlich hat, sondern wie sich die 
Bevölkerung entwickelt bzw. wie hoch das Bevölkerungspotenzial ist. Ich würde 
deswegen die Wohnfläche und die Grundstücksfläche als einen Indikator für die 
Bevölkerungsentwicklung auch vor dem Hintergrund des Äquivalenzprinzips 
sehen. Von daher war für mich nicht einsichtig, warum man bei besonders großen 
Grundstücken ab 10.000 m2, die in ihrer kompletten Fläche potenziell ebenfalls so-
zusagen bewohnbar wären oder der Wohnnutzung zugeführt werden könnten, eine 
degressive Gestaltung vornimmt.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Ich glaube, damit sind Ihre Fragen beant-
wortet, Herr Mang. – Weitere Nachfragen gibt es nicht, sodass jetzt Herr Kollege 
Pittner das Wort hat.

Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich fasse 
mich kurz, weil viele Fragen bereits beantwortet wurden. Herr Prof. Schmidt, Sie 
haben natürlich recht, dass gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bei 
der "Grundsteuer alt" eine realitätsnahe Bewertung nicht gegeben und das Gesetz 
deswegen verfassungswidrig sei. Ist das aber nicht deshalb so, weil das alte 
Grundsteuermodell wertbasiert war und letztendlich eine Rechtsentwicklung hin zu 
einem flächenbasieren Modell erfolgte, sodass damit die eigene Grundlage nicht 
mehr eingehalten wurde?

Beim Äquivalenzmodell sagten Sie, dass ein großer Teil der Einnahmen an die Ge-
meinden, an die Kommunen weitergereicht werde. Die Landkreise sind jedoch 
ebenfalls eine kommunale Einrichtung – bei den Kreisstraßen handelt es sich ge-
nauso um Infrastrukturmaßnahmen –, sodass eigentlich auch hier der Systemcha-
rakter gewahrt ist.

Weitere Fragen habe ich an die Juristen und an den Finanzwissenschaftler, wobei 
ich um kurze Antworten bitte, weil das aus meiner Sicht eigentlich schon geklärt ist. 
Habe ich Sie richtig verstanden, dass beide bzw. alle drei Modelle, wenn man das 
Mischmodell einbezieht, verfassungsrechtlich möglich sind und es allein an der 
Ausgestaltung des Gesetzes hängt? Was mögliche Ausnahmen anbelangt – egal, 
ob Zonierung oder Erlass –, sind Tatbestände grundsätzlich möglich; es liegt dann 
an der Ausgestaltung und daran, dass man im selben System bleibt.

Zur Zonierung bitte ich die Vertreter der Gemeindeverbände um eine Erläuterung. 
Es ist klar, dass das nur fakultativ ist. Es mag auch sein bzw. ich gestehe zu, dass 
es innerhalb geschlossener Bebauungen manchmal schwierig ist, systemgerecht 
und parzellengenau vernünftige Unterscheidungskriterien zu finden. Allerdings gibt 
es viele Städte gerade im ländlichen Raum und selbst Großstädte mit einem relativ 
homogenen Stadtgebiet und drei, vier eingemeindeten Stadtteilen, die einen völlig 
dörflichen Charakter haben. Dort entsprechen die Infrastrukturmaßnahmen vor Ort 
nicht dem Groß- bzw. Kreisstadtcharakter, weshalb man sagen kann, dass hier 
eine städtebauliche Differenzierung nicht nur möglich, sondern vielleicht sogar an-
gemessen ist. Die Entscheidung, ob das so ist und ob sie das machen, wollen wir 
jedoch den Kommunen vor Ort überlassen, weil sie das selber beurteilen können. 
Das ist eigentlich der Hintergrund des Ganzen.

Zu den Äquivalenzzahlen gibt es meiner Meinung nach keine verfassungsrechtli-
chen Vorgaben. Letztlich sollen damit nur die Belastungsrelationen zwischen den 
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Grundflächen des Bodens und den Wohnflächen festgestellt werden. Das kann 
man irgendwie festsetzen. Gibt es hingegen Vorgaben, dass beispielsweise eine 
Relation Bodenwert/Gebäudewert einzuhalten ist? Ich möchte keine wertbasierten 
Kriterien, weil das nach dem Vorschlag der Staatsregierung ausgeschlossen ist. 
Lässt sich hier jedoch ein Verhältnis aus den Vorschriften oder aus Urteilen herlei-
ten?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Das richtete sich an Herrn Prof. Schmidt?

Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Meine Fragen richteten sich an Herrn 
Prof. Schmidt, an die Juristen sowie an die Vertreter der Gemeindeverbände.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann beginnen wir mit der Beantwortung 
bei Herrn Prof. Schmidt, der die Anhörung früher verlassen muss, um seinen Zug 
zu erreichen.

SV Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt: Wohin fließt das Geld aus der Grundsteuer? 
Sie haben natürlich recht; etwa 40 % des Aufkommens der Grundsteuer fließt über 
die Kreisumlage an den Landkreis. Was ich genannt habe, war nur eines der Argu-
mente gegen das Äquivalenzprinzip.

Das Steueraufkommen lässt sich einer einzelnen Leistung einer Gemeinde oder 
eines Landkreises nicht richtig zuordnen; das ist einfach so. Wenn es darum geht, 
wie Gemeinden oder Landkreise ihre Leistungen finanzieren, gilt es außerdem, 
noch einen ganz anderen Aspekt zu bedenken, nämlich die Schlüsselzuweisungen 
aus dem kommunalen Finanzausgleich, die in der Betrachtung auch nicht auftau-
chen. Wenn Vorzugslasten wie Beiträge und Gebühren nicht ausreichen und es 
eine Deckungslücke gibt, stellt sich die Frage, ob diese Deckungslücke über die 
Grundsteuer, die Gewerbesteuer oder über Leistungen bzw. Zuweisungen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich gestopft wird. Ich glaube, das macht deutlich, 
dass hier kein Zusammenhang mehr besteht.

Zu dem Punkt "Relation Boden-/Gebäudewerte": In diesem Zusammenhang ist mir 
aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nichts bekannt, weil bis-
her auch bei der Ausgestaltung der Grundsteuer nach dem Bundesmodell stets 
beides besteuert wurde. Zu dieser Frage kann jedoch etwas kommen, sollte das 
baden-württembergische Bodenrichtwertmodell einmal vor dem Bundesverfas-
sungsgericht landen, denn dabei ist im Grunde die Festsetzung "Gebäudewert 
Null"; es wird nur das Grundstück und nicht das Gebäude besteuert. Ich persönli-
che neige sehr stark zu der Auffassung, dass das geht. Wenn man sagt, dass eine 
Gemeinde nach der traditionellen Auffassung grundsätzlich beides besteuern kann, 
dann kann der Gesetzgeber auch festlegen, dass nur das Grundstück besteuert 
wird. Das wäre möglich, aber dafür fehlt noch die entsprechende Rechtsprechung. 
– Habe ich damit alles beantwortet?

Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Sie sagten vorhin zu Recht, dass gemäß 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem die Grundsteuer für verfas-
sungswidrig erklärt wurde, eine realitätsnahe Bewertung nicht gewährleistet gewe-
sen und deswegen die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes entstanden sei. Die 
alte Grundsteuer war rechtlich betrachtet wertbasiert, aber letztlich wurde sie flä-
chenorientiert angewandt. Damit ist klar, dass die tatsächliche Ausführung nicht 
der gesetzlichen Grundlage entsprochen hat. Bis dahin gebe ich Ihnen auch voll-
kommen recht. Nachdem wir jetzt aber einen Systemwechsel haben und es, wenn 
ich Ihre Kollegen richtig verstanden habe, grundsätzlich eine Entscheidung des 
Gesetzgebers ist, welches System er anwenden will, so lange er das konsequent 
durchführt, muss es doch möglich sein, hiervon abzuweichen?
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SV Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt: Ich interpretiere das bisherige bundesrecht-
liche Modell anders und würde sagen, dass es im Ausgangspunkt wertorientiert 
war. Diesbezüglich sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig. Das Problem war 
eigentlich mehr, dass sich die Verkehrswerte von den Einheitswerten sehr unter-
schiedlich entwickelt haben. Insofern würde ich das Bundesmodell nicht als flä-
chenorientiert ansehen, und zwar auch nicht in seiner praktischen Umsetzung. – 
Damit möchte ich mich gerne verabschieden, weil ich meinen Zug erreichen muss.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Danke, Herr Prof. Schmidt; ich wünsche 
Ihnen eine gute Reise nach Regensburg. – Der Kollege Pittner hatte noch Fragen 
an den Gemeinde- und den Städtetag gerichtet.

SV Hans-Peter Mayer: Zur Zonierung: An was wollen Sie das festmachen? Wollen 
Sie das an den Ortsteilen festmachen? In Unterfranken haben wir relativ wenig 
Ortsteile, denn früher waren das alles selbstständige Gemeinden. In Oberbayern 
haben wir wiederum Gemeinden mit bis zu 100 Ortsteilen. Wollen Sie für jeden 
Ortsteil einen eigenen Hebesatz? Sehr praktikabel.

Können wir das Thema so abspalten, indem man sagt: "Im Ortsteil A gibt es eine 
Infrastruktur, die nur der Ortsteil A nutzt, und man lässt den Kernort völlig außen 
vor, weil dort vielleicht das Freibad oder auch das, was wir sonst im Bereich der 
Daseinsvorsorge liefern, liegt"? Interessanterweise hat der Finanzminister, als er 
uns das verkaufen wollte, völlig anders argumentiert. Er sagte: Im Kernort habe ich 
die schlechteste Wohnqualität, die größten Einschränkungen. In den Ortsteilen 
habe ich die größten Freiheiten, das Beste, das Schönste. In den Ortsteilen muss 
es besonders hoch und im Kernort besonders niedrig sein. – Wollen wir über alle 
diese Themen reden? Ich denke, wir haben deutlich gemacht, dass es einfach 
keine tragfähigen Kriterien gibt.

Des Weiteren hat uns die Rechtswissenschaft vermittelt, dass es hinsichtlich des 
angedachten Ansatzes erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gibt, weil die 
Vorschrift zu unbestimmt ist. Diese Vorschrift ist aber nicht deshalb zu unbestimmt, 
weil es Hunderttausend Lösungen gäbe. Ich glaube, dass sich das Finanzministeri-
um bemüht hat, Formulierungen zu finden, aber selbst diese sind noch zu unbe-
stimmt, um das tragfähig vollziehen zu können.

Um das Gesamtsystem nicht zu gefährden, wäre es nicht schlecht, die Zonierung 
kritisch zu hinterfragen bzw. zu hinterfragen, ob sie wirklich der Weisheit letzter 
Schluss im Gesamtsystem ist.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Gibt es zu diesem Punkte weitere Wortmel-
dungen? – Herr Kronauer.

SV Johann Kronauer: In der Gesetzesbegründung heißt es "signifikante Unter-
schiede". Bei Gemeinden und Städten muss es vor Ort also signifikante Unter-
schiede geben. Das Bestreben der Kommunalpolitik ist es aber vielleicht, solche 
Unterschiede gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir haben das im Verband – Herr 
Riedel hat es kurz aufgeführt – intensiv diskutiert und uns darüber ernsthaft Ge-
danken gemacht. Allerdings fällt es uns sehr schwer, hier handfeste Kriterien zu 
finden, an denen das festgemacht werden kann.

Bei den städtebaulichen Zielsetzungen heißt es in der Gesetzesbegründung "Maß-
nahmen zur Nachverdichtung und zur Eindämmung des Flächenverbrauchs". 
Grundstücksbezogen mit Sicherheit; Sie müssen aber Zonen definieren und dann 
einen höheren Hebesatz für eine ganze Zone festlegen. Das erhöht die Streitanfäl-
ligkeit massiv.
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Wir sehen hier also nicht nur einen einmaligen, sondern einen dauerhaften erhebli-
chen Verwaltungsaufwand, denn die Kriterien müssen fortgeschrieben werden. 
Außerdem sehen wir eine Streitanfälligkeit wegen eines Einnahmenausfallrisikos 
für die Städte und Gemeinden.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Prof. Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Herr Abgeordneter Pittner, ein verfassungs-
rechtliches Testat für alle drei Modelle halte ich für überschießend; ich habe die 
Freiheit für den Gesetzgeber betont, etwas zu wählen. Mit dem Bundesmodell 
habe ich wegen der grundsätzlichen Wertbasierung Probleme. Ich sehe dabei die 
Gefahr, die auch die Kollegen grundsätzlich sehen, die die Leistungsfähigkeit bei 
der Grundsteuer mittragen, dass man hier durch die Wertorientierung zu neuerli-
chen Wertverzerrungen kommt. Da hat man also einen Anpassungsbedarf. Das 
Bundesmodell sollte aus meiner Sicht nur unter einem Vorbehalt gewählt werden.

Zu dem groben Typisierungsmodell mit den Flächen sage ich im Grundsatz Ja. Zö-
gerlich bin ich, was die Optionsmöglichkeit anbelangt. Ich gebe zu, dass diese erst 
auf der nachrangigen Ebene des Hebesatzes eine Rolle spielt und ein Wahlrecht 
der Kommune unter den gerade noch einmal beschriebenen vagen Tatbestandsvo-
raussetzungen ist. Gleichwohl ist es ein Bruch mit den Zielen des Systems, weil 
nicht klar ist, was es soll. Der Verwaltungsaufwand und die Umsetzbarkeit wurden 
infrage gestellt, und weil man keine greifbaren Kriterien hat, ist es naheliegend, 
wieder auf Wertkriterien zurückzugreifen, die dann zur Anfechtbarkeit führen, und 
zwar auch, wenn das nur auf der Ebene des Hebesatzes ist und es sich nur um ein 
Optionsrecht handelt. Grundsätzlich würde ich also Ja sagen. Es sollte aber eine 
grob typisierende Ausgestaltung erfolgen, denn das erhöht aus meiner Sicht die 
Verfassungsbeständigkeit.

Die Mischmodelle haben Sie, Herr Riedel, sehr schön anhand der spezifischen 
Stadtteile in Nürnberg dargestellt. Ich kann gut verstehen, dass die Kommunen ge-
rade vor der Umsteuerung versuchen, hier ein Korrektiv zu finden, um den Bürgern 
besser erklären zu können, wo die Unterschiede liegen. Dieses – wie Sie es auch 
genannt haben – Kompromissmodell ist aus meiner Sicht aber sehr anfällig, weil 
man keine klare Belastungsentscheidung mehr hat. Beim hessischen Verfahren 
habe ich dargelegt: Da passt es "brutalst möglich", denn manchmal ist es besser, 
eine Grundentscheidung "brutalst möglich" durchzuziehen, als an der eigenen 
Courage zu stocken und zu versuchen, in ein System systemfremde Elemente ein-
zubauen. Hier würde ich aus meiner Sicht sagen: ein differenziertes Urteil unter 
Betonung der grundsätzlichen Gestaltungsmöglichkeit des Parlaments.

Zu Ihrer berechtigten Frage, ob es Vorgaben zur Ausgestaltung der Relation von 
Boden- und Gebäudewert gibt: Herr Prof. Schmidt hat bereits dargelegt, dass wir 
bisher mit einem einheitlichen Grundstückswert angetreten sind, der verkehrswert-
orientiert war. Das war die Grundentscheidung. Man muss aber auch sehen, wie 
die Verkehrswerte ermittelt werden. Die Verkehrswerte werden weder losgelöst für 
Grund und Boden noch für Gebäude ermittelt, sondern es handelt sich um eine 
Gesamtfeststellung. Deshalb muss man beide Elemente einbeziehen.

Jetzt stehen wir vor einer neuen Entscheidung. Herr Prof. Schmidt erwähnte be-
reits das Bodenwertmodell in Baden-Württemberg, bei dem man auch ganz brutal 
vorgeht und die Gebäude ausklammern will, weil die Gebäude – das ist mir durch-
aus bewusst – bei der Bewertung das eigentliche Problem sind. Darüber, ob das 
verfassungsrechtlich standhält und mit dem Typus der Grundsteuer in Einklang 
steht, mag man trefflich streiten. Allerdings zeigt das, dass man durchaus eine an-
dere Entscheidung treffen kann.
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Meine Antwort auf Ihre Frage lautet: Die Entscheidung ist, was besteuert wird. 
Wenn man nicht mehr beim Verkehrswert ist, muss man beide Elemente aus die-
ser Grundentscheidung nicht zwingend einbeziehen. Des Weiteren gibt es keine 
verfassungsrechtlich tragfähigen Relationen, wonach es zum Beispiel ein Drittel 
oder zwei Drittel sind. Man kann sie auch nicht aus Präjudizien des Verfassungs-
gerichts ableiten, weil sich diese Frage bisher nicht gestellt hat.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Ich habe jetzt einen allgemeinen Hinweis. 
Ich bitte Sie, möglichst nah an das Mikrofon zu gehen, denn die Übertragung ist 
dann am besten. – Zur Beantwortung der Fragen von Herrn Kollegen Pittner habe 
ich noch Wortmeldungen von Frau Prof. Hey und von Herrn Riedel.

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Zu der letzten Frage habe ich nur eine Ergänzung, 
denn Herr Prof. Drüen hat bereits das Wesentliche gesagt. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Entscheidung von 2018 einen entsprechenden Hinweis 
gegeben, indem es festgestellt hat, dass der Gesetzgeber nicht auf die Wahl nur 
eines Maßstabs zur Messung verpflichtet sei. Das heißt, das Verfassungsgericht 
hat durchaus gesehen, dass man hier eben scheinbar auch das Grundstück und 
das Gebäude trennen kann.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Kriteri-
um der Brutalität halte ich in der Politik für schwierig. Meine Erfahrung aus 25 Jah-
ren im Nürnberger Rathaus ist, dass wir immer dann gute Lösungen finden, wenn 
wir auch Kompromisse eingehen. Vielleicht trifft das ebenso auf Gesetze oder 
Steuersysteme zu.

Ich will mich noch kurz zu einem anderen Punkt äußern. Sie hatten angesprochen, 
warum man nicht beispielsweise in den Vororten, in denen die Infrastruktur eine 
andere als in den Innenstädten ist, ein Zonierungsprinzip gut begründen und um-
setzen könne. Diesbezüglich habe ich eine Nachfrage. Ich denke, dass die Diskus-
sion um die Zonierung immer um die Frage der Anwendbarkeit kreist. Wenn Sie 
Oberbürgermeister einer Stadt wie Nürnberg wären, nach welchen Kriterien wür-
den Sie diese unterschiedliche Zonierung begründen?

Wir haben die Situation, dass wir in den Vororten aus anderen Gründen als in der 
Innenstadt eine sehr hohe Lebensqualität haben. Wir haben dort zwar keine Fuß-
läufigkeit zum Opernhaus, so viele Restaurants oder die Stadtbibliothek um die 
Ecke, aber wir haben sehr viel Grün oder ein Gymnasium mit einer großen Sport-
fläche, während ein Gymnasium in der Innenstadt kaum Sportflächen hat. Wie wol-
len wir diese unterschiedliche Infrastruktur und ihre Wertigkeit – diese Lebensquali-
tät, die für die Menschen ganz unterschiedliche Wertigkeiten hat, sodass die einen 
da und die anderen dort wohnen – in unterschiedlichen Hebesätzen umsetzen? 
Wie wollen Sie diese Unterschiedlichkeit kommunalpolitisch herleiten und gut be-
gründen? Ich möchte mir die Bürgerversammlung vorstellen, bei der eine Diskus-
sion über diese Zonierung stattfindet.

Wenn Sie sich das vorstellen und Sie Oberbürgermeister wären, würde Ihnen 
wahrscheinlich sehr schnell klar werden, dass das ein schöner Gedanke ist, der 
aber kaum umsetzbar ist.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Jetzt haben wir die Anhörung einmal in um-
gekehrter Form; der Kollege Pittner wird angehört.

Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Ich bedanke mich für die Frage und die 
Möglichkeit zu antworten. – Bayern besteht natürlich nicht nur aus München, Nürn-
berg, Regensburg und Augsburg. Ich komme aus einer Kreisstadt, die mit den ent-
sprechenden Einrichtungen relativ industriell orientiert ist. Wir haben sieben Stadt-
teile, die mit ihren zum Teil 300 Einwohnern dörflich strukturiert sind. Dort haben 
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sie von einer Stadtbibliothek bis hin zum Kindergarten und dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr quasi nichts, sodass der Unterschied immens ist. Genau solche 
Beispiele kann man hier vor Augen haben. Da muss man dann auch sagen, dass 
sich das ganz leicht an der Bereitstellung der städtischen Einrichtungen festma-
chen lässt. Für Münchner Verhältnisse ist das nicht viel, weil man mit der S-Bahn 
hinfährt. Dort muss man aber fünf Kilometer übers Land fahren, und in Franken, 
Niederbayern, Oberfranken und wahrscheinlich auch in Oberbayern ist das flä-
chendeckend so. Das wäre also durchaus ein Abgrenzungskriterium.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Jetzt kommen wir zu den weiteren Wortmel-
dungen. – Herr Kollege Pargent ist der Nächste.

Abg. Tim Pargent (GRÜNE): Meine ersten beiden Fragen richte ich an Frau 
Prof. Hey. Erstens. Wir haben das Äquivalenzprinzip, mit dem wir jetzt versuchen, 
das zu begründen, und darüber kann man sich streiten. Ich stelle mir dabei die fol-
gende Frage: Wenn hier für den Nutzen und für die Kosten in der Gemeinde argu-
mentiert wird, inwieweit ist es dann tragbar, dass dieses Modell statisch ist? Denn 
beides steigt Jahr für Jahr zumindest mit der Inflation, durch Tarifabschlüsse, Bau-
kosten, Investitionsmaßnahmen etc. Inwieweit ist dieses statische Modell daher 
nicht ein Systembruch mit dem Äquivalenzprinzip?

Meine zweite Frage an Sie bezieht sich auf eine Aussage in Ihrer Stellungnahme. 
Auf Seite 10 bezeichnen Sie den Rabatt bei großen Grundstücken mit über 
10.000 m2, den es gibt, wenn das nicht entsprechend baulich ausgenutzt ist, als 
einen Fremdkörper im Gesetz. Ist das nur ein gestalterischer Fremdkörper, oder ist 
das auch ein juristisches Einfallstor, indem das angreifbar wird? Könnten Sie dazu 
noch Ausführungen machen?

Eine weitere Frage richte ich an Herrn Riedel. Herr Riedel, könnten Sie uns in aller 
Kürze drei Gewinner und drei Verlierer einer Systemumstellung nennen, die Sie in 
Ihren Modellzahlen ausfindig gemacht haben?

Herr Prof. Richarz und Herr Kronauer, könnten Sie uns die Anreizwirkungen zum 
Flächensparen und zur Ausnutzung von Grundstücken zur dichten Bebauung, Auf-
stockung etc. im Hinblick auf das Flächenmodell versus Bodenwertmodell darstel-
len?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Frau Prof. Hey.

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Zu der Frage "Müsste man nicht den Ertrag der 
Grundsteuer den Kostensteigerungen der Leistungserbringung der Kommune an-
passen?": Das geht ein wenig in die Richtung "Dynamisierung", die Sie vorhin dis-
kutiert haben. Ich glaube, dass das nicht zwingend nötig ist, denn die Grundsteuer 
ist kein Vollkostenmodell. Das heißt, es ist nicht die Idee der äquivalenztheoreti-
schen Begründung, dass die Grundsteuer alle Kosten in der Kommune abdecken 
muss.

Als Sie soeben über die Dynamisierung diskutiert haben, war meine Überlegung, 
dass es ein Fremdkörper wäre, die Grundsteuer an eine Immobilienwertsteigerung 
zu knüpfen, denn das wäre wieder ein Wertemodell. Aus meiner Sicht könnte man 
sich allenfalls eine Anknüpfung an den Verbraucherpreisindex vorstellen. Das 
würde dann dem Rechnung tragen, was Sie eingebracht haben, dass nämlich 
auch der Nutzenwert, wenn wir diesen als Rechtfertigungsgrundlage ansehen, mit 
der Geldentwertung steigt. Ich denke, dass das nicht zwingend nötig ist, aber wenn 
man dynamisieren wollte, wäre das ein Gedanke.
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Meine Aussage, dass diese Sonderregel für die unterausgenutzten Grundstücke 
ein Fremdkörper ist, bezieht sich darauf, dass wenn man vor allen Dingen – was 
Sie auch tun – auf die Gebäude abstellt, die aufgrund der sehr viel höheren Äqui-
valenzzahl eigentlich der dominante, wertbestimmende Faktor sind, eine bessere 
Abbildung der Nutzung als durch das Grundstück zum Ausdruck kommt. Ich glau-
be, dass es dann einfach andere Zwecke sind, die hier verfolgt werden.

In meiner Stellungnahme habe ich aber auch geschrieben, dass das nicht zwin-
gend zur Verfassungswidrigkeit führt. Es ist jedoch sicherlich etwas, das man nicht 
aus der Globaläquivalenz einer Nutzenwertabbildung ableiten kann. Aus meiner 
Sicht ist das eher wieder ein städtebaulicher Gemeindeentwicklungsaspekt. Von 
daher ist noch als letzter Punkt hinzuzufügen: Eigentlich sind die ganzen Sonder-
faktoren unschön, die man einbaut, weil man das Modell für einen aus meiner 
Sicht relativ geringfügigen Vermittlungseffekt wieder komplizierter macht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Riedel.

SV Harald Riedel: Sie fragten mich nach den Gewinnern und nach den Verlierern. 
Nach unseren Berechnungen deutet alles darauf hin, dass die Objekte mit alten 
Gebäuden die Verlierer sind, denn hier muss deutlich mehr bezahlt werden. Das 
liegt daran, dass bei der bisherigen Berechnung der Grundsteuer durch die Nicht-
fortschreibung die Wertentwicklung nicht abgebildet war bzw. indem bei der neuen 
Flächenberechnung keine Abdiskontierung eines alten Gebäudes stattfindet.

Die Gewinner sind wahrscheinlich die Objekte mit neuen Gebäuden; das ergänzt 
sich dann. Das könnte auch darauf hinweisen, dass wir – das ist das Relative, das 
ich am Anfang erwähnte – bei Ein- und Zweifamilienhäusern und Reihenmittelhäu-
sern wahrscheinlich eher keine großen Steigerungen haben werden. Das heißt, 
das bewegt sich in einer Größenordnung wie vorher. Möglicherweise gibt es auch 
eine leichte Entlastung. Das ist aus unserer Sicht das Problematische – auch das 
hatte ich erwähnt –, weil das bei einem gleichen Gesamtaufkommen insbesondere 
durch die Mehrfamilienhäuser und Mietwohnungen aus älteren Gebäuden ausge-
glichen werden müsste.

Das sind aus unserer Sicht die Gewinner und die Verlierer, und das wird zu gege-
bener Zeit natürlich zu erklären sein.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Prof. Richarz.

SV Prof. Clemens Richarz: Ich möchte das, was Herr Riedel sagte, ergänzen, ob-
wohl ich nicht danach gefragt wurde. Muss man ganz klar sagen, dass die Verlierer 
auch die Mieter sind, denen ich hier eine Stimme geben möchte; ich darf das, weil 
ich selber zwei Wohnungen vermiete und auch Eigentümer bin. Wir haben es 
durchgerechnet: städtisches Mehrfamilienhaus – unbebautes Grundstück 
150 Euro, bebautes Grundstück 2.150 Euro. Der Zahler ist ein anderer. Der 
Schuldner ist bei einem unbebauten Grundstück der Eigentümer. Danach ist die 
Umlagefähigkeit gegeben. Ich bitte darum, die sozialen Aspekte bei der ganzen 
Diskussion zu berücksichtigen. Das muss man ganz klar kommunizieren, denn das 
ist so. Jetzt könnte man das auch umdrehen, indem man die Zahlen fünf Cent und 
40 Cent umswitcht. Dann entsteht eine Belastung von 1.200 Euro für unbebaute 
Grundstücke zu 1.450 Euro für bebaute Grundstücke. Das wäre zum Beispiel eine 
Entlastung der Mieter. Ich bitte, das zu bedenken.

Herr Pargent, Sie fragten nach dem Bodenwertmodell versus Flächenmodell. Hier 
haben wir die rechtlichen Probleme im Hintergrund, die ganz wichtig sind, aber die 
ich natürlich nicht beurteilen kann. Generell denke ich, dass wir insgesamt schon 
einen Paradigmenwechsel hin zu der Höherbewertung der unbebauten Grundstü-
cke im Vergleich zu den bebauten Grundstücken vornehmen müssen; das ist das 
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Grundproblem. Beim Bodenwertmodell ist das gegeben. Diesen Paradigmenwech-
sel könnte man aber auch mit den Äquivalenzzahlen herstellen, wenn man das will.

Der weitere Punkt ist beim Bodenwertmodell natürlich – das müsste man gegebe-
nenfalls berücksichtigen –, wenn das nachher umlagefähig ist, wer dann den unter 
Umständen extrem hohen Preis zahlt. Letztlich ist das der Mieter.

Des Weiteren muss man überlegen – das wird in der Literatur, die Sie kennen, 
auch diskutiert –, generell die Frage zu stellen, wer eigentlich der Schuldner der 
Grundsteuer ist. Das ist bundesweit in der Betriebskostenverordnung geregelt, die 
ich natürlich auch deshalb kenne, weil ich selber vermiete. Über diese Frage müss-
te man in diesem Kontext also ebenfalls einmal nachdenken.

Die Grundaussage lautet: Steuerungswirkungen in geringem Umfang und der Hin-
weis an die Grundstücksbesitzer unbebauter Grundstücke, dass wir es eigentlich 
nicht wollen, dass ein baureifes Grundstück unbebaut bleibt und stattdessen bei-
spielsweise in kleineren Kommunen Neubaugebiete ausgewiesen werden müssen, 
um den Wohnbedarf der jeweiligen Bevölkerung zu befriedigen, denn das ist letzt-
endlich kein zielführendes Modell. Die Grundsteuer muss deswegen sozusagen 
einen Aufruf beinhalten: Bitte lasst eure baureifen Grundstücke nicht leer stehen. 
Eigentlich ist das fast eine gesellschaftliche Verpflichtung.

Steuerlich und rechtlich kann ich dazu jetzt natürlich nichts sagen; dafür haben wir 
aber viele Fachleute. Es wurde jedoch bereits gesagt: Baden-Württemberg hat das 
Modell, und dort ist die Belastung umgekehrt. Im "Scholz-Modell" ist die Belastung 
ebenfalls umgekehrt. Unbebaute Grundstücke sind also höher bewertet. Das ist 
wohl der Rechtslage entsprechend konform und wird dann gegebenenfalls über-
prüft, wie das vielfach gesagt wurde.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Kronauer. Nun Herr Kronauer.

SV Johann Kronauer: Herr Buckenhofer hat heute Vormittag ja schon erwähnt, 
dass sich der Bayerische Städtetag zu Beginn der Reformdiskussion die Einbezie-
hung der Bodenrichtwerte in die Bemessungsgrundlage gewünscht hätte. Die 
Bayerische Staatsregierung hat sich aber für einen wertunabhängigen Flächenan-
satz entschieden; das akzeptieren wir jetzt auch.

Wir sehen mit dem aktuellen Gesetzentwurf natürlich keine großen Anreize für 
einen Grundstückseigentümer, ein unbebautes Grundstück zu bebauen; das ist 
klar. Man kann natürlich jetzt mit höheren Äquivalenzzahlen arbeiten; aber da 
sehen wir eher die Grundsteuer C als zielführendes Instrument an, hier gezielt, 
grundstücksscharf heranzugehen. Bei diesem Themenblock sind wir aber noch 
nicht, Herr Zellmeier. Deswegen würde ich es jetzt dabei bewenden lassen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann haben wir als Nächstes Frau Dr. 
Kirchhoff.

SVe Dr. Ulrike Kirchhoff: Ich weiß nicht, ob eine spezielle Frage an mich gestellt 
wurde; ich habe mich dennoch kurz gemeldet. Es geht ganz einfach darum, dass 
bei der Grundsteuer in der jetzigen Ausgestaltung Schuldner immer der Eigentü-
mer bleibt, nicht der Mieter. Es besteht über die Betriebskostenverordnung die 
Möglichkeit, die Grundsteuer umzulegen; das geht in bestimmten Grenzen. Aber 
durch die neue Grundsteuer wird der Mieter jetzt nicht mehr belastet, als er vorher 
belastet wurde, wenn die Grundsteuer in ähnlichem Rahmen erhoben wird, wie sie 
bislang erhoben worden ist. Also bedeutet es keine Benachteiligung des Mieters 
nur dadurch, dass die Grundsteuer reformiert wird. Das muss man ganz klar 
sagen.
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Der selbstnutzende Eigentümer trägt die Grundsteuer weiterhin selbst, das heißt, 
wenn er nach dem neuen Modell mehr Grundsteuer zahlen muss, wird er auch 
stärker belastet. Aber daraus jetzt eine einseitige Belastung der Mieter herauszu-
ziehen? Das sehe ich nicht so.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Rüchardt.

SV Dr. Benedikt Rüchardt: Ich darf vielleicht zu ein paar Aspekten ganz kurz noch 
meine Auffassung beitragen. Zum einen: Die Anreizwirkung der Grundsteuer ist 
absolut minimal im Vergleich zu vielem anderen, was auf dem Feld – natürlich 
auch in der Kommunalpolitik – planerisch entschieden wird, was Bauherren an In-
teressen haben etc. Wie auch immer man die Grundsteuer ausgestaltet – das ist 
jetzt ein ganz kleiner Vorgriff auf die Grundsteuer C; ich will das an dieser Stelle 
aber nicht weiter vertiefen –: Sie wird keine große Anreizwirkung im Bereich der 
baulichen Verdichtung erreichen. Dazu gibt es andere Instrumente, und dazu gibt 
es auch sehr viele Interessen, die ja durchaus auf Verdichtung hinauslaufen; dazu 
könnte auch Herr Behrends vom ZIA viel sagen.

Insofern ist das ein Aspekt, der Komplexität brächte, wenn man ihn weiterentwi-
ckelte, der mühsame Abwicklungshindernisse brächte, der uns aber von der Lenk-
ungswirkung her nicht viel brächte. Also halten wir das Gesetz so, wie es jetzt aus-
gestaltet ist, einfach für sehr viel effizienter. Wir sollten es nicht mit diesen Zielen 
beladen.

Kurz angesprochen worden ist das Thema "große Grundstücke". Frau Hey hat 
dazu aus juristischer Perspektive gewisse Kritik an dem Entwurf formuliert. Wir hal-
ten es aus ganz praktischer Sicht für sehr vernünftig, was dazu im Entwurf steht. 
Die Grundsteuer B trifft ja alle Grundstücke, die dem Siedlungs- und Verkehrsbe-
reich unterliegen. Sie haben in den Kommunen in dem Bereich, teilweise durchaus 
gewollt, sehr große Grundstücke, die als Parks oder als große Plätze außerorts ge-
werblich genutzt werden – fast ohne Bebauung und mit niedriger Besucherfre-
quenz –, etwa als Kiesgruben, und die, wenn man sie den 4 Cent pro Quadratme-
ter unterwürfe – mit Hebesatz –, absolut über Gebühr belastet würden. Das lässt 
sich aus diesen Grundstücken einfach nicht darstellen.

Insofern ist es aus unserer Sicht ein sehr klug gewählter Ansatz, in solchen Fällen 
die Belastung auf einem Niveau zu halten, das dem entspricht, was die Gemeinde 
dann, auf solche großen Anwesen bezogen, wahrscheinlich weniger leisten muss 
als auf andere Anwesen bezogen, weil eben die Nutzung dieser Grundstücke deut-
lich weniger intensiv ist. Das bemisst sich dann ein Stück weit daran – bei allen 
Unschärfen, die wir in dem System an dieser Stelle haben. Wir glauben also, dass 
dieser pauschale Abschlagsansatz, den das Finanzministerium hier entwickelt hat, 
sehr pragmatisch ein Problem löst, das wir ansonsten mit diesem System hätten.

Zu der Behauptung, alte Gebäude seien Verlierer, möchte ich einfach einmal einen 
Blick aus der anderen Richtung auf das Gleiche lenken: Alte Gebäude, die in der 
Bewertung lange nicht nachgezogen wurden und nun in das System genommen 
werden, sind nicht die Verlierer des neuen Systems, sondern die Gewinner des 
alten Systems. Solche Gewinnereigenschaften – und im Gegenzug Verlierereigen-
schaften bei denen, die durch die Hebesätze überproportional betroffen sind – sind 
völlig unsystematisch. Das ist ja einer der Gründe, warum das bestehende System 
vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist und jetzt ein neues System auf-
gelegt werden muss.

Hinsichtlich alter Gebäude wird gelegentlich gesagt, das seien immer Leute, die 
das nicht tragen könnten, und das wisse man auch. Das ist natürlich überhaupt 
nicht der Fall, weil sich ein Bezug zwischen Gebäude und Bewohnern in der Bezie-
hung gar nicht herstellen lässt.
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Ich weiß, dass das Thema schwierig ist und auch in der kommunalen Auseinander-
setzung über künftige Belastungen natürlich hinterfragt werden muss. Aber genau-
so ist es, und diese Belastungsunterschiede werden ausgeglichen.

Vielleicht gibt es einen gewissen Effekt. Es wird ja dann auch interessanter, alte 
Gebäude zu sanieren. Grundsteuerlich hat es keinen Effekt. Der andere Effekt ist 
zwar auch kein besonders großer; aber es entsteht auch kein Schaden an der Stel-
le. Was wollen auch Sie, Herr Pargent? Dass Gebäude saniert werden, und zwar 
richtig gründlich durch das ganze Land. Das brauchen wir. Hindernisse sollte man 
an dieser Stelle möglichst vermeiden.

Noch zu einem kleinen Punkt, der schon länger zurückliegt: Herr Riedel hat ge-
sagt, wir hätten eine so viel niedrigere Grundsteuerbelastung als andere Länder, 
zum Beispiel England oder die USA. Bedenken Sie bitte, wenn Sie diese Aussage 
würdigen, dass wir die kommunalen Kassen auch noch aus ganz anderen Instru-
menten bedienen als dort. Die Grundsteuer leistet in England und den USA einen 
wesentlich größeren Beitrag zu dem, was Kommunen finanzieren, weil zum Bei-
spiel unser Gebührenwesen dort in der Form einfach unbekannt ist. Wenn man nur 
die Grundsteuer vergleicht, vergleicht man also nicht die Belastungsniveaus der 
Bürger. Wir sind da, ich sage es einmal so, ein Stück weit intelligenter unterwegs; 
denn die Gebührenfinanzierung ist eine sehr intelligente Art, die Dinge umzulegen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Kollege Pargent hat eine Nachfrage.

Abg. Tim Pargent (GRÜNE): Ich hätte jetzt viel zu diskutieren; aber wir sind ja in 
einer Anhörung, in der man Fragen stellt. Deshalb hätte ich eine Rückfrage – die 
geht auch ganz schnell – zum Thema Zonierung in Gemeinden mit über 5.000 
Menschen. Darf ich einfach im Kreis der Expertinnen und Experten fragen, wer die-
sen Vorschlag gut findet: Hand hoch! – Okay, niemand.

Keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Die nächste Wortmeldung kommt vom Kol-
legen Hofmann. – Vorher noch ein Hinweis: Der Nächste wäre Kollege Pohl; er ist 
aber gerade nicht im Saal. Vielleicht kann man ihm Bescheid sagen.

Abg. Michael Hofmann (CSU): zunächst einmal möchte ich auf die Frage einge-
hen, wer "Gewinner" oder "Verlierer" ist; der Vertreter der vbw hat dazu schon eini-
ges deutlich gemacht.

Dazu eine Bitte – keine Frage – an Herrn Riedel von der Stadt Nürnberg: Sie 
geben uns auf Seite 8 eine Aufstellung von neun unterschiedlichen Objekten und 
zeigen, wie sie sich entwickeln. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, die Ent-
wicklung unter Zugrundelegung des Modells der Bayerischen Staatsregierung. 
Was jetzt interessant wäre, auch und gerade vor dem Hintergrund der Frage, wer 
Verlierer sein wird – oder: wer in Zukunft aufgrund des Bundesverfassungsge-
richtsurteils stärker als in der Vergangenheit belastet wird; denn dass wir etwas än-
dern müssen, ist klar; darum kommen die Gemeinden so wenig herum wie der 
Bayerische Landtag –: Vielleicht könnten Sie versuchen, unter Zugrundelegung 
des Bodenrichtwertmodells gegenüberzustellen – ich erinnere an das Thema Gut-
achterausschüsse in der Stadt Nürnberg; es ist für Sie möglicherweise ein wenig 
einfacher als für den Gemeindetag –, wie die neun Objekte letzten Endes ab-
schneiden würden, wenn man wieder auf die 10.424 Euro kommen sollte. Vielleicht 
könnten Sie uns das nachreichen. Ich glaube, es wäre ganz spannend, dass man 
dazu einen Überblick hat.
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Da ich gerade beim Bodenrichtwertmodell bin, hätte ich eine Frage an das ifo-Insti-
tut, den ZIA, den Bund der Steuerzahler und an Haus & Grund. Das Bodenricht-
wertmodell bezieht sich ja auf die Festlegung der Gutachterausschüsse. Wir haben 
quer durch Bayern auch aufgrund unterschiedlicher Umsätze in den Grundstücken 
durchaus unterschiedliche Qualitätsstandards. Mich würde jetzt interessieren: In-
wieweit sind die Bodenrichtwerte denn tatsächlich geeignet, eine vergleichbare 
Größe darzustellen? Ich stelle diese Frage auch vor dem Hintergrund dessen, 
dass es, wenn ich es richtig sehe, dort, wo es nicht möglich ist, eine flächende-
ckende Lage herzustellen, einfach Schätzungen gibt, die in irgendeiner Form vor-
genommen werden müssen.

Dann noch die Frage an den Bund der Steuerzahler – vielleicht kann auch die 
Steuerberaterkammer antworten –: Wenn solche Schätzungen vorgenommen wer-
den, wie rechtssicher ist es dann, wenn die Gemeinde auf dieser Grundlage einen 
Hebesatz festlegt? Sie legt ihn ja fest, obwohl sie nicht genau weiß, wie viel wert 
das Ganze ist. Die Gemeinde sagt: Wir haben es halt geschätzt, weil wir in dem 
Bereich keine entsprechenden Kaufpreissammlungen vorliegen haben.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Riedel wurde als Erster angesprochen. 
Oder war das nur eine Bitte um eine schriftliche Ergänzung?

Abg. Michael Hofmann (CSU): An Herrn Riedel war es nur eine Bitte; vielen 
Dank. Jetzt geht es mir eigentlich um das ifo-Institut, den ZIA, den Bund der Steu-
erzahler, Haus & Grund und die Steuerberaterkammer, insbesondere im Zusam-
menhang mit einer möglichen Schätzung.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann beginnen wir mit dem ifo-Institut, 
Herrn Dr. Neumeier.

SV Dr. Florian Neumeier: Vielen Dank für die Frage. Die Qualität und die Be-
richtsstandards bei den Bodenrichtwerten variieren tatsächlich stark, einmal über 
die Bundesländer, vor allen Dingen aber auch innerhalb der Bundesländer über 
städtische und ländliche Räume.

Ich finde es einigermaßen ironisch, dass ausgerechnet Baden-Württemberg jetzt 
dazu übergeht, das Bodenrichtwertmodell einzuführen; denn dort gibt es noch nicht 
einmal eine zentrale Erfassung von Bodenrichtwerten, und es gibt auch keine zen-
trale Vorgabe, was die Standards für die Ermittlung der Bodenrichtwerte angeht. 
Wenn Sie in Baden-Württemberg für einen Landkreis, für eine Bodenrichtwertzone 
den Bodenrichtwert erfahren möchten, dann müssen Sie an den zuständigen 
Kreisgutachterausschuss herantreten. Weder das Land noch der entsprechende 
Landesgutachterausschuss hat Informationen dazu. Deswegen finde ich es recht 
ironisch, dass ausgerechnet Baden-Württemberg meint, die seien leicht und gut 
verfügbar.

In der Regel ist es so, dass die Bodenrichtwerte aus den Verkaufspreisen von Im-
mobilien, aus den Kaufpreissammlungen abgeleitet werden. Sie haben große Pro-
bleme, wenn Sie in den ländlichen Raum gehen, dort, wo es wenige Transaktionen 
gibt. Dort werden dann eben die Verkehrswerte – oder: die Bodenrichtwerte – auf 
der Grundlage der Verkaufspreise der letzten 20 bis 30 Jahre ermittelt. Das heißt, 
in städtischen Gebieten, wo es viele Transaktionen gibt, ist davon auszugehen, 
dass die Bodenrichtwerte recht nahe an den aktuellen Verkehrswerten der Immobi-
lien sind. Im ländlichen Raum bestehen daran aber erhebliche Zweifel.

Was häufig gemacht wird: Man geht dann einfach in die nächste Bodenrichtwertzo-
ne über – oder in die Nachbargemeinde bzw. den Nachbarkreis – und schaut: Wie 
viele Transaktionen gab es dort? Wie sind die Immobilien dort bewertet worden? 
Dann versucht man, das Ganze zu extrapolieren.
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Gerade bezogen auf den ländlichen Raum habe ich also erhebliche Zweifel, dass 
diese Bodenrichtwerte auch nur hinreichend nahe an den Verkehrswerten der Im-
mobilien oder Grundstücke sind.

Eine Lenkungswirkung erwarte ich mir von dem Bodenrichtwertmodell nicht. Der 
Grund ist einfach: Wie bebaut wird, das regeln kommunale Bauvorschriften. Sie 
haben insoweit wenig Handhabe bzw. wenig Möglichkeiten, selbst als Bauherr zu 
gestalten. Die Geschossflächenzahl ist vorgeschrieben. Wie weit Sie vom Nach-
bargrundstück entfernt bauen müssen, ist vorgeschrieben. Dach- und Giebelhöhen 
werden vorgeschrieben. Sie als Bauherr haben wenig eigene Gestaltungsmöglich-
keiten. Von den lokalen bzw. kommunalen Bauvorschriften abzuweichen, ist jeden-
falls ein sehr aufwändiges Verfahren. Ich habe insbesondere Skepsis, dass in 
Baden-Württemberg das Bodenrichtwertmodell erfolgreich und auch rechtssicher 
umgesetzt werden kann.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann Herr Behrends.

SV Sven Behrends: Zu Ihrer Frage – vielen Dank dafür – noch vier Punkte: Der 
erste Punkt betrifft die Ermittlung. Der Kollege hat schon angesprochen, dass Sie 
nicht in jeder Gemeinde die Vergleichswerte – Bodenrichtwerte – haben. Das 
heißt, Sie müssen diese gesondert ermitteln oder im Gesetz ein Verfahren festle-
gen, das dann wieder vom allgemeinen Verfahren abweicht.

Zweiter Punkt: Ist das der richtige Wert? Ist er gerecht? Eigentümer älterer Grund-
stücke, die längere Zeit keinen Besitzwechsel erlebt haben, werden im Vergleich 
zu sehr hochwertigen Vergleichsgrundstücken in dieser Gegend dann tatsächlich 
über Gebühr belastet.

Dritter Punkt: Administrierbarkeit. Ich glaube, das kann man verantworten. Die Bo-
denrichtwerte sind öffentlich zugänglich. Insofern ist man mit der Administrierbar-
keit sozusagen in die gleiche Richtung unterwegs wie mit den Flächenwerten.

Der vierte Punkt – ich sage das auch in Richtung der Kommunen – betrifft die 
Schwankungen, denen Bodenrichtwerte unterliegen. Sie haben nicht, was heute 
Vormittag angeklungen ist, konjunkturunabhängige Werte und damit Grundsteuer-
werte. Das heißt, die Kommunen müssen sich darauf einstellen, dass die Boden-
richtwerte heruntergehen, wenn die Grundstückssituation – der Verkäufermarkt – 
sich ändert. Dann sind die Gemeinden im Zweifel mit dem Mechanismus der Hebe-
sätze gefragt. Dazu habe ich heute verstanden: Das wird schwierig.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann für den Bund der Steuerzahler Herr 
Grieshaber.

SV Klaus Grieshaber: Meine Vorredner haben es schon gesagt: Bodenrichtwerte 
sind bei Weitem nicht so flächendeckend vorhanden, wie man es vermuten möch-
te.

Aus der persönlichen Erfahrung heraus: Wir haben ja sehr viele Mitglieder. Wenn 
es um Betriebsentnahmen und dergleichen geht, dann wird von den Finanzämtern 
häufig auf den Bodenrichtwert abgestellt. In der Regel haben Sie dann den Start 
von Streitereien, wenn dieser Bodenrichtwert nicht akzeptiert wird, weil besondere 
Verhältnisse vorliegen, die der Bodenrichtwert nicht richtig wiedergibt. Insofern ist 
das sicherlich ein Einfallstor für mehr Streit und mehr Unsicherheit bei der Festle-
gung der Grundsteuer.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Frau Dr. Kirchhoff.
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SVe Dr. Ulrike Kirchhoff: Ich kann das nur bestätigen. Nach unserer Erfahrung 
sind die Bodenrichtwerte gerade im ländlichen Raum nicht flächendeckend vorhan-
den, weil nicht entsprechend Verkaufsfälle vorhanden sind. Gerade in der letzten 
Zeit sind sehr wenige Verkäufe gewesen, sodass im Augenblick Bodenrichtwerte – 
verlässliche Bodenrichtwerte – nur schwer zu bekommen sind.

Der Punkt ist auch, dass die Bodenrichtwerte von benachbarten Grundstücken 
nicht unbedingt immer ausschlaggebend sind für den Wert des jeweiligen Grund-
stücks, um das es sich dreht. Das sagte mein Vorredner wunderbar: Es gibt immer 
wieder Besonderheiten, die bei Grundstücken zu beachten sind und die entweder 
einen niedrigeren oder einen höheren Wert hervorrufen. Das muss man sich im 
Einzelfall anschauen; da kann man trefflich streiten.

Wenn die Bodenrichtwerte einer Besteuerung zugrunde gelegt werden, kann es 
durchaus sehr viel Spielraum für Streitigkeiten geben. Das sieht man auch, wenn 
bei Grundstücksbewertungen im Zusammenhang mit Erbfällen bzw. der Erbschaft-
steuer der Bodenrichtwert herangezogen wird. Es gibt immer wunderbare Einfall-
store, um sehr lange in einen Streit darüber zu treten. Deshalb finde ich und findet 
auch unsere Organisation den Bodenrichtwert für die Grundsteuer nicht zielfüh-
rend.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann für die Steuerberaterkammer Herr 
Helmhagen.

SV Günter Helmhagen: Viel Neues gegenüber meinen Vorrednern kann ich nicht 
beitragen. Das Problem liegt tatsächlich so, dass wir in vielen Gegenden keine 
fixen Bodenrichtwerte haben, weil die Verkäufe fehlen. Es erfolgen dann Annähe-
rungen; auch das wurde schon erläutert. Das rechtliche Mittel ist dann die tatsäch-
liche Verständigung mit der Finanzverwaltung über den Wert. Ob das aber immer 
den richtigen Wert darstellt, bleibt natürlich offen.

Auch wenn wir Bodenrichtwerte haben, gibt es bei einzelnen Grundstücken natür-
lich immer Besonderheiten, die Abweichungen davon bewirken. Insofern ist der 
Bodenrichtwert zwar eine Richtgröße, wie der Name schon sagt; aber Abweichun-
gen sind in der täglichen Praxis ständig gegeben.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann hat sich Herr Riedel gemeldet.

SV Harald Riedel: Nur zwei Sätze zu der Bitte von Herrn Hofmann: Der komme 
ich gerne nach. Wir haben allerdings die Werte nicht gerechnet für das Bundesmo-
dell, sondern wir hatten sie einmal gerechnet für das alte, wertabhängige Modell 
der Bundesländer Bremen und Hamburg. Das kann ich auch liefern; das habe ich 
hier vorliegen. Demnach war es so, dass Gewinner die Mieter von Wohnungen 
waren. Verlierer, das heißt diejenigen, die etwas mehr zahlen mussten, waren die 
Reihenmittelhäuser, Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser.

Das schönste Ergebnis brachte allerdings das sogenannte Kompromissmodell aus 
Thüringen, das ich Ihnen vorhin schon vorgestellt habe. Bei diesem Modell war es 
so, dass im Prinzip alle profitiert haben, bis auf Einfamilienhäuser in den höherwer-
tigen Gegenden und unbebaute Grundstücke – von der Lenkungswirkung her aus 
städtischer Sicht also durchaus interessant.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann hat Kollege Pohl eine kurze Frage.

Abg. Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Ich denke, diese Zonierung ist nicht das 
Wichtigste bei unserer Grundsteuer. Trotzdem – weil hier so einhellige Ablehnung 
kommt – habe ich eine Frage speziell an den Vertreter der Stadt Nürnberg: Stellen 
Sie sich einmal vor, eine kreisangehörige Gemeinde in ihrem Umland würde den 
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Wunsch hegen, sich in die kreisfreie Stadt Nürnberg eingliedern zu lassen, und der 
Landrat Kroder hätte nichts dagegen. Das Ganze scheitert daran, dass die Men-
schen in der ehemals kreisangehörigen Gemeinde dann nach den Hebesätzen der 
Stadt Nürnberg beurteilt würden. Meinen Sie nicht, dass gerade dieser Fall zeigt, 
dass es doch in Einzelfällen gut und wichtig ist, bisherige Hebesätze behalten zu 
können?

Ich kann Ihnen auch ein anderes Beispiel nennen: Sie haben gerade Thüringen 
genannt. Ich durfte 1993 an der dortigen Gebietsreform mitwirken. Von den zwei 
Gemeinden Ulla und Nohra wurde die eine nach Weimar eingemeindet, die andere 
nicht. Jetzt stellen Sie sich vor, wir hätten kein Zonierungsmodell: Dann würde die 
Gemeinde – beide haben sich vehement gegen die Eingliederung gewehrt –, die 
eingegliedert wurde, auch noch mit einem höheren Grundsteuersatz bestraft, wäh-
rend diejenigen, die sich erfolgreich gewehrt haben, mit dem niedrigen weiterleben 
konnten. Diese Dinge müssen Sie dann schon auch bedenken.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Riedel.

SV Harald Riedel: Vielen Dank für die Frage. Das finde ich einen ganz interessan-
ten Fall. Die letzten Eingemeindungen hatten wir 1972. Die Stadtteile, die wir da-
mals eingemeindet haben, sind heute noch nicht glücklich.

(Heiterkeit)

Insofern erscheint mir der Fall relativ theoretisch, weil ich mir im Moment gar nicht 
vorstellen kann, wer noch zu uns möchte. Ich kenne jetzt auch flächendeckend 
keine Eingemeindungen.

Das, was Sie genannt haben, war ein Sonderfall nach der deutschen Einheit. Ich 
glaube, dass wir alle uns in der heutigen Zeit schwertäten mit Eingemeindungen im 
größeren Stil. Davon lässt man, glaube ich, eher die Finger weg.

Wenn es aber zu diesem Fall käme und die Gemeinde zu uns wollte, dann müsste 
sie halt unseren Hebesatz akzeptieren.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): In einzelnen Bundesländern gibt es gele-
gentlich freiwillige Eingemeindungen, weil die Gemeinden dort nicht so leistungsfä-
hig sind wie bei uns. Ich kenne hier tatsächlich keinen Fall. Ich kenne aber ein 
paar, die sich nach den Gebietsreformen, die 1972 und 1978 durchgeführt wurden, 
die Selbstständigkeit wieder erstritten haben. Ich glaube nicht, dass es in Bayern 
ernsthafte Wünsche in Richtung Eingemeindung gibt; denn die Gemeinden bei uns 
sind leistungsfähig. Aber wissen kann man es nicht, das heißt, ganz ausschließen 
kann man es natürlich nicht.

Herr Rüchardt hat sich noch gemeldet.

SV Dr. Benedikt Rüchardt: Noch einmal kurz zu der Zonierung: Herr Pargent, ent-
schuldigen Sie, wenn ich es so offen sage, aber die Frage vorhin – "Finden Sie das 
gut?" – fand ich schwierig. Sie haben vielleicht schon Ihre Meinung gebildet, weil 
Sie von vielen gehört haben, wie schwierig das ist. Und es ist ein schwieriges In-
strument, diese Zonierung anzusetzen. Dennoch kann sie in bestimmten Fällen 
durchaus einen Sinn und Zweck haben.

Jetzt ganz nüchtern gesehen: Wenn es, wie wir vorhin gehört haben, ländliche Ge-
meinden gibt, die ganz besonders ländliche Ortsteile haben, kann ich mir das als 
sinnvolles Instrument vorstellen. Wenn es bestimmte gewerbliche Geschichten 
außerhalb des Ortes gibt, die ansonsten trotz der Großflächengeschichten viel-
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leicht in Schwierigkeiten kämen – systematisch, immer wieder, nicht nur in Einzel-
fällen –, dann kann die Kommune reagieren. Ich kann mir das dann auch als sinn-
voll vorstellen.

Wir fürchten uns davor nicht, und zwar genau deshalb, weil es ein anspruchsvolles 
Thema ist, bei dem eine Kommune – mit Aufwand – abgrenzen muss: Was mache 
ich? Wie behandele ich es? Wie rechtfertige ich es? – Sie wird sich das sehr sorg-
fältig überlegen.

Das ist im Übrigen aus meiner Sicht der ganz große Unterschied zur Grundsteu-
er C, vor der sich Kommunen sehr viel weniger fürchten. Deswegen halten wir die 
Zonierungsoption für ein interessantes Instrument. Es ist auf jeden Fall im Einstieg 
für ganz wenige, handverlesene Fälle ein Instrument, mit dem man in der Praxis 
erst einmal sorgfältig versucht, umgehen zu lernen. Die kommunalen Spitzenver-
bände würden alles ihnen Mögliche tun, um die Kommunen vor Abenteuern zu 
schützen. Das meine ich mit großem Respekt, wenn ich es so sage; das machen 
sie mit Sicherheit mit großer Sorgfalt. In bestimmten Fällen kann dieses Instrument 
den Kommunen Gestaltungsoptionen geben und damit auch die Hebesatzspielräu-
me innerhalb einer Gemeinde ein Stück weit ausweiten. Das heißt nicht, dass wir 
jetzt alle mit Feuereifer daherlaufen und uns für die Zonierung umbringen lassen 
würden. Aber es ist eine interessante Option, über die ich mich freue.

Die ganze Diskussion über das Grundsteuerwesen, wie wir sie zurzeit in Deutsch-
land führen, zielt auf die Entwicklung von neuen Herangehensweisen, die mög-
lichst einfach sein sollen – das ist die Zonierung nicht – und die neue Spielräume 
im Bereich der Grundsteuer austesten. Das ist etwas, was wir aus dem Steuerrecht 
der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland eigentlich nicht kennen. Hier versucht 
man also wirklich, ein Stück weit weiter zu denken, man testet Dinge und lässt 
Dinge möglicherweise wieder fallen; auch das kann gut sein.

Die Zonierung zu testen für bestimmte Fallkonstellationen, die beschrieben worden 
sind, halte ich für interessant und im Übrigen auch für mutig. Man muss sich erst 
einmal trauen, so etwas zu machen.

Aber jetzt einfach zu sagen: "Ich weiß, das wird ein tolles Ding, das überall funktio-
nieren wird", wäre für jemanden, den Sie als Sachverständigen eingeladen haben, 
nicht angemessen.

Abg. Tim Pargent (GRÜNE): Ich sage nur zu meiner Verteidigung: Ich muss, wir 
müssen dann die Hand heben, ob wir es einführen oder nicht – deswegen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Ich meine, die Reaktion war interessant; es 
gab zumindest keine entschiedenen Befürworter. Über das Thema Zonierung wer-
den wir sicherlich noch einmal reden müssen, zumindest über die Frage, wie man 
es so macht, dass es auch umsetzbar ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Über 
die Frage des Ob kann man natürlich auch noch einmal diskutieren; aber das wer-
den wir im Ausschuss machen, wenn es ansteht.

Jetzt hätte ich persönlich noch eine Frage, die mich interessieren würde: Von be-
stimmten Sachverständigen und Fraktionen werden immer die Bodenrichtwerte 
oder die wertbezogenen Elemente thematisiert. Wenn man das Bodenrichtwertmo-
dell nimmt – was bedeutet das konkret? Es erfordert ja nach einer gewissen Zeit – 
jährlich oder siebenjährlich, wie immer man die Zeiträume wählt – eine Neufeststel-
lung. Was würde es denn bedeuten, wenn man die letzten sieben Jahre zurück-
schaute und davon ausginge, dass wir in den nächsten sieben Jahren die gleiche 
Bodenrichtwertentwicklung hätten? Was an Steuererhöhungen – ohne dass der 
Hebesatz geändert worden wäre – würde das für die Steuerbürger bedeuten? Das 
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betrifft das Thema Dynamisierung, das bei Herrn Riedel immer mitschwingt: Wenn 
die Ausgaben wachsen, dann müssen auch die Einnahmen wachsen.

Aus meiner Sicht gibt es aber schon einen Unterschied zur Einkommensteuer. 
Wenn das Einkommen wächst, dann wächst auch die Steuer. Die Einnahmen aus 
einem Grundstück wachsen aber nicht zwingend im Laufe der Zeit. Vielleicht könn-
te man bei einem Gewerbegrundstück davon ausgehen; aber in einer Pandemie 
können die Einnahmen auch dort rückläufig sein. Die große Mehrheit nutzt die 
Grundstücke privat, das heißt, die Menschen wohnen dort und erzielen daraus 
keine Einnahmen, zumindest keine sich regelmäßig erhöhenden Einnahmen. 
Eventuell verzeichnet der Eigentümer aber eine Wertsteigerung, vor allem in städti-
schen Bereichen.

Die Frage ist eher an die Sachverständigen gerichtet, die mit Grundstücken zu tun 
haben: Wie war denn die Wertentwicklung in den letzten Jahren? Dazu gibt es be-
stimmt Zahlen; ich weiß nicht, ob sie die zufällig kennen. Was würde es denn für 
die Bürgerinnen und Bürger in Bayern, speziell für die Grundstückseigentümer, be-
deuten, wenn man die Entwicklung der letzten sieben Jahre für die nächsten sie-
ben Jahre fortschriebe? Die Antwort wäre schon interessant. Es ist ja ein wesentli-
cher Faktor des Modells der Staatsregierung und der Regierungsfraktionen, dass 
wir diese Wertentwicklung nicht der Besteuerung zugrunde legen. Damit kann es 
nicht zu einer schleichenden Steuererhöhung kommen, ohne dass ein Stadt- oder 
Gemeinderat sich damit befasst hätte. Gibt es auf der Expertenbank irgendjeman-
den, der, bezogen auf die vergangenen fünf oder sieben Jahre und getrennt nach 
städtischem und ländlichem Bereich, etwas zur Wertentwicklung sagen kann sowie 
dazu, was das für die Bürger bedeuten würde? – Herr Grieshaber, Sie haben eine 
Zahl parat? Oder zumindest eine Einschätzung?

SV Klaus Grieshaber: Ich denke, man kann das nicht allgemein sagen, weil sich 
die Bodenrichtwerte ganz unterschiedlich entwickeln. Wenn Sie die letzten zehn 
Jahre zurückschauen, werden Sie feststellen, dass sich die Preise in der Stadt 
München mindestens verdoppelt haben. Das wird wahrscheinlich nicht einmal rei-
chen. Wenn alle sieben Jahre die Grundsteuer anhand des entsprechend gestiege-
nen Bodenrichtwerts neu bemessen wird, dann macht das eine gewaltige Erhö-
hung aus. Das ist ja eine simple Rechnung. Wird die Steuermesszahl nicht 
angepasst, bedeutet die Steigerung der Bemessungsgrundlage gleichzeitig die 
Steigerung der Grundsteuer.

Man kann diese Frage sicherlich nicht allgemein beantworten; das hängt von dem 
Bereich ab, in dem man wohnt. Das ist in allen Bereichen unterschiedlich. Es ist in 
München anders als in Oberfranken und dort wahrscheinlich anders als in Unter-
franken. Das muss man einfach sehen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer.

SV Hans-Peter Mayer: Ich war vor knapp vier Wochen im Landkreis Erding. Dort 
kam drei Tage vorher die neue Bodenrichtwerttabelle heraus.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Erding haben Sie gesagt?

SV Hans-Peter Mayer: In Erding. – Es war helle Panik, weil selbst in den abgele-
gensten Gemeinden des Landkreises mehr als eine Verdoppelung stattgefunden 
hat.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Innerhalb welches Zeitraums?
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SV Hans-Peter Mayer: Es waren ungefähr sieben Jahre dazwischen. Bei der 
Stadt Erding war es noch exponentieller.

Es hängt von der Region ab. Es ist genauso, wie es geschildert wurde: Wenn wir 
uns über die Rhön bzw. über Bereiche Nordostbayerns unterhalten, dann sehen 
wir eine völlig andere Entwicklung; sie ist eben extrem heterogen. Aber wir ver-
zeichnen in weiten Bereichen sehr, sehr starke Steigerungen. Das hat genau die 
Effekte, wie sie geschildert wurden.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): In Ostbayern sind sie vielleicht nicht so stark 
gestiegen; aber sie steigen fast überall. Das ist meine Einschätzung als persönlich 
Betroffener. – Bitte, Herr Rüchardt.

SV Dr. Benedikt Rüchardt: Nur eine kurze Anmerkung: Ich habe keine Zahlenrei-
hen dabei. Tut mir leid; darauf war ich nicht vorbereitet.

Wenn man nach vorn schaut, wird es ja noch viel schwieriger. Zurzeit erleben wir, 
dass Unternehmen Menschen häufig ins Homeoffice schicken. Das heißt, dass in 
München Büroflächen neue Verwendungen suchen. Wie weit das wirtschaftlich 
ausgefüllt wird, kann ich nicht sagen. Ich habe mich mit diesem Thema nicht spezi-
ell auseinandergesetzt. Aus der Praxis bekomme ich aber mit, dass Menschen ver-
stärkt auch deutlich weiter weg von München neue Häuser suchen, also ins Land 
hinausgehen, was sich auf die Preise dort entsprechend auswirkt. Man wird also 
nachfragebedingte Wertsteigerungen nicht mehr nur für die Stadt und das nähere 
Umland erwarten dürfen, wo man das schon gewöhnt ist, sondern auch deutlich 
weiter draußen im Land. Eine am Bodenrichtwert orientierte Grundsteuer würde 
sich dann auch in der Fläche entsprechend stark auswirken.

Diese Darstellung basiert, wie gesagt, auf der Entwicklung, die wir zurzeit be-
obachten, ohne sie in Zahlen fixieren zu können.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann Kollege Hofmann.

Abg. Michael Hofmann (CSU): Noch eine kurze Frage an den Städtetag und den 
Gemeindetag, weil wir gerade bei der Zonierung waren: Ich habe verstanden, dass 
Sie mit der derzeitigen Definition, unter welchen Umständen eine Zonierung mög-
lich ist, Ihre Schwierigkeiten haben. Es ist also tatsächlich die Frage, Herr Vorsit-
zender, inwieweit man noch einmal intensiv darüber diskutieren sollte, ob einige 
unbestimmte Rechtsbegriffe ersetzt werden.

Auf der anderen Seite bin ich schon auch bei der Stellungnahme des vbw. Wenn 
wir bestimmte Maßnahmen pioniermäßig vornehmen, dann muss man erst einmal 
sehen, wie es sich entwickelt. Unbestimmte Rechtsbegriffe gibt es haufenweise, 
etwa im Zusammenhang mit "bebauten Ortsteilen" usw. Als das im BauGB festge-
schrieben worden ist, hat man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, 
was das alles sein könnte. Das ist durch die Rechtsprechung letzten Endes intensi-
ver gemacht worden.

Eine Frage habe ich trotzdem: Weshalb glauben Sie, dass Sie im Zusammenhang 
mit der Zonierungsdiskussion – ich glaube, Sie haben es vorhin gesagt, Herr 
Mayer – in Ihrem Gemeinderat eine schärfere Diskussion bekommen werden, als 
wenn der Gemeinderat beispielsweise darüber diskutieren soll, ob man die Grund-
steuer C einführt? Ich habe vorhin den Eindruck gehabt, dass Sie sagen: Um Got-
tes willen! Da kommen dann alle Möglichen, die das wollen.

Sie haben das Beispiel Ihres Gemeindetagspräsidenten Dr. Brandl gebracht. Da 
gibt es elf Gruppierungen; irgendeiner wird schon kommen und den Antrag stellen. 
Wieso glauben Sie denn, dass es, wenn jemand den Antrag auf Grundsteuer C 
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stellt, nicht eine ähnliche Diskussion gibt? Ich kann mir bildhaft vorstellen, dass in 
einem Gemeinderat auch Leute sitzen, die nicht alle Eigentümer im beplanten In-
nenbereich sind, sondern auch im unbeplanten Innenbereich, die also zu ihrem 
Baugrundstück gekommen sind wie die Jungfrau zum Kind, aber sehr glücklich 
darüber sind. Am Ende des Tages müssten sie eine Diskussion darüber führen, 
warum sie jetzt das Grundstück auf einmal stärker versteuern müssen als andere.

Ich glaube, dass Sie in diesem Zusammenhang einem Trugschluss erliegen, wenn 
Sie meinen, dass die Zonierung eine schärfere Debatte auslösen werde als die 
Frage der Grundsteuer C. Haben Sie Erkenntnisse, von Ihren Gemeindetagsmit-
gliedern beispielsweise, inwieweit die Diskussion gefürchtet wird?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer.

SV Hans-Peter Mayer: Ein elementarer Unterschied zwischen der Grundsteuer C 
und der Zonierung ist, dass bei der Grundsteuer C die Formulierung, die auf dem 
Tisch liegt – in den anderen Ländern –, so eindeutig ist, dass die Regelung auch 
vollziehbar ist, während es hier, bei der Zonierung in dieser Form, ein hohes juristi-
sches Risiko und vor allem für uns im Vollzug ein hohes prozessuales Risiko gibt.

Ich habe nicht die naive Vorstellung, dass von 14 Gemeinderatsmitgliedern alle so-
fort Beifall klatschen, wenn wir über die Grundsteuer C reden.

Wir sitzen auch nicht dem Trugschluss auf – ich habe es heute schon formuliert –, 
dass die Grundsteuer C das Maß aller Dinge sei. Wir brauchen einen Methoden-
mix. Für einige baurechtliche Regelungen brauchen wir den Bund, das heißt, Sie 
als Landtag können insoweit leider keinen Beitrag leisten. Wir brauchen Änderun-
gen wie eine Baupflicht. Wir müssen auch insgesamt eine gesellschaftspolitische 
Diskussion über die Sozialbindung des Eigentums führen.

Jetzt gleich im Vorgriff auf die Grundsteuer C: Gehen wir von der Realität in einer 
kleinen kreisangehörigen Gemeinde mit 3.000 Einwohnern, klassisch strukturiert, 
aus. Ich hatte kürzlich mit einem Bürgermeister Kontakt, der berichtet hat, dass es 
bei ihm innerörtlich 100 unbebaute, aber bebaubare Grundstücke gebe. Das ist für 
Bayern eine ganz normale Zahl; sie kann eher noch höher sein.

Er steht unter dem Druck, für die einheimische Bevölkerung Bauland auszuweisen. 
Was hat er gemacht? Das, was alle Gemeinden in gleicher Weise machen: Mit die-
sen 100 Eigentümern wurde Kontakt aufgenommen. 50 haben auf die Kontaktauf-
nahme reagiert, 10 waren gesprächsbereit. Es ist ein enormer Prozentsatz – wenn 
sie nichts gewinnen können –, dass Sie 50 % Rückmeldung kriegen; das ist her-
vorragend. Von diesen zehn haben ganze zwei eine Grundstücksverwertung mittel-
fristig ins Auge gefasst.

Das ist die Realität. Wir können das Potenzial, das innerörtlich besteht, in keinster 
Weise erschließen, und das Thema des Nach-außen-Wachsens will man genau 
vermeiden. Deswegen brauchen wir in dem Methodenmix auch eine Steuerkompo-
nente.

Wir haben nicht die Illusion, dass sie flächendeckend kommen wird – so, wie auch 
die Zonierung nicht flächendeckend kommen wird; denn von der Zonierung sind 
1.500 Gemeinden schon deshalb ausgeschlossen, weil sie die Größenklasse gar 
nicht erreichen. Aber Sie brauchen als Bürgermeisterin bzw. als Bürgermeister 
überhaupt einmal Verhandlungspotenzial. Sie brauchen auch Instrumente, die Sie 
herzeigen können. Dieses Verhandlungspotenzial liegt nicht vor.
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Wenn ich es gesamtstrategisch durchdenke, glaube ich, dass es trotzdem unter 
dem Strich leichter wäre, das Thema Grundsteuer C in einem Gemeinderat zu be-
handeln als die Zonierung.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer, ich komme auch vom Land, aus 
einer kleinen Gemeinde mit vielen Ortsteilen und vielen unbebauten Grundstücken 
im Innenbereich. Letzteres ist sehr ärgerlich; das gebe ich zu. Aber es ist in der 
Regel Familieneigentum. Das sind ja nicht Spekulanten. Die Familien besitzen die 
Flächen seit ewigen Zeiten, nutzen sie aber vielleicht nicht mehr so intensiv wie 
früher, weil die Landwirtschaft verpachtet ist. Wenn Sie diese Eigentümer mit einer 
erhöhten Grundsteuer C für diese Flächen belasten, dann werden die allermeisten 
das zähneknirschend bezahlen und dann sagen: Aber kommen braucht mir der 
Bürgermeister nicht mehr, dass er von mir irgendetwas kaufen will; denn er hat 
mich bestraft. – Das ist doch auf dem Land eine typische Reaktion.

Im städtischen Bereich mag das anders sein. Das gilt aber auch nicht für den groß-
städtischen Bereich, weil dort die Grundstücke wieder zu wertvoll sind, als dass die 
Grundsteuer C eine große Wirkung hätte.

Glauben Sie also ernsthaft, dass auf dem Land die Grundsteuer C dazu führt, dass 
viel verkauft wird, oder wird man nicht eher viele Verärgerte bekommen, die sagen: 
"Dem verkaufe ich jetzt nichts mehr!"? Meine persönliche Erfahrung ist: Wenn man 
einen Grundstückseigentümer bei uns auf dem Land verärgert, dann kriegt man so 
schnell nichts mehr, außer er braucht das Geld, und das ist bei den wenigsten der 
Fall.

SV Hans-Peter Mayer: Vielleicht nur eine kurze Erwiderung: Wir kriegen jetzt 
schon nichts. Unsere Realität ist ja, dass wir heute schon keinen Grund bekom-
men. Also, es kann nicht schlechter werden, Herr Zellmeier. Insoweit sind wir auf 
einem Niveau, von dem aus wir einfach auch in die Zukunft denken müssen. Ich 
glaube, wir haben ganz gute Gründe. Wir haben sie dargelegt; sie sind nachlesbar. 
Vielleicht denkt man noch einmal darüber nach.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Gut. – Ich habe momentan keine weiteren 
Wortmeldungen zu den beiden ersten Fragenkomplexen. Dann könnten wir sie ab-
schließen.

Wir kommen zum dritten Fragenkomplex: Vollzug der Grundsteuer. Ich bin ge-
spannt, ob dazu überhaupt eine Frage kommt. Darf ich fragen: Gibt es zu dem 
Komplex 3, Vollzug der Grundsteuer, Fragen? – Das ist offensichtlich nicht der Fall. 
Das hatte ich fast vermutet.

Es ist 14:15 Uhr, und ein Experte hat uns schon verlassen. Herr Grieshaber muss 
um 15 Uhr weg, Frau Prof. Hey um 16 Uhr. Wir sollten also versuchen, die Anhö-
rung in einer Stunde abzuschließen. Das wäre ganz gut, damit die Präsenz nicht 
zu sehr leidet.

Jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Bereich, nämlich Fragenkomplex 4: 
Grundsteuer C. Das ist ein sehr eigenständiger Bereich, der bereits immer wieder 
andiskutiert wurde. Gibt es zum Thema Grundsteuer C Wortmeldungen? – Kollege 
Güller.

Abg. Harald Güller (SPD): Herr Buckenhofer ist nicht mehr da; daher geht die 
Frage an den Vertreter von Herrn Buckenhofer, an Herrn Mayer und Herrn Riedel. 
– Heute Vormittag haben wir dazu schon viel gehört, unter anderem von Herrn 
Prof. Schmidt, Herrn Behrends und Herrn Brossardt. Sie haben durchaus mit Recht 
darauf hingewiesen, dass es so etwas Ähnliches wie die Grundsteuer C schon ein-
mal gab. Diese wurde allerdings nach kurzer Zeit, in den 1960er-Jahren des letz-
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ten Jahrhunderts, eingestellt. Hier ist in einigen Wortmeldungen suggeriert worden, 
das Gleiche würde jetzt passieren, weshalb man den Versuch, diese Steuer wieder 
einzuführen, gar nicht erst unternehmen müsse. Deswegen meine Frage: Gibt es 
aus Ihrer Sicht eine Vergleichbarkeit des Jahres 2025 – dann soll das neue Modell 
eingeführt werden – mit dem Jahr 1961 oder 1960? Was sind denn aus Ihrer Sicht 
unterschiedliche Kriterien? Oder: Gibt es unterschiedliche Kriterien? Ist das Argu-
ment, wir sollten es bleiben lassen, weil die Grundsteuer C in den 1960er-Jahren 
nach zwei Jahren wieder abgeschafft wurde, tatsächlich richtig, und sollten wir es 
berücksichtigen?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Die Frage ist konkret an wen gerichtet?

Abg. Harald Güller (SPD): An die drei Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 
und Herrn Riedel als Sachverständigen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Kronauer als Erster.

SV Johann Kronauer: Herr Güller, zum einen erwarten wir uns natürlich nicht, 
dass, wenn die Grundsteuer C Eingang in das Gesetz fände, von heute auf mor-
gen, das heißt sofort, eine Mobilisierung aller unbebauten Grundstücke erfolgen 
würde; das ist klar.

Herr Hofmann oder Herr Zellmeier, Sie haben gesagt, dass es mit der Grundsteu-
er C angesichts der Wertentwicklung bei manchem Grundstückseigentümer 
schwierig werden würde. Wir wissen aber nicht, wie sich die Grundsteuer C mittel- 
und langfristig auswirken würde, da sie in den 1960er-Jahren meines Wissens nur 
drei oder vier Jahre erhoben wurde.

Hier geht es insbesondere um die Frage der Grundstücksübergänge, das heißt, in-
wieweit man für den neuen Eigentümer entsprechende Anreize schaffen kann. Wir 
glauben schon, dass, wenn die Grundsteuer C dauerhaft wirkt, ein Umdenkprozess 
stattfindet. In den 1960er-Jahren – das weiß ich aber leider nicht genau – sind die 
Themen Wohnraum, Flächensparen und Wertentwicklung sicherlich anders disku-
tiert worden als heute. Deswegen halten wir die Grundsteuer C trotz der Erfahrun-
gen in den 1960er-Jahren für notwendig.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer.

SV Hans-Peter Mayer: Wir haben uns damit befasst und sind der Meinung, dass 
heute andere Rahmenbedingungen herrschen als damals. Wir sehen deshalb 
durchaus eine Notwendigkeit; sonst hätten wir es nicht seit vielen Jahren probiert.

Wir haben über lange Zeit nicht allein gestanden, sondern dieser Ansatz ist von 
der Staatsregierung ursprünglich so mitgetragen worden. Es wird auch bundesweit 
so diskutiert. Es ist nicht ein Thema, das nur der Bayerische Gemeindetag und der 
Bayerische Städtetag diskutieren, sondern wir diskutieren darüber auf Bundesebe-
ne seit langer Zeit.

Insoweit sagen wir: Ja, wir sehen das Risiko, das damals im Raum stand. Wir 
haben auch das wissenschaftliche Gutachten zu der damaligen Situation gelesen. 
Aber wir haben einen anderen Ansatz und sehen sehr wohl die Notwendigkeit und 
das Potenzial der Grundsteuer C.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Riedel.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um das be-
urteilen zu können, empfehle ich schon noch einmal einen Blick in die Vergangen-
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heit. Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen zu schnell geht geurteilt wird im Hin-
blick auf das damalige Scheitern. – Wenn Sie googeln, dann finden Sie auf 
Wikipedia die Geschichte der damaligen Grundsteuer C. Wie war sie entstanden? 
Nach dem Krieg wurde der von den Nazis verhängte Preis- und Lohnstopp prak-
tisch für alle Märkte aufgehoben, außer für den Grundstücksmarkt. Nach dem 
Krieg war die Situation so, wie sie immer ist, wenn man einen Preisstopp verfügt: 
Es kam zu einem Stau und einer extremen Schwarzmarktentwicklung.

Im Rahmen der Erarbeitung des Bundesbaugesetzes von 1960 entschied man 
sich, die Preisbindung der unbebauten Grundstücke aufzuheben. Die Hoffnung 
war, dass Marktpreise und Schwarzmarktpreise sich anpassen, der Markt insge-
samt sich stabilisiert und die Grundstücke, die aufgrund der Preisblockade nicht 
auf den Markt bzw. in die Entwicklung gekommen waren, durch die Preisöffnung 
auf den Markt kommen.

Gleichzeitig hatte man Angst, dass die Preise überschießen. Deshalb hat man Gut-
achterausschüsse und ein Vorkaufsrecht der Gemeinden eingeführt. So wollte man 
die neue Marktsituation quasi in den Griff bekommen.

Die Grundsteuer C – oder: Baulandsteuer – war im Endeffekt nur zwei Jahre in 
Kraft, nämlich in den Jahren 1961 und 1962. Dann ist sie auf Antrag – jetzt wird es 
politisch – der FDP abgeschafft worden. Das war verbunden mit massiver Einfluss-
nahme, insbesondere auch des Bundes der Steuerzahler, der – so wie heute – 
schon damals massiv dagegen war.

Insofern kann man eigentlich nicht davon reden, dass die Grundsteuer C damals 
jemals eine Chance gehabt hätte, in einer empirisch belastbaren Zeitspanne beur-
teilt zu werden. Ein, zwei Jahre sind fast nichts bei der Einführung einer solchen 
Steuer. Bis die Leute mitkriegen, dass es sie gibt, ist sie mehr oder weniger schon 
abgeschafft worden.

Aus dem Umstand, dass diese Steuer damals aus politischen Gründen relativ 
schnell wieder abgeschafft worden ist – weil sie damals bei den entsprechenden 
Verbänden so unbeliebt war, wie sie heute unbeliebt ist; deshalb ist sie, so vermute 
ich, auch nicht in den Gesetzentwurf hineingekommen –, zu schließen, dass sie 
auch heute nicht funktionieren könne, halte ich also für grundlegend falsch. Ich 
hätte die Bitte, dass sich der Landtag bzw. der Ausschuss mit der damaligen Situa-
tion wirklich noch einmal auseinandersetzt. Dann wird man relativ schnell feststel-
len, dass eine Vergleichbarkeit überhaupt nicht gegeben ist und dass auch der 
Schluss, die Grundsteuer C sei damals wirkungslos gewesen, aufgrund der kurzen 
Zeitspanne nicht gezogen werden kann. Das zur Geschichte.

Meine persönliche Einschätzung zur Vergleichbarkeit: Es ist fast unmöglich, unsere 
aktuelle Situation in irgendeinem Bereich mit der Situation Anfang der 1960er-
Jahre zu vergleichen; dies gilt sicherlich auch für den Grundstücksbereich. Kolle-
ginnen und Kollegen, das war die Zeit des Wirtschaftswunders. Damals hat man 
eine Grundsteuer C vielleicht nicht unbedingt gebraucht, weil die Grundstücke im 
Rahmen des Wirtschaftswunders Stück für Stück von selbst in die Nutzung gekom-
men sind. Das kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen. Hier sind ja 
doch einige in meinem Alter dabei; ich bin Jahrgang 1961. In dem Stadtteil, in dem 
ich in den 1960er-Jahren aufgewachsen bin, hat es damals noch jede Menge 
Brachland gegeben. Das ist bis Mitte der 1970er-Jahre weitgehend abgebaut wor-
den. Die Flächen sind zugebaut worden, das heißt, diese freiliegenden Grundstü-
cke gibt es heute nicht mehr.

Es gibt freiliegende Grundstücke – die wir immer noch brauchen würden –, aber 
nicht mehr in dem Umfang wie in den 1960er-Jahren. Wir haben auch eine ganz 
andere Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung. Die Wachstumsraten liegen heute 
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bei 1 bis 2 %, nicht bei 8 bis 10 % wie damals. Die Gründe, warum Grundstücke 
heute nicht auf den Markt kommen, sind ganz andere als damals.

Ein Punkt noch zu der Behauptung – sie wird immer wieder angeführt; ich habe es 
auch irgendwo in den Stellungnahmen gelesen –, die Einführung einer Grundsteu-
er C sei nicht notwendig, weil der wahre Hinderungsgrund, dass Grundstücke nicht 
auf den Markt kommen, die fehlende Bauleitplanung sei. Kolleginnen und Kolle-
gen, das halte ich für ein Gerücht. Sie glauben doch nicht wirklich, dass die Kom-
munen, die diese Grundstücke brauchen, einen Vorwand – die fehlende Bauleitpla-
nung – liefern. Wir haben das nachgezogen; diese Bauleitpläne existieren. Das ist 
gar nicht die Frage. Dass es an Bauleitfragen scheitern könnte, das muss man mir 
erst einmal erklären und nachweisen. Ich glaube, auch insoweit haben wir in den 
letzten Jahren unsere Hausaufgaben gemacht, und zwar bayernweit, dort, wo es 
nötig ist, wo wir diese Grundstücke brauchen. Dass die Grundstücke nicht auf den 
Markt kommen, hat viele andere Gründe: private Gründe, Spekulationsgründe und 
so weiter und so fort.

Ich will zu meinem Beginn zurückkommen; vielleicht ist das ein bisschen unterge-
gangen. Das Problem dieses Gesetzentwurfs umfasst ja zwei Punkte: nicht nur, 
dass er die Grundsteuer C für uns als Option nicht bietet, sondern er enthält auch 
noch einen degressiven Ansatz für unbebaute große Grundstücke. Das heißt, wir 
haben eigentlich einen Anreiz zum Grundstückshorten oder Nicht-auf-den-Markt-
Bringen. Dieser Gesetzentwurf gibt uns kein Instrument an die Hand, zumindest 
einen gewissen Anreiz finanzieller Natur zu setzen, eben über die Grundsteuer. 
Das sind zwei Regelungen, die dem Ansinnen entgegenstehen, dass wir hier tätig 
werden können. Deswegen wäre meine Bitte, dass man vonseiten des Ausschus-
ses oder des ganzen Landtags noch einmal darüber nachdenkt.

Jetzt argumentiere ich einmal umgekehrt zu der Diskussion über die Zonierung: Es 
geht ja nur um die Option, die Grundsteuer C einzuführen. Wenn Sie in Ihrer Kom-
mune dieses Instrument nicht für sinnvoll halten, müssen Sie es nicht einführen. 
Wir Städte könnten es gut gebrauchen und würden es auch einsetzen.

Herr Kollege Hofmann, ich bin mir ziemlich sicher: Im Nürnberger Stadtrat gäbe es 
eine relativ kurze Diskussion und eine breite Mehrheit für die Einführung einer 
Grundsteuer C. It’s not a big deal; dessen bin ich mir ziemlich sicher. Das wird 
nicht sehr kontrovers sein.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie einfach, uns diese Möglichkeit zu geben.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich 
persönlich habe in der CSU-Fraktion für die Grundsteuer C gestimmt, aber verbun-
den mit einem gewissen Zweifel, ob dieses Instrument dann tatsächlich wirksam 
wäre. Aber wenn es freiwillig ist, dann kann man es ja einmal versuchen. Darüber 
gehen die Meinungen aber auch in der Regierungskoalition auseinander.

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Kollege Pargent, dann Kollege Hofmann.

Abg. Tim Pargent (GRÜNE): Die Notwendigkeit ist gut herausgestellt worden. 
Deshalb stelle ich interessehalber noch eine Frage an die Juristinnen und Juristen: 
Wir sind ja in dem Spannungsfeld – das ist deutlich herausgekommen – zwischen 
Höhe und Wirksamkeit des Instruments Grundsteuer C. Können Sie aus der bishe-
rigen Rechtsprechung rund um die Grundsteuer oder um andere Sachverhalte eine 
Art Höchstgrenze oder so etwas ablesen? Es ist ja eine Frage, die sich zumindest 
in den anderen 15 Bundesländern stellt: Wie hoch darf eine Grundsteuer C, zum 
Beispiel im Vergleich zur normalen Grundsteuer B, angesetzt werden? – Das ist 

74
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

111. HA, 01.10.2021

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000275.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000515.html


eine Frage, die mich einfach interessiert, unabhängig davon, dass ich mir schon 
eine Meinung dazu gebildet habe, ob ich die Grundsteuer C gut finde oder nicht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Das ist auch aus meiner Sicht eine interes-
sante Frage; sie richtet sich vermutlich an unsere Juristen. Was ist verfassungs-
rechtlich zulässig? Frau Hey und Herr Drüen sind noch da. Frau Hey, wollen Sie 
beginnen?

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Das mache ich gern. – Wenn Sie nach der Verfas-
sungsrechtsprechung zu Lenkungsnormen fragen, kann man nur sagen, dass sie 
relativ überschaubar ist. Ihre konkrete Frage wird da nicht adressiert. Was man 
aber einstellen müsste, wäre sicherlich die Bedeutsamkeit des Lenkungszwecks; 
das ist das eine.

Dann in der Tat zu der Frage: Was könnten die Grenzen sein? Wir haben schon 
darüber gesprochen, dass die Grundsteuer, auch wenn sie als Lenkungsinstrument 
eingesetzt wird, sicherlich nicht dazu führen darf, dass Grundstücke veräußert wer-
den müssen. Dort würde ich die Grenze ziehen. Wir sprechen manchmal, wenn es 
um die Höhe von Steuern geht, von einem "Erdrosselungseffekt". Ich glaube, es 
kommt immer gern von Herrn Drüen der Hinweis, dass es sehr schwierig ist, die-
sen überhaupt jemals zu identifizieren, das heißt, die Bezugnahme darauf wäre 
vielleicht erst sehr spät begründet.

Aber noch einmal: Sie müssten die Sonderbelastung wiederum gleichheitsrechtlich 
rechtfertigen. Dazu müssten Sie den verfolgten Zweck bzw. dessen Bedeutung in 
Relation setzen zu der Mehrbelastung. Ich frage mich so ein bisschen – Sie haben 
es auch selbst schon angemerkt –, wie hoch die Grundsteuer C sein müsste, um 
wirklich signifikante Effekte zu haben.

Umgekehrt gesprochen ist das Bundesverfassungsgericht gegenüber wirkungslos 
zu niedrigen Lenkungsmaßnahmen äußerst großzügig. Man könnte vielleicht so 
herangehen, dass man erst einmal eine Grundsteuer C einführt, die noch nicht das 
Äußerste ausreizt, diese also erprobt und prüft, ob sie Wirkungen zeitigt.

Aus rechtswissenschaftlicher Sicht sind zwar auch unwirksame Lenkungsnormen 
gleichheitsrechtlich hochproblematisch; aber das Bundesverfassungsgericht hat 
bisher immer dem lenkenden Steuergesetzgeber ganz besonders viel Gestaltungs-
spielraum eingeräumt. Nur dann, wenn es offensichtlich unwirksame Maßnahmen 
sind, dann ist auch die gleichheitsrechtliche Rechtfertigung problematisch. Aber Ihr 
Fall ist ja umgekehrt.

Wenn man ganz scharf herangeht, dann würde ich, wie gesagt, die Grenze ziehen, 
wenn Grundstückseigentümer aufgrund der Grundsteuer C zum Verkauf gezwun-
gen werden. Darin sähe ich ein Problem.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Prof. Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Zunächst ein Nachtrag zur Historie: Die alte 
Grundsteuer C, die für zwei Jahre in Kraft war, stieß auf breite Ablehnung, sodass 
eine Welle von Rechtsbehelfen losgetreten wurde. Der Bundesfinanzhof hat sie im 
Jahr 1968 als verfassungsgemäß angesehen. Das ist das einzige Präjudiz, das 
man hat, wobei sich natürlich über die Jahre die Maßstäbe der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichts geändert haben.

Was Frau Hey gesagt hat, teile ich im Großen und Ganzen. Was das Lenkungsan-
liegen angeht, ist das Verfassungsgericht sehr großzügig. So hat es zum Beispiel 
in der Ökosteuer-Entscheidung von einer bloßen Annäherung an das Ziel gespro-
chen, das heißt, der Gesetzgeber muss nicht die effektive Verwirklichung des 
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Lenkungsanliegens garantieren; das kann er auch gar nicht, weil er nicht in den 
Markt eingreifen kann. Auch unwirksame Sachen wären aus diesem Grunde noch 
nicht verfassungswidrig.

Ob man es dann macht? Herr Riedel, ich gebe Ihnen recht: Angesichts von nur 
zwei Jahren Empirie kann man noch nicht die Feststellung treffen, es habe damals 
nicht gewirkt; dafür ist die Datengrundlage zu dünn. Wenn man in die Ausarbeitung 
des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages – darauf haben Sie ja verwie-
sen – guckt, dann stellt man fest: Es wird nur referiert, ohne dass wirklich empiri-
sche Erhebungen gemacht worden wären.

Zu Ihrer Frage, Herr Abgeordneter Pargent: Wie hoch kann man gehen, wie tief 
muss man ansetzen? Das hat Frau Hey schon angesprochen. Erst einmal wird der 
Gesetzgeber hier einen gewissen Einschätzungsspielraum haben. Was die Ober-
grenze der Besteuerung angeht, hat das Verfassungsgericht 2006 die Verhältnis-
mäßigkeit als Kriterium genannt. Man wird hier sicherlich auf die Wertrelationen 
schauen müssen. Hessen hat im Grundsteuer-Entwurf des Landes eine Relation 
zwischen der normalen Grundsteuer B und der Grundsteuer C festgelegt, sodass 
es nicht im freien Belieben der Gemeinde steht, die Relation zu verändern. Das 
wäre eine Möglichkeit, das einzugrenzen.

Ansonsten gilt, wenn man ganz ehrlich ist: Auf der Grundlage der Verfassungs-
rechtsprechung gibt es Möglichkeiten, hier auch zu experimentieren und im Hin-
blick auf Lenkungsanliegen etwas auszuprobieren.

Ich selber bin aber sehr skeptisch; denn die Lenkungswirkung tatsächlich zu mes-
sen, ist schwierig. Zum anderen geht es um das Problem, dass Frau Hey schon 
angesprochen hat: Die Steuer wäre wohl übermäßig hoch, wenn sie zum Verkauf 
zwingen würde. Einerseits darf die Steuer nicht unwesentlich sein; dann bringt sie 
gar nichts. Wenn sie aber zu hoch ist, dann läuft man auch in ein Risiko hinein. Sie 
sehen, wie ambivalent das Thema ist.

Wenn man hier Präjudizien wiedergeben möchte – Frau Hey hat auch dazu schon 
ausgeführt –, dann muss man sagen: Es ist nicht ausjudiziert.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Gibt es weitere Nachfragen dazu? – Kollege 
Hofmann.

Abg. Michael Hofmann (CSU): Ich finde die Frage von Herrn Pargent ganz inte-
ressant, weil sie eine Variation dessen ist, was ich im Zusammenhang mit dem 
Leistungsprinzip gleich als Erstes gefragt hatte. Ich habe den vehementen Wider-
spruch von Städtetag und Gemeindetag bekommen, dass selbstverständlich nie-
mals solche Hebesätze zum Ansatz kämen, die auch nur eine Diskussion über 
eine Verfassungswidrigkeit auslösen würden. Von daher, Herr Kollege Pargent, 
können wir uns ganz bewusst darauf zurückziehen; das Versprechen haben wir ja 
heute gekriegt. Diesen Seitenhieb musste ich unbedingt noch einmal geben.

Wir haben in unserem Katalog zahlreiche Fragen gestellt. Ich verstehe natürlich, 
dass nicht auf jede einzelne in den schriftlichen Stellungnahmen eingegangen wer-
den konnte. Ich würde jetzt nur zwei herausgreifen, weil Kolleginnen und Kollegen 
vielleicht auch noch Fragen haben. Ich hoffe, dass die Fragen, die nicht beantwor-
tet worden sind, noch endgültig beantwortet werden können.

Die erste Frage geht an den Gemeindetag und den Städtetag: Die Grundsteuer C 
ist ja schon sehr lange in der Diskussion. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass 
Sie eine Mitgliederbefragung gemacht haben, das heißt, dass nicht nur Ihre Gremi-
en – Vorstand, Bezirksvorstand, Kreisvorstand usw. – sich dazu positioniert haben, 
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sondern dass Sie auch Ihre Mitgliedsgemeinden und Mitgliedsstädte befragt 
haben. Können Sie mir sagen, wie viele Ihrer Gemeinden und Städte Rückmeldun-
gen gegeben haben, dass sie die Grundsteuer C als Option unbedingt haben 
möchten?

Können Sie mir auch sagen, ob diese Willensbildung allein über den Bürgermeister 
gelaufen ist, ob dazu auch Abstimmungen im Gemeinderat erfolgt sind oder ob es 
in dem Zusammenhang Resolutionen gegeben hat? Ich weiß, dass verschiedene 
Gruppierungen sich in der Vergangenheit darum bemüht haben, entsprechende 
Resolutionen zu starten. Können Sie uns dazu etwas sagen?

Dann stelle ich mir eine weitere Frage: Wenn wir jetzt konkret in die Grundsteuer C 
gehen – wie hoch sollte sie Ihrer Meinung nach sein? Wie hoch sollte, wenn wir 
von einem Hebesatz von 200 ausgehen, Ihrer Meinung nach die Grundsteuer C in 
Relation zur Grundsteuer B sein? Sollte sie bei 250 liegen? Bei 300? Ausgehend 
von einem Betrag von 300 € Grundsteuer B für ein bebautes Grundstück: Wie viel 
sollte der Eigentümer eines nicht bebauten Grundstücks gleicher Qualität und Güte 
für die Grundsteuer C berappen? Haben Sie sich dazu irgendwelche Vorstellungen 
gemacht, oder sind aus der Basis heraus in diesem Zusammenhang Vorstellungen 
entwickelt worden?

Dann unter Bezugnahme auf Punkt 4.5 eine Frage an Herrn Riedel, der auf Seite 8 
das Beispiel eines unbebauten Grundstücks in Eibach anführt. Bisher lag der Be-
trag bei 2.000 €, jetzt bei 2.300 €. Wie viel Grundsteuer C würden Sie denn jetzt 
bei diesem Grundstück ansetzen, sodass sie sagen könnten: "Jawohl, damit 
kommt die Stadt Nürnberg zurecht"? Soll es bei 2.300 € bleiben, oder sagen Sie, 
3.000 € dürften es schon sein? Ich vermute, Sie haben dazu eine konkrete Vorstel-
lung.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Mayer als Erster, dann Herr Kronauer, 
also die ganze kommunale Familie.

SV Hans-Peter Mayer: Herr Hofmann, ich erkläre Ihnen jetzt einmal, wie Ver-
bandsarbeit funktioniert.

(Heiterkeit)

Ich gehe natürlich auch davon aus, dass Sie als CSU eine Mitgliederbefragung zu 
diesem Thema und zu jeder einzelnen Frage durchgeführt haben.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und der SPD)

Verbandsarbeit funktioniert in der Form, dass nach der Gemeindeordnung die Ge-
meinden durch die Erste Bürgermeisterin bzw. den Ersten Bürgermeister vertreten 
werden. Der Bayerische Gemeindetag hat in jedem Landkreis einen Kreisverband, 
der regelmäßig tagt und auch Beschlüsse fasst. Die Vorsitzenden des Kreisverban-
des bilden den Bezirksverband des Bayerischen Gemeindetags, der ebenfalls – –

(Michael Hofmann (CSU): Wir können das abkürzen! Das brauche ich mir jetzt 
nicht zu geben! Ich habe eine konkrete Frage gestellt!)

– Ich erkläre Ihnen einfach, wie es im Verband funktioniert: dass wir keine Mitglie-
derbefragungen haben und auch nicht 2031 Gremien heranziehen, sondern dass 
der Verband in seinen Gremien – sei es das Präsidium, sei es der Landesaus-
schuss, sei es die Landesversammlung – Beschlüsse fasst, die dann vollzogen 
werden. So findet die Beteiligung statt. Diese Beschlüsse sind einstimmig gefasst 
worden, und damit haben wir auch die Diskussion. Daneben haben Sie unter Um-
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ständen Resolutionen aus den Kreisverbänden bekommen, die sich in ihren Ver-
sammlungen mit einer eigenen Resolution mit diesem Thema befasst haben.

Wir haben uns mit der Höhe von Hebesätzen, das heißt, wie hoch sie dann sein 
müssten, nicht befasst; denn das wären vor Ort zu treffende Entscheidungen.

200 ist kein realistischer Hebesatz. Ich habe es vorhin erwähnt: Der Durchschnitts-
hebesatz liegt bei 340. Aber es wird dann darauf ankommen, wie hoch er festge-
setzt wird. Ich gehe nicht davon aus, dass er sich in den 1000er-Bereichen bewe-
gen wird.

Auf eine Schwäche haben Sie hingewiesen. Ja, es ist richtig: Wenn es sich um ein 
unbebautes Grundstück handelt und pro Quadratmeter 4 Cent angesetzt werden, 
dann weiß man, dass die Rechenbasis für einen Hebesatz überschaubar ist. Aber 
das liegt im Grundsystem begründet. Trotzdem kann man die Grundsteuer C auch 
mit entsprechenden Hebesätzen versehen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Kronauer.

SV Johann Kronauer: Vorneweg: Wir haben keine Umfrage unter unseren Mitglie-
dern gemacht. Es ist so, dass wir Beschlüsse in unseren Verbandsgremien treffen. 
Dazu gehören neben dem Vorstand auch die Fachausschüsse, zum Beispiel der 
Finanzausschuss und der Bau- und Planungsausschuss. In den Ausschüssen sit-
zen in der Regel Bürgermeister und Oberbürgermeister.

Natürlich entsteht die Verbandsmeinung nicht nur in den genannten Gremien, son-
dern auch in unseren Bezirksversammlungen, wo alle unsere Mitglieder regie-
rungsbezirksscharf zusammenkommen und diskutieren. Auch dort gibt es eine 
überwältigende Mehrheit für die Grundsteuer C.

Ich kann insoweit auch für die Planungs- und Baureferenten sowie für die Kämmer-
innen und Kämmerer sprechen: Von ihnen wird die Grundsteuer C ebenfalls mit 
überwältigender Mehrheit befürwortet.

Am Ende steht unser Vorstandsbeschluss für die Grundsteuer C.

Natürlich kann man jetzt keinen konkreten Hebesatz nennen, Herr Hofmann. Die-
ser muss – darüber brauchen wir nicht zu reden – deutlich höher sein als der nor-
male Hebesatz für die Grundsteuer B. Aber auch hier gilt: Die Gemeinde muss sich 
einen Überblick verschaffen zu den Fragen, wie viele Parzellen es sind, wie hoch 
die Grundsteuermessbeträge sind und wie dann vorzugehen ist. Das ist überall 
ähnlich, sodass die meisten Kommunen noch keine Aussage dazu treffen können, 
wie sich die Reform auf den Hebesatz auswirkt. Zunächst einmal brauchen wir 
Grundlagen. Die Grundstücke müssen erhoben werden.

Wir haben natürlich von den Gemeinden schon eine grobe Schätzung; aber ge-
nauere Angaben können erst aus dem Gesetz ermittelt werden, und dann kann 
man sich ein Bild vom Hebesatz machen. Natürlich muss er deutlich höher sein; er 
darf aber auch nicht erdrosselnd wirken. Auch ich glaube, dass die Kommunen 
verantwortungsvoll mit dem Hebesatz umgehen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann Herr Riedel.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender, Herr Hofmann, ganz konkret: Auch wir haben 
das noch nicht berechnet. Aber ich will Ihnen durchaus eine Antwort geben; das ist 
meine persönliche Antwort. Es kommt – natürlich – darauf an. Wir müssen zu-
nächst einmal ein Gesamtbild aller unbebauten Grundstücke bekommen. Wir 
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haben zwar eine Datei, in der sie enthalten sind; aber wir haben sie noch nicht 
ausgewertet.

Wenn wir dem Nürnberger Stadtrat so etwas vorschlagen, dann wird das natürlich 
sehr grundsätzlich und sehr vertieft bearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das 
nicht mehr sein würde als 20 % über dem Normalhebesatz. Das würde in diesem 
Fall bedeuten, dass wir auf jeden Fall unter 3.000 Euro blieben.

Ich sage jetzt – auch vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen zu dem 
rechtlichen Aspekt –: Die Grundsteuer C, glaube ich, würde der Nürnberger Stadt-
rat niemals als Zwangsenteignungsinstrument benutzen und niemals sehen. Es 
geht um eine Signal- und eine Anreizwirkung, die wir setzen wollen. Wir wollen ein 
Stück weit ein Zeichen setzen: Wenn das Grundstück liegen bleibt, dann kostet es 
etwas mehr. Überlegt euch, ob ihr das wollt. Wir sind euch behilflich, wenn ihr die 
Grundstücke auf den Markt bringen oder etwas damit machen wollt. – Da meine 
ich, dass eine Grundsteuer C, die um bis zu 20 % höher wäre, politisch vertretbar 
wäre.

Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Nürnberger Stadtrat eine Diskussion 
bekämen, ob wir – das wäre auszurechnen – vor dem Hintergrund der Anzahl der 
unbebauten Grundstücke und einer moderaten Grundsteuer C die Wohnungsmie-
ter bei der Grundsteuer ein Stück weit entlasten könnten. Das ist ein Punkt, über 
den man nachdenken könnte. Vielleicht kann der normale Hebesatz ein bisschen 
gesenkt werden, wenn wir mit der Grundsteuer C höher gehen. Aber das müsste 
man sich dann im Einzelnen anschauen. Wie gesagt, ich würde bis zu 20 % als an-
gemessen ansehen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Kollege Hofmann hat eine Nachfrage.

Abg. Michael Hofmann (CSU): Dann schiebe ich die andere Frage gleich hinter-
her; dann bin ich für heute tatsächlich durch. Meine Frage geht an das ifo-Institut, 
Haus & Grund – wobei Haus & Grund das wahrscheinlich eher weniger weiß – und 
die vbw. Bei Herrn Riedel habe ich herausgehört, dass die Stadt Nürnberg zwar ein 
bestimmtes Kataster hat, mit dem sie herausfinden kann, wie viele unbebaute Flä-
chen es gibt, dass sie es aber noch nicht ausgewertet hat. Also gehe ich davon 
aus, dass auch der Gemeindetag und der Städtetag keine Zahlen darüber haben, 
wie viele unbebaute Grundstücke, die dann betroffen wären, wir in Bayern haben.

Hat jemand von den Experten eine Einschätzung dahingehend, wie viele Grund-
stücke in baureifem Zustand, die wir dann in irgendeiner Form belasten könnten, 
wir tatsächlich haben? Wenn es niemand weiß, muss auch niemand antworten und 
sagen, dass er es nicht weiß, sondern dann bleibt die Frage halt im Raum stehen.

Die zweite Frage hat vorhin der Vorsitzende schon angerissen; sie ging an die 
Frau Professorin und den Herrn Professor. Es geht um den Punkt, dass mit der 
Grundsteuer C auch Grundstücke belastet werden von Eigentümern, die ihr Grund-
stück vorhalten, um es an die nächste Generation weiterzugeben. Ein Beispiel: Zu 
einer Gemeinde mit 5.000 Einwohnern gehört ein Dorf, das 700 oder 800 Einwoh-
ner hat. Wenn in dem Dorf einmal ein Baugebiet ausgewiesen wird, dann war es 
das für die nächsten zehn oder 15 Jahre. Vor dem Hintergrund der angestrebten 
Lenkungsfunktion ist es natürlich schwierig, einem Eigentümer zu sagen: Du musst 
jetzt auf dein Grundstück ein Haus bauen, obwohl deine Tochter, die vielleicht fünf 
oder acht Jahre alt ist, erst in 20 Jahren weiß, ob sie dort ein Haus bauen will. – 
Dabei geht es wirklich nicht um ein Spekulationsgeschäft des Eigentümers, son-
dern das hat etwas mit nachhaltiger Entwicklung zu tun.

Ich erwarte jetzt von Ihnen keine Lösung in dem Sinne, dass Sie uns sagen könn-
ten, wie wir eine entsprechende Regelung formulieren sollten. Aber ist denn eine 
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Lösung denkbar, dass wir solche Grundstückseigentümer, die nachweisen können 
– in welcher Form auch immer –, dass sie die Bodenbevorratung für nachfolgende 
Generationen vornehmen, weil sie nicht damit rechnen können, dass zu dem Zeit-
punkt, wo das Kind bauen will, eine Baufläche vorhanden ist, im Hinblick auf die 
Grundsteuer C anders behandeln als andere Grundstückseigentümer?

Ich stelle diese Frage auch vor dem Hintergrund dessen, was Herr Riedel gesagt 
hat: Die Grundsteuer C soll ja offensichtlich auch deswegen eingeführt werden, um 
möglichst kurzfristig eine Signalwirkung hervorzurufen. Die Grundsteuer C soll, so 
habe ich Herrn Riedel verstanden, nicht bis zum Lebensende einen mordsmäßigen 
Druck ausüben, sondern man will kurzfristig Bauland generieren. Bei denjenigen 
aber, die zehn Jahre warten müssen, bis die Tochter oder der Sohn in einem Alter 
ist, um bauen zu können, schlägt die Grundsteuer C ja richtig zu; denn sie müssen 
zehn Jahre lang die – höhere – Grundsteuer C zahlen, obwohl jeder genau weiß, 
dass die Signalwirkung bei ihnen verpufft, weil sie überhaupt kein Interesse daran 
habe, das Grundstück auf den Markt zu werfen.

Gibt es dafür aus Ihrer Sicht eine Regelung, oder sagen Sie: "Herr Hofmann, das 
Ganze wird Ihnen das Verfassungsgericht kassieren"?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): An die beiden Rechtsprofessoren geht also 
die Frage, ob man so etwas differenzierend gestalten kann. Wir fangen diesmal mit 
Herrn Drüen an.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Vielen Dank für die Frage und die Erteilung des 
Wortes. – Gibt es so etwas? Wenn man an eine Regelung denkt, dann ist man im 
geltenden Recht bei der Erbschaftsteuer, das heißt, bei dem "Familienwohnheim", 
das privilegiert wird. Ihre Überlegung einer nachhaltigen Generationenbebauungs-
sicherung – das steckt ja dahinter – wäre eine Ausnahme für den Fall, dass dann 
tatsächlich bebaut wird. Sie wollen also zwischen "guten" und "schlechten" Steuer-
pflichtigen unterscheiden. Sie wollen den "bösen Spekulanten" belasten. Die 20 %, 
die Herr Riedel angesprochen hat, werden den Spekulanten aber wahrscheinlich 
überhaupt nicht schrecken. Wenn es mein Plan ist, mit einem Grundstück zu spe-
kulieren, dann dürfte diese Spreizung überhaupt nicht handlungsleitend sein und 
gar keine Lenkungswirkung entfalten.

Umgekehrt wollen sie den "guten" Steuerpflichtigen, der das Grundstück in der Fa-
milie belässt, begünstigen. Wie sollte eine solche Ausnahme aussehen? Wie sollte 
man sie "einfangen"?

Ich habe bewusst die Analogie zur Erbschaftsteuer und damit zum geltenden 
Recht gewählt. Es gibt solche Beispiele; aber die Rechtsprechung des II. Senats 
des Bundesfinanzhofs fasst sie sehr, sehr eng, um das einzugrenzen, weil man ei-
gentlich davon ausgeht, dass es keine Berechtigung dafür gibt. Konkrete Judikate, 
wo es entschieden ist, kann ich Ihnen aus der Lamäng nicht nennen. Vielleicht hat 
Johanna Hey noch eine Überlegung, was man da machen kann. Aber es zeigt sich 
eine Zögerlichkeit der Rechtsprechung, mit dieser Ausnahmeregelung, die man für 
rechtspolitisch und verfassungsrechtlich verfehlt hält, umzugehen. Sie müssen 
schon damit rechnen, dass die Gerichte das eher sehr eng auslegen werden. Und 
dann der Nachweis: Wie wollen Sie das nachweisen?

Vielleicht wäre es eine Überlegung wert – diese ist bei mir aber erst in diesem Saal 
auf Ihre Frage entstanden –, ob man nachträglich für die zehn Jahre einen Erlass 
aussprechen sollte, wenn die Fläche tatsächlich bebaut wird. Das wäre eine Art 
Prämie, sodass der Nachteil hinterher kompensiert würde. Darüber könnte man in 
der Tat nachdenken.
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Herr Riedel, dann noch zu Ihrer Überlegung, jetzt losgelöst von den Nachfolgefäl-
len: Die Anstoßwirkung, von der Sie sprachen, wäre vielleicht nachhaltiger, wenn 
man dem späteren Bauwilligen auch für die vergangenen Jahre etwas erstatten 
würde. Dann hätte er nämlich noch einen anderen Sprung. Man kann ja auch über 
einen längeren Zeitraum rückwirkend einen Erlass aussprechen. Hier sind also 
verschiedene Möglichkeiten denkbar. Diese Regel rechtssicher, subsumierbar zu 
fassen – das wird sehr schwer.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Frau Professor Hey.

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Klaus-Dieter Drüen hat auf die Schnelle eine wirklich 
interessante Idee entwickelt. Ich hätte gesagt, dass es schlechterdings unmöglich 
ist, eine Regelung zu formulieren, die in der Tat auf eine Entwicklung in zehn, 
15 Jahren abstellt.

Ich würde gern einen Schritt zurückgehen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie 
Sie konkret Ihre Grundsteuer C begründen: Geht es tatsächlich um die Verhinde-
rung von Spekulation? Oder geht es darum, dass Grundstücke genutzt werden, um 
Wohnraum zu schaffen? Wenn man Letzteres als Ziel ansieht, dann ist es noch 
schwieriger, eine solche Sonderregelung zu begründen.

Wenn aber ein zentraler Grund für eine Grundsteuer C in der Tat die Bekämpfung 
von spekulativer Nichtnutzung von Grundstücken wäre, dann wäre das, glaube ich, 
die Voraussetzung überhaupt, dass man mit einer solchen Regelung antreten 
könnte. Ich sehe es aber – genauso wie Klaus-Dieter Drüen – als fast unmöglich 
an, eine ja doch relativ vage Aussicht – sie wissen nicht, ob die Tochter wirklich in 
der Gemeinde verbleibt – zum Anlass zu nehmen, aktuell hier eine Sonderrege-
lung, eine Ausnahme zu gewähren. Das halte ich nicht für möglich.

Ob man hinterher – das ist in der Tat eine charmante Idee –, wenn sich dieser Plan 
verwirklicht, mit einem Erlass das wieder korrigieren sollte, wäre zu prüfen. Das 
würde ich aber ungern auf die Familie beziehen; denn – insofern war auch der Hin-
weis auf die Erbschaftsteuer sehr weiterführend – die Frage ist ja, wie man über-
haupt mit dem Familienprinzip eine solche Sonderregelung begründen kann. Das 
hat das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Erbschaftsteuer einmal 
getan. Ob aber die Entscheidung aus 1995 wiederholbar ist, weiß ich auch nicht.

Sie sehen schon: Viele, viele Vorbehalte! Aber eine allgemeine Regelung für den 
Bauwilligen, der später wirklich baut, könnte ich mir eventuell noch vorstellen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann hat sich Herr Dr. Neumeier gemeldet.

SV Dr. Florian Neumeier: Wir haben uns tatsächlich bemüht – lange, aber vergeb-
lich –, Informationen zu bekommen zur Anzahl an baureifen, aber unbebauten 
Grundstücken. Wir sind leider gescheitert. Weder hat das Bayerische Landesamt 
für Statistik entsprechende Informationen für den Freistaat, noch hat das Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung Informationen für den Bund. Wenn ich 
mich nicht täusche, gab es sogar einmal eine Kleine Anfrage im Bundestag an das 
Bundesinnenministerium, das aber auch "blank" war, was das angeht.

Die Diskussion um die Lenkungswirkung der Grundsteuer C ist schon deswegen 
hypothetisch, weil wir überhaupt nicht wissen, wie viele baureife, aber unbebaute 
Grundstücke es gibt, und wir uns im Prinzip auf anekdotische, nicht aber auf daten-
gestützte, empirische Evidenz stützen.

Ich bin generell sehr skeptisch, was die Lenkungswirkung der Grundsteuer C an-
geht. Wenn man sich anschaut, wie sich die Immobilienpreise in den Ballungsräu-
men entwickelt haben, dann stellt man teilweise Wertzuwächse von 3 bis 4 % pro 
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Jahr fest. Wenn Sie die jährliche Grundsteuerschuld ins Verhältnis setzen zu dem 
Wertzuwachs eines durchschnittlich großen Grundstücks, dann landen Sie bei 
einem Verhältnis von einem Promille. Selbst wenn Sie den Hebesatz im Rahmen 
der Grundsteuer C verdoppeln, landen sie bei einer Belastung von nur zwei Promil-
le in Relation zum jährlichen Wertzuwachs. Das wird keine Lenkungswirkung ent-
falten. Damit halten sie keinen Spekulanten davon ab, Grundstücke zu horten und 
auf einen Wertzuwachs zu spekulieren.

Zielgenauer wäre es meines Erachtens, die Spekulationsfristen zu verlängern. 
Dafür müsste allerdings der Bund aktiv werden, wenn das tatsächlich das primäre 
Ziel ist. Von der Grundsteuer C selbst erwarte ich hinsichtlich der Lenkungswirkung 
aber keinen nennenswerten Effekt.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Gibt es dazu Wortmeldungen? – Frau Dr. 
Kirchhoff.

SVe Dr. Ulrike Kirchhoff: Ich kann ja verstehen, dass man versuchen will, über 
eine Grundsteuer C Grundstücke für die Bebauung gerade mit Wohnraum zur Ver-
fügung zu stellen. Ich kann auch verstehen, dass gerade die Städte das wollen, in 
denen Wohnraummangel herrscht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 
funktioniert; Gründe hat Herr Dr. Neumeier genannt.

Meine Damen und Herren, überlegen Sie sich doch bitte einmal, wen das trifft. 
Wenn die Gemeinde die Grundsteuer C in einer solchen Höhe festlegt, dass sie 
wirklich beim Eigentümer zu der Überlegung führt: "Bebaue ich mein Grundstück 
oder bebaue ich es nicht? Verkaufe ich es oder behalte ich es?", dann treffen Sie 
nur die privaten Eigentümer. Sie treffen nicht den Investor. Dieser sagt sich näm-
lich: Ich warte noch zwei, drei, vier, fünf Jahre; dann kann ich meine Wohnung 
noch etwas teurer verkaufen. – Er schlägt nämlich die Grundsteuer C, die er in 
dem Zeitraum zahlen musste, dann einfach auf den Kaufpreis auf.

Wen Sie treffen, das ist der private Eigentümer, der sich vielleicht sagt: Heute kann 
ich es noch nicht bebauen. – Dieser private Eigentümer ist im Augenblick, das 
sage ich jetzt einmal ganz provokant, auch angesichts der Diskussion um das 
Mietrecht nicht gerade begeistert dabei, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Sie treffen den privaten Eigentümer, der das Grundstück hält, weil er davon aus-
geht oder weil er hofft, dass seine Tochter bzw. sein Sohn in die Nähe zieht und es 
dann bebaut. Diese Personen können die Belastung durch die Grundsteuer C nicht 
weitergeben; sie tragen die Steuer selber. Das sind aber in der Regel nicht die Per-
sonen, die spekulieren wollen, das heißt, die darauf hoffen, dass im nächsten oder 
übernächsten Jahr oder auch in zehn Jahren ein höherer Preis für ihre Immobilie 
erzielt wird.

Man sollte sich wirklich sehr gut überlegen, was man tut, wen man wirklich treffen 
will und ob es nicht andere Instrumente gibt. Ich glaube, den Gemeinden stehen 
eine ganze Menge Instrumente zur Verfügung, um Grundstücke in Innenstadtlage, 
die bebaut werden sollen, womit auch immer, zur Bebauung zu führen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Rü-
chardt.

SV Dr. Benedikt Rüchardt: Wir reden ja zunächst über die Grundsteuer C, wie sie 
im Bundesgesetz steht: Übernehmen wir sie in Bayern, oder übernehmen wir sie 
nicht? So habe ich bisher die Diskussion verstanden. Dies sieht die Instrumente, 
die Sie, Herr Hofmann, vorhin hinterfragt haben, erst einmal nicht vor. Man kann 
alles neu konzipieren; das ist klar; aber da geht es nicht.
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Wenn man sich die Grundsteuer C anschaut – auch jenseits dessen, was Frau 
Kirchhoff gerade gesagt hat –, dann weiß man, dass ein 20-%-Aufschlag auf den 
Hebesatz der Grundsteuer B überhaupt keine Lenkungswirkung erwarten lässt; 
Herr Neumeier hat es gerade erläutert. Für Herrn Riedel wäre sie aber möglicher-
weise als Finanzierungsquelle interessant, was wir eigentlich nicht als Sinn und 
Zweck der Grundsteuer C empfinden.

Wenn Sie die Grundsteuer C einführen, dann können Sie das städtebaulich be-
gründen; okay. Dabei könnten aber auch Grundstücke belastet werden, die einfach 
nicht bebaut werden können, etwa weil die Baugenehmigung fehlt, weil es einen 
ewigen Erbstreit gibt, weil eine genehmigte Zufahrt fehlt oder weil weitere zivil-
rechtliche Hindernisse vorliegen. Das kann alles passieren. Eine solche Besteue-
rung wird von uns als nicht angemessen empfunden.

Sie müssten einen Gemeindeteil ausweisen, in dem die Grundsteuer C erhoben 
wird, und dieser müsste mindestens 10 % der Gemeindefläche ausmachen, nicht 
der Siedlung- und Verkehrsfläche, die überbaut ist, sondern der Gemeindefläche. 
Aber es kann ja nur um Grundsteuer-B-Flächen gehen; denn auf etwas anderem 
hat es keinen Sinn. Also sind Sie schon eingeschränkt.

Wenn Sie sich jetzt die Gemeinden anschauen, bei denen die Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche nicht einmal 10 % der Gemeindefläche ausmacht, dann sind es schon 
einmal 800, die das Gemeindegebiet insgesamt heranziehen müssten, zumindest 
nach unserem Verständnis. Das heißt, sie können auch nicht mehr über die Ge-
bietskulisse für die Grundsteuer C steuern. Viele andere, die nicht sehr viel größer 
sind, können auch nicht groß steuern, weil sie mit dem 10-%-Ansatz immer relativ 
große Gebiete der Gemeinde abdecken müssen. In großen Städten schaut es an-
ders aus, weil ein sehr viel größerer Teil der Gemeindekulisse tatsächlich der 
Grundsteuer B unterliegt. Das Steuerungspotenzial, was die Gebietskulisse an-
geht, ist also für die allermeisten Kommunen in Bayern bemerkenswert klein. Das 
heißt, Sie können über die Gebietskulisse auch nicht festlegen: Ich sperre jetzt den 
Unternehmer, der sein Erweiterungsgrundstück dringend braucht, aus der Betrof-
fenheit aus, oder ich sperre gewisse Ortsteile aus, wo es um die Kinder geht.

Das wirft auch andere Fragen auf. Sie müssten nämlich noch ein Weiteres tun: Sie 
müssten die Gebietskulisse und die Grundstücke, um die es geht, am Jahresan-
fang ausweisen. Das heißt, jeder kann in den kommunalen Veröffentlichungen 
nachlesen, um welche Grundstücke es geht. Je kleiner die Gemeinde ist desto, ge-
nauer weiß man dann: Ist es der Huber? Ist es der Meyer? Ist es die Frau 
Schmidt? Wer wird denn hier mit der Grundsteuer C getroffen, und wer wird nicht 
getroffen?

Das sind Diskussionen in einer Kommune, die recht interessant und sehr persön-
lich werden können. Auch das ist etwas, was uns in diesem Zusammenhang auf-
stößt. Herr Mayer hat vorhin von einem Fall mit 50 Grundstücken berichtet. Diese 
50 Leute kennt man im Zweifelsfall. Das werden ganz persönliche Diskussionen 
sein, und diese haben nach unserer Auffassung im Steuerrecht nichts verloren. So 
etwas wollen wir dringend vermeiden.

All dies ist zu sehen im Zusammenhang mit dem Lenkungszweck, den Sie gar 
nicht erreichen, und einem Finanzierungsbeitrag für die Gemeinden, der mit Si-
cherheit extrem überschaubar ist. Dies gilt sicherlich auch für Nürnberg, wenn man 
die Betrachtung auf die wirklich nicht bebauten Grundstücke beschränkt. Ein riesi-
ges Grundstück, auf dem ein Häusl steht, fällt ja schon heraus. Angesichts dessen 
wird der Bürger auch wieder fragen: Wieso zahle ich, aber der Nachbar, der ein 
kleines Häusl auf seinem Grundstück stehen hat, zahlt nichts? Auch das führt zu 
Diskussionen.

Anhörung
111. HA, 01.10.2021

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 83



Ich weiß nicht, wie viele Grundstücke in Nürnberg tatsächlich entsprechend belas-
tet werden könnten. Nehmen wir einen Zuschlag von 20 % auf die Grundsteuer: 
Wie viele Mieter könnten damit wirklich begünstigt werden? Das ist kein großarti-
ges Potenzial. Man kann vielleicht ein Stück weit in die Stadtentwicklung investie-
ren; dann müsste man es aber auch vielleicht da machen. Ich habe gerade etwas 
anderes verstanden, was da passieren soll.

Ich glaube, diese ganze Steuer wirft politisch sogar deutlich mehr Fragen auf, als 
sie rechtlich aufwirft; Letzteres lässt sich wahrscheinlich ganz gut beantworten – es 
ist ja einigermaßen sauber beschrieben –, wenn die städtebauliche Abgrenzung 
funktioniert. Aber kommunalpolitisch ist sie weit verhexter, als sich das auch Kom-
munalpolitiker, mit denen ich diskutiert habe, vorgestellt hatten, bevor sie sich das 
angeschaut haben. Es ist ein ganz schwieriges Instrument, und es führt mit Sicher-
heit, wenn man mit der Belastung maßvoll bleibt, nicht zu den Lenkungseffekten, 
die sich die Kommunen erhoffen, auch nicht als Baustein eines Pakets. Dafür 
braucht man Geeigneteres, und das finden Sie im planerischen Bereich.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Wenn ich etwas einfügen darf: Ich war über-
rascht, als Herr Riedel gesagt hat, 20 % hätten eine Lenkungswirkung. Zu der 
Frage, welcher Aufschlag noch verfassungskonform wäre, habe ich mir überlegt, 
dass das Doppelte wohl verfassungskonform wäre. Was die Lenkungswirkung bei 
einem städtischen Grundstück angeht, so hätte ein Aufschlag von 20 % bestenfalls 
eine psychologische, aber auf keinen Fall eine monetäre Auswirkung.

Mir geht es eher um die Frage: Geht das Dreifache noch? Auch noch das Vierfa-
che? Oder ist beim Zweifachen Schluss? Das war meine persönliche Überlegung. 
Ich denke, wenn man dort, wo spekuliert wird, ernsthaft eine Lenkung erreichen 
will, wird man mindestens verdoppeln müssen. Die 20-prozentige Erhöhung einer 
im Vergleich zum Grundstückswert geringen Steuer wird jedenfalls nicht die Len-
kung erreichen, die man sich vorstellt.

Herr Behrends hat sich noch gemeldet.

SV Sven Behrends: Daran anschließend ist die Position des ZIA ganz klar: Auch 
wir glauben nicht, dass die Grundsteuer C eine Lenkungswirkung hat. Im Zweifel 
entfaltet sie eine Lenkungswirkung für die Eigentümer, die, wie heute zu Recht an-
gesprochen wurde, unter Umständen privilegiert sein sollten. Diejenigen, die man 
vielleicht lenken möchte, die Großinvestoren, verfügen heutzutage über dermaßen 
signifikante Mittel, dass sie das Thema Grundsteuer aussitzen und, wie Frau Kirch-
hoff schon gesagt hat, diese dann auf den Käufer umlegen.

Aus der Sicht der Immobilienwirtschaft noch ein Aspekt: Die Immobilienwirtschaft 
ist eine relativ langfristig orientierte Branche. Insofern ist sie auch auf Sicherheit 
aus, was die Themen Gesetzgebung und Umsetzung angeht. Ein planbares Modell 
ist aber schwierig zu fahren, wenn man weiß, dass es eine Grundsteuer C gibt, die 
als optionales Modell für die Gemeinden im Einzelfall verfügbar ist. Es ist für den 
Investor schwierig, dann seine langfristigen Immobilieninvestition entsprechend zu 
planen.

Letzter Aspekt – Herr Zellmeier, Sie sprachen es auch an –: Die Immobilienpreis-
entwicklung in Deutschland war in den letzten Jahren rasant – ich will nicht sagen: 
dramatisch –, wenn auch vielleicht nicht in allen Regionen Deutschlands, so doch 
in den meisten. Ich glaube, dass der Markt sich mittlerweile so eingespielt hat, zu-
mindest bekommen wir das von unseren Mitgliedern mit, oder sogar danach dürs-
tet, baureife Grundstücke zu bekommen, um sie wirklich zu entwickeln und der 
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Nutzung zuzuführen. Daher glauben wir, dass man das im Zweifel den Marktregu-
larien überlassen und auf die Grundsteuer C verzichten könnte.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann Herr Riedel.

SV Harald Riedel: Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss 
sagen, jetzt finde ich den Verlauf der Anhörung ein bisschen schwierig. Ich bin sehr 
gern hierhergefahren und habe mich auch geehrt gefühlt. Was ich jetzt feststelle, 
ist, dass Sie es sehr gut mit uns Kommunen meinen, dass Sie aber möglicherwei-
se auch meinen, dass Sie besser als wir wüssten, wie wir was zu tun oder umzu-
setzen haben. Die Grundsteuer ist ja im Prinzip unsere Steuer. Vor diesem Hinter-
grund finde ich es ein bisschen schwierig, dass Sie wissen, wie wir es falsch oder 
wie wir es richtig machen.

Es berührt mich auch ein bisschen, dass wir jetzt eine Situation haben, dass wir 
das Instrument, das wir nicht haben wollen, unbedingt bekommen sollen, aber das 
Instrument, das wir haben wollen, auf gar keinen Fall bekommen sollen. Insofern 
müssten wir noch einmal über unser Verhältnis miteinander reden.

Meine Bitte wäre auch, den Umstand, dass ich auf die Nachfrage von Herrn Hof-
mann 20 % genannt habe, jetzt nicht gegen mich zu richten. Wenn das getan wird, 
dann finde ich das ein bisschen schwierig. Hätte ich nämlich 100, 200 oder 300 % 
gesagt, dann hätten Sie mir jetzt eine ganz andere Diskussion geliefert, nämlich 
dass wir Kommunen die Nutzung dieses Instruments überziehen wollten, weshalb 
man es uns nicht an die Hand geben sollte.

20 % habe ich bewusst gesagt. Das ist nicht abgestimmt. Das habe ich heute als 
persönlichen Sicht genannt. Ich war auch sehr vorsichtig an dem Punkt, weil wir 
Kommunen – vielleicht nehmen Sie das noch positiv mit – sehr vorsichtig sind mit 
Steuererhöhungen bzw. zusätzlichen Steuern. Das sehen wir genauso wie Sie. 
Auch wir sind nämlich sehr nahe an unseren Bürgerinnen und Bürgern dran; das 
können Sie mir glauben. Dann setzt man nicht einfach irgendetwas willkürlich fest. 
Deswegen war ich sehr vorsichtig mit den 20 %, und die müssten wir auch noch 
einmal anschauen.

Aber das jetzt quasi gegen uns zu drehen? Ich bitte Sie, dass wir am Ende einer 
sehr guten und sachlichen Diskussion an dieser Stelle nicht auf ein falsches Gleis 
kommen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Es war auch nicht so gedacht, Herr Riedel, 
dass wir das gegen Sie drehen. Ich war nur überrascht. Ich bin ja auch Jurist und 
habe mich gefragt, was in diesem Bereich verfassungsrechtlich noch zulässig 
wäre. Sie als Praktiker haben gesagt, 20 % könnten Sie sich vorstellen. Ich als Ju-
rist hätte gesagt, das Doppelte wird wohl nötig sein; sonst brauchen wir über die 
Grundsteuer C gar nicht zu diskutieren. Ob das Dreifache auch noch möglich wäre, 
das müssten unsere Verfassungsrechtler beurteilen. Aber sie haben sich auch alle 
sehr vage gehalten, weil es dazu keine Rechtsprechung gibt. Die Aussage war: 
Wenn jemand dem Eigentümer quasi ein Messer auf die Brust setzt und sagt, dass 
er notfalls verkaufen muss, um die Steuer zu bezahlen, dann ist es auf jeden Fall 
verfassungswidrig.

Ich war über die von einem Praktiker genannte Größenordnung überrascht. Bei 
20 % wären wir aber auf jeden Fall in einem Bereich, der verfassungsrechtlich völ-
lig unangreifbar sein dürfte. Es ist eher die Frage, ob das dann noch im Sinne des 
Erfinders wäre; der Unterschied zwischen 100 und 120 % ist ja nicht so gewaltig.
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Herr Kollege Hofmann war eigentlich noch dran; insofern darf er nachfragen. Da-
nach Kollege Pittner.

Abg. Michael Hofmann (CSU): Ich möchte Herrn Riedel ausdrücklich danken und 
auch loben, dass er es gewagt hat, eine Hausnummer in den Raum zu werfen; 
viele haben sich das nicht getraut. Sie sind ja hier als persönlicher Experte. Nicht 
die Stadt Nürnberg ist hier, sondern Sie sind hier. Deswegen weiß ich das aus-
drücklich zu schätzen.

Ich bin mir auch absolut dessen bewusst, dass die Kommunen sehr bewusst damit 
umgehen. Aber eines dürfen Sie uns abnehmen: Auch wir als Bayerischer Landtag 
gehen mit der Frage, ob wir eine Grundsteuer C einführen sollten, sehr bewusst 
um. Wenn sich nämlich in bestimmten Bereichen des Landes die Grundsteuer C in 
eine bestimmte Richtung bewegt, dann haben wir die Ursache dafür gesetzt. Es ist 
also genau unsere Verantwortung. Auch vor dem Hintergrund verfassungsrechtli-
cher Möglichkeiten ist es unsere Verantwortung, alle Eventualitäten zu bedenken 
und auch an verrückte Entscheidungen in Gemeindeparlamenten zu denken, damit 
das genau nicht passiert.

Ich habe Sie also richtig verstanden, bin mir allerdings auch darüber im Klaren: 
Wenn eine Signalwirkung mit 20 % in den ersten drei Jahren nicht eintritt, dann 
geht man halt auf 50 % oder auf 80 %, bis es irgendwann einmal "drückt"; das ist ja 
vollkommen klar. Man muss halt dort drücken, wo es wehtut. Ich habe Sie da 
schon richtig verstanden. Danke schön, dass Sie sich dazu geäußert haben.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Kollege Pittner steht bei mir noch auf der 
Liste. Dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr.

Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Das Meiste ist aus meiner Sicht schon be-
antwortet worden. – Ich habe eigentlich nur noch eine Frage an die rechte Seite. 
Sie sind ja aus der Immobilienwirtschaft, aus dem Bereich der Beratungsdienste 
kommen Sie her. Von welcher Zahl gehen Sie aus: Um wie viel höher muss eine 
Grundsteuer C im Verhältnis zur "normalen" Steuer sein, damit sie eine Lenkungs-
wirkung entfalten würde? Das Doppelte? Das Dreifache? 20 %? Wir reden ja hier 
immer ins Blaue hinein. Vorhin ging es um die Frage, was rechtlich zulässig und 
was nicht rechtlich zulässig ist. Aber die mögliche praktische Auswirkung kann ja 
am ehesten jemand beurteilen, der tagtäglich mit Immobilienverkäufen zu tun hat, 
und zwar sowohl mit der Wirtschaft, das heißt dem Gewerbe, als auch mit Privat-
leuten. Was würden Sie denn einschätzen: Wann würde in dem Geschäftsbereich, 
in dem Sie tätig sind, jemand darüber nachdenken: "Jetzt muss ich für das Grund-
stück soundso viel mehr zahlen. Rechnet es sich für mich, dass ich es für meinen 
Sohn behalte? Rechnet es sich für mich, dass ich es für eine Expansion in fünf 
oder sechs Jahren vorhalte, oder verkaufe ich es lieber?" Für einen Gewerbetrieb 
ist es später nicht immer möglich, ein Grundstück zu erwerben, weil in der Nähe 
kein geeignetes vorhanden ist; dann müsste der Betrieb gespalten werden.

Aber Hand aufs Herz: In welche Richtung würde das gehen?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Einfach reihum?

Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Das wäre sicherlich jetzt auch eine Zahl 
ins Blaue hinein; das ist mir schon klar. Aber ich will jetzt nicht weiter rechtliche 
Fragen stellen; ich denke, die haben wir ausdiskutiert, zumindest soweit uns jetzt 
die Experten helfen können. Ich will jetzt den Experten des täglichen Lebens 
hören, der mir sagt, was er meint.
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Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Beginnen wir beim ersten, Herrn Behrends.

SV Sven Behrends: "Experte des täglichen Lebens" – das ist schwierig. Ich glau-
be, wir haben bewusst nicht so viele Spekulanten in unserem Branchenverband. 
Die Verfassungsrechtler mögen jetzt aufschrecken, aber um einmal eine provokan-
te These in den Raum zu werfen: Sie müssten wahrscheinlich in Richtung einer 
Wertabschöpfungssteuer überlegen, das heißt, es wird ein Wert eingeloggt, und 
wenn der Spekulant das Grundstück später verkauft, schöpfen Sie quasi den 
Mehrerlös ab. Das würde ihm nicht gefallen. Bei den, laut Wikipedia zumindest, 
zwei Dritteln, die die Grundstücke für ihre Familie vorhalten, wären Sie wahrschein-
lich schon mit einem deutlich geringeren Wert dabei, weil das wirklich in die Sub-
stanz geht.

Das wären die ersten Ansätze, an die ich denken würde.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Rüchardt, wollen Sie dazu etwas 
sagen?

SV Dr. Benedikt Rüchardt: Zum einen müssten sie das Herrn Neumeier fragen, 
der Zahlen zur Relation der Grundsteuerlast mit spekulativen Erträgen genannt 
hat. Aus denen kann er ihnen sicherlich aus dem Kopf berechnen, wann, ange-
nommen eine zwei- oder dreiprozentige Wertsteigerung, diese aufgefressen ist und 
dem, der wirklich nur spekuliert, nichts bleibt. Das möchte ich gern Herrn Neumeier 
überlassen, weil er dazu die Zahlenbasis errechnet hat.

Zum Zweiten bitte ich Sie, all die Fälle zu berücksichtigen, die schon genannt wur-
den, in denen also Menschen für ihr Kind, für wirtschaftliche Erweiterungen oder 
ähnliche Zwecke ein Grundstück vorhalten. In diesen Fällen kommt es halt immer 
darauf an, was diejenige oder derjenige leisten kann und wann die persönliche 
Leistungsfähigkeit, die Grundsteuer zu bedienen, erschöpft ist. Man kann das nicht 
pauschal sagen. Sie finden sowohl bei den Privaten als auch bei den Unterneh-
men, die Grundstücke halten, außerordentlich unterschiedliche Verhältnisse vor. 
Deswegen bitte ich um Verzeihung, dass ich Ihnen dazu jetzt keine Zahl nennen 
kann.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Gibt es noch jemanden, der dazu etwas bei-
tragen möchte? Ich frage jetzt so pauschal. – Herr Helmhagen, dann Frau Kirch-
hoff, Herr Professor Drüen und Herr Neumeier, der direkt angesprochen worden 
ist.

SV Günter Helmhagen: Ich kann diese Unterscheidung genauso treffen. Für Spe-
kulationszwecke müsste die Steuer derart hoch sein, zumindest was Ballungsräu-
me betrifft, dass wir tatsächlich in eine verfassungsrechtliche Problematik hineinkä-
men. Dessen bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn Sie 20 % auf die 
Grundsteuer aufschlagen, dann bleiben Sie heute in manchen Ballungsräumen 
immer noch unterhalb der Wertentwicklung, und zwar jährlich. Das wird man nicht 
umsetzen können. Natürlich ist es eine ganz andere Frage, wenn familiäre Beweg-
gründe dahinterstecken; Beispiele haben wir genannt bekommen. Aber ob das 
Ganze wirklich eine Lenkungswirkung wirklich hervorrufen kann? Ich habe da 
meine Bedenken.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Frau Dr. Kirchhoff.

SVe Dr. Ulrike Kirchhoff: Bezogen auf die privaten Eigentümer muss man sagen: 
Es kommt auf die Finanzausstattung an. Wenn jemand sehr viel Geld oder ein 
sonstiges großes Vermögen hat, ein Haus selbst nutzt, vielleicht noch etwas ver-
mietet und daneben zwei, drei oder vier Grundstücke brachliegen hat, dann wird 
ihn auch eine höhere Grundsteuer nicht sehr schrecken, wenn er möchte, dass 
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seine Kinder in seiner Nähe wohnen. Die Grundsteuer interessiert ihn dann über-
haupt nicht.

Wenn ich aber nur ein kleines Einkommen beziehe oder vielleicht schon in Rente 
bin, dann kann mich schon eine ganz moderate Erhöhung der Grundsteuer – oder: 
einer Grundsteuer C – dazu bringen, das Grundstück zu verkaufen, weil ich es 
eben nicht zwei, drei Jahre lang aus der Substanz heraus tragen kann.

Es kommt also immer auf die persönlichen Verhältnisse an. Ich glaube, gerade in 
vielen ländlichen Gebieten, wo die Grundstücke schon über Jahre in Familienhand 
sind – vielleicht wurde der landwirtschaftliche Betrieb irgendwann zu Bauland, und 
man möchte es für die Verwandten nutzen –, sind die Grenzen sehr schnell er-
reicht, sodass gesagt wird: Jetzt kann ich es nicht mehr tragen und muss es ver-
kaufen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Dann Herr Prof. Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Nur eine kurze Anmerkung: Was geschildert 
worden ist, wann eine Grundsteuer C wirkt, führt in eine ganz andere Diskussion. 
Verfassungsrechtlich hat das Bundesverfassungsgericht festgelegt: Der Gesetzge-
ber darf die einzelnen Steuertypen ausgestalten; aber er darf sie ohne Verfas-
sungsänderung nicht grundlegend verändern.

Wenn man jetzt zu einer Wertabschöpfungssteuer käme, müsste man sich die 
Frage stellen: Ist das überhaupt noch eine Grundsteuer tradierten Typs, oder ist es 
eine ganz andere Steuer, die nicht mehr in den tradierten Kanon einzureihen ist? 
Losgelöst von der Bemessungsfrage, der Relation, stellt sich dann also zusätzlich 
auch die Typenfrage.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Neumeier.

SV Dr. Florian Neumeier: Die Frage, wie hoch der Hebesatz im Rahmen der 
Grundsteuer C sein müsste, um Bauland zu mobilisieren, lässt sich schwer beant-
worten. Kompliziert wird es dadurch, dass die Grundsteuer eine Substanzsteuer 
ist. Die liquiden Mittel eines Kleinspekulanten, das heißt einer Privatperson, die 
vielleicht ein Grundstück vorhält in der Hoffnung auf Wertsteigerung, sind vermut-
lich schnell erschöpft. Er wird sich bei einer Hebesatzerhöhung um das Doppelte, 
Dreifache oder gar Vierfache schon überlegen, ob er nicht doch lieber auf die Spe-
kulation verzichtet.

Wenn wir aber von Großspekulanten reden, die genügend liquide Mittel vorhalten, 
also praktisch nicht liquiditätsbeschränkt sind, dann müssten wir wahrscheinlich 
über Faktoren reden, um die der Hebesatz erhöht werden müsste, die bei 200, 
300, 400, 500 liegen, um tatsächlich eine Wirkung zu entfalten. Das ist aber rein 
hypothetisch und nur überschlagen.

Was für die Grundsteuer C in diesem Zusammenhang sprechen könnte, ist, dass 
sie der Kommune die Möglichkeit gibt, einen Teil dieser Spekulationsgewinne, so 
will ich es einmal nennen, abzuschöpfen und daran zu partizipieren. Die Lenkungs-
funktion mag gegen null tendieren; aber die Kommune erhält die Möglichkeit, an 
diesen Spekulationsgewinnen teilzuhaben und sie abzuschöpfen.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Kollege Kühn hat sich gemeldet.

Abg. Harald Kühn (CSU): Vielleicht habe ich es vorhin überhört; dann bitte ich um 
Nachsicht. Mich würde nur als Informationsfrage interessieren, ab wann, ab wel-
chem Maß der Nutzung ein Grundstück als bebaut gilt. Soll das auch im Detail ge-
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regelt werden? Wenn ja, woran orientiert sich das? Bebauungsplan? § 34? Wer 
überwacht, ob das Maß der Nutzung ausgeschöpft ist oder nicht?

Und: Was ist die Mindestbebauung, in welcher Form auch immer? Ich muss ja kein 
Einfamilienhaus hinstellen; ich kann auch ein Tiny House oder ein Holzhaus hin-
stellen. Ich frage bewusst so provokant; denn der Spekulant macht das vielleicht 
und sagt sich: Ich habe einen Hektar, mit dem ich spekulieren möchte, rechne mir 
das aus und komme zu dem Ergebnis: Wunderbar! Ich stelle auf 50 Quadratmeter 
ein Holzgebäude hin, und das Grundstück ist juristisch bebaut.

Ich frage jetzt die Experten: Wie ist das zu bewerten?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Prof. Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Schon laut der alten Einheitsbewertung gibt es 
Grundstücke, die mit Gebäuden von untergeordneter Bedeutung bebaut sind. 
Dazu findet man etwas in den Richtlinien und, ich meine, auch in der Rechtspre-
chung. Man versucht, die Holzhütte, die Sie in Ihrem Bild bemüht haben, herauszu-
nehmen. Man würde sagen: "Trotz dieser Marginalbebauung ist es wirtschaftlich 
ein unbebautes Grundstück" und versuchen, es mit einem unbebauten Grundstück 
gleichzustellen.

Das zeigt aber: Das Modell ist wertungsanfällig und einzelfallabhängig. Es ist na-
türlich auch gestaltungsanfällig; auch das muss man sehen. Wer die höhere Be-
steuerung vermeiden will, der baut dann eben irgendetwas Temporäres ohne Wert 
darauf.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Noch einmal Kollege Pittner.

Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Dazu habe ich eine Nachfrage: Wäre es 
aus Ihrer Sicht möglich, eine Grundsteuer C dergestalt einzuführen, dass man ein 
Grundstück so wertet, wie wenn es nach dem maximal zulässigen Baurecht, das 
auf dem Grundstück liegt, bebaut wäre? Falls man es feststellen kann; im beplan-
ten Bereich – ja; im unbeplanten Bereich wäre es etwas anderes. Wäre das eine 
verfassungsrechtliche Möglichkeit, um eventuell hinterher mit einer Anrechnung-, 
Abrechnungs- oder Erlassklausel zu reagieren für den Fall, dass etwas gebaut 
wird?

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Prof. Drüen.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Ich hatte gehofft, dass Sie Frau Hey anspre-
chen.

(Heiterkeit)

Was ich mir vorstellen kann – das war die letzte Antwort auf die Frage des Abge-
ordneten Kühn –: dass man ein Grundstück umqualifiziert, das heißt, dass man es 
bei einer Wertung als "unbebaut" ansieht, weil die Bebauung so marginal ist.

Was Sie jetzt vorgeschlagen haben, ist – wenn ich es auf die Schnelle richtig ver-
standen habe –, dass man unterschiedliche Wege geht und dann zweigleisig fährt. 
Das würde mir schwerfallen. Wir haben eine wirtschaftliche Einheit, und für die 
Grundsteuer muss man die Entscheidung treffen: Ist es bebaut oder unbebaut? – 
Dabei gibt es einen gewissen Wertungsspielraum.

Aber vielleicht habe ich Ihre Frage in der Kürze der Zeit auch nicht richtig aufneh-
men können.
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Abg. Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Ich wiederhole sie gern. Die Frage war, ob 
es möglich ist, ein unbebautes Grundstück so zu besteuern, wie wenn es bebaut 
wäre, wenn ein Baurecht draufläge, aber nicht ausgeführt wurde.

SV Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen: Das wäre praktisch der umgekehrte Fall zu dem 
des Kollegen: Sie wollen von einem bebauten Grundstück ausgehen und sagen, 
das solle eine Mindeststeuer sein. Sie haben also als Grundlinie immer den Be-
bauungsfall. – Das ist eine interessante Frage nach dem Motto: Man hätte ja die 
Wahlmöglichkeit, es zu bebauen.

Dabei wird natürlich eine Sachverhaltsfiktion betrieben. Es wird nicht der reale 
Sachverhalt besteuert. Normalerweise besteuern wir tatsächlich verwirklichte 
Sachverhalte – § 38 der Abgabenordnung, Tatbestandsmäßigkeit. Wollen Sie jetzt 
eine allgemeine Fiktion, unabhängig von den Gründen, annehmen? Dann würden 
ja – das war die Frage des Kollegen vorhin – die Gründe für die Nichtbebauung 
auch wieder hineinspielen in die Fiktion. Das hielte ich für sehr schwer administrier-
bar.

SVe Prof. Dr. Johanna Hey: Wenn ich nachfragen darf: Sie meinen das aber 
schon als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer C, oder meinen Sie das als all-
gemeine Bemessungsgrundlage Ihrer Grundsteuer? Dann hätte ich, genauso wie 
Herr Drüen, erhebliche Schwierigkeiten, wenn Sie aufgrund einer fiktiven Nutzbar-
keit – das ist vielleicht die Idee, die Ihnen dazu im Kopf vorschwebt – besteuern 
wollten.

Für die Grundsteuer C kann ich es sofort nicht beantworten.

Ich komme darauf zurück: Es liegt wieder daran, was Sie mit dieser Grundsteuer C 
erreichen wollen. Wollen Sie Spekulation vermeiden, oder wollen Sie die größt-
mögliche Ausnutzung im Rahmen des baurechtlich Möglichen erreichen? Das 
könnte ich mir sogar noch eher vorstellen, aber nur für die Grundsteuer C, nicht als 
allgemeine Grundsteuerbemessungsgrundlage.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Herr Rüchardt bitte noch.

SV Dr. Benedikt Rüchardt: Zwei kurze Bemerkungen: Erstens – das könnte si-
cherlich jemand vom Finanzministerium noch genauer sagen – steht im Grund-
steuer-Gesetzentwurf selber eine Größenordnung drin, unterhalb derer bei Bebau-
ung ein Grundstück als unbebaut gilt; das sind 30 Quadratmeter Gebäudefläche. 
Das ergibt sich also aus diesem Gesetzentwurf. Dass Prof. Drüen noch ganz ande-
re Gesichtspunkte mit hineinbringt, ist klar.

Zweitens. Wenn Sie sich auseinandersetzen mit der Frage, welchen Steueran-
spruch der Kommune nicht genutztes Baurecht auslöst, dann führt das ganz 
schnell zu der nächsten Frage: Was passiert mit dem, der es teilweise ausgenutzt 
hat und sonst nicht? – Das wird ein sehr, sehr kompliziertes Feld. Ich weiß nicht, 
ob dieses Thema den kommunalen Spitzenverbänden großes Vergnügen bereiten 
würde, uns mit Sicherheit nicht.

Vorsitzender Josef Zellmeier (CSU): Wir haben ja im Bereich des potenziellen 
Baurechts auch noch die Frage, ob man dort überhaupt bauen darf. Da geht es 
zum Beispiel um die Hochwasserfrage. Allgemein wird gesagt: Wenn es nicht in 
einem Überschwemmungsgebiet liegt, dann ginge es. Aber das wird oft erst ge-
prüft, wenn ein konkreter Bauantrag da ist. Das heißt, die konkrete Bebaubarkeit 
ist oft erst festgestellt, wenn man die Ablehnung oder zumindest die Teilablehnung 
eines Bauvorhabens bekommt.
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Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Dann sind wir am Ende unserer Anhörung angelangt.

Allen Expertinnen und Experten, die uns heute und schon im Vorfeld, bei der Erar-
beitung der schriftlichen Stellungnahmen, ihre kostbare Zeit zur Verfügung gestellt 
und ihre Gedanken mitgeteilt haben, darf ich Danke sagen. Sie haben eine intensi-
ve Diskussion erlebt. Ich hoffe, das war auch für Sie bereichernd; für uns war es 
auf jeden Fall so. Wir werden das Protokoll – diejenigen, die dabei waren, auch 
ihre Erinnerung – gut auswerten, weil wir natürlich in der Diskussion im Ausschuss 
auf die Dinge zurückkommen werden. Nochmals herzlichen Dank! Ich wünsche 
Ihnen ein gutes Nachhausekommen.

Ich wünsche auch den Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landtagsamtes – Frau Wichtermann –, der Fraktionen und natür-
lich auch des Ministeriums einen schönen Nachmittag. Danke schön.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Beifall – Schluss: 15:26 Uhr)
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